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1980 03 12 

Regierungsvorl~ge 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Zivildienstgesetz geändert wird 

(Zivildienst gesetz-Novelle 1980) 

Der Nationalmt hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

. (Verfa:ssungsrbest~mmung) 
Die Erlaswng und Aufhebung von VorschrUf­

ten, wie ~lje 1m Art. II des vorliegenden Bundes­
gesetzes enthalten 'sind, sowie die Vollziehung 
dieser Vorschriften sind auch in den Belangen 
Bundes'slacrue, hinsichtlich derer das Bundes-Ver­
fassunJgsgesetz in der Fassung von 1929 etw,as 
aruder,es Ibes3Jgt. 

ARTIKEL II 

Das Zivildienstg,esetz, BGB!. Nr. 187/1974, in 
der Fassung der Krundmachungen, BGB!. 
Nr. 235/1977, BGB!. Nr. 599/1977, rund BGB!. 
Nr. 46/1980, wird wie folgt geän1dert: 

1. Der Kurztitel ,des ZiviLdiensugesetzes, BGB!. 
Nr. 187/1974, hat zu huten: 

,,(Zivildienstgesetz -' ZDG)" 

2. § 2 Ahs. 1 hat zu J,auten: 

,,(1) (Vel1faswngsbestimmung) Wehrpflichtige 
im Sinne des W1ehrgesetzes 1978, BGB!. Nr. 150, 
sind aUlf ihren Antrag ,nach Maßgabe des § 5 
Albs. 1 und 3 von der Wehrpflicht zu befreien 
und ziviIdienstpflichtig, wenn sie es - von den 
Fällen der persönlichen Notwehr ader Nothilfe 
abgesehen - 'aus schwerwiegenden, glaubhaften 
GewissenS1gründen ,a!hrlehnen, WaffengelWlalt gegen 
andere MenschenauzUIWeruden und daher bei 
LeistJUng des Wehrdienstes in schwere Gewissens~ 
not ger.aten W'Ünden." 

3. § 4 Albs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Dieör.tliche ZustänCligkeit des Landes­
h:vuptmannes richtet sich nach dem Sitz der Ein­
richtung. Der Landeshauptmann hat vor Erlas­
sung der Bescheide nach Abs. 1 und 4 Z 2, 3 
und 4 ein Gutachten der Zivildienstkommission 
(Abschnitt VII) ,ein~uholen. hlingt di,eses Gutach­
ten nicht hinnen 2JWlei Monaten ab dem Zeit-

punkt ,seiner Anforderung beim Landeshaupt­
mann ,ein, so ist dieser berechtigt, seine Entschei­
dung zu treffen, OIhne das Gucachten abzuwar­
ten." 

4. § 4 Albs. 6 hat zu .}auten: 

,,(6) Der Bundesminister für Inneres hat min­
desten's einma,l jährlich im "Amtsblatt z;ur Wie­
ner Zeitung" oder in anderer geeig.neter Weis,e, 
insbe&ondere in "einem V erlauubamngsbl:att für 
den Zivildienst" ein Ver,zeichnis der als g,eeignete 
Träger des Zivildienstesaner'kannten Einrichtun­
gen zu veröffentlichen. In das Verzeichnis sind 
nur solche Einrichtungen raufzunehmen, für ,die 
der Rechtsträgerdem Bundesminister für Inneres 
eine Bedarfsanmelduntg im Sinne ,des § 8 Ahs. 3 
ersoattet hat. In das Verzeichnis s~rud insbeson'­
dere der Name des Rechtsträgel's und der Ein­
richtung, die Am:ahl der bei der Einrichtung zur 
Verfügung soehenden Zivildienstplätze und di,e 
von den Zivi1dienstpflichügen bei der Einrich­
tung ZJU ,erbringenden Tätigkeiten aufzunehmen." 

5. Die überschrift des A!hschnittes II hat zu 
Lauten: 

"Befreiung von der Wehrpflicht und Widerruf 
der Befreiung" 

6. § 5 AJbs. 1 hat zu huten: 

,,(1) Der Wehrpflichüge, der "tauglich" zum 
W ehr.dienst im Sinne des Wehngesetzes 1978 be­
funden wurde, kann laus den im § 2 Albs. 1 ge­
nannten Gründen s,eine Befreiung von der Wehr­
pflicht be'antragen. D~ Antragsrecht ruht 

1. bei der erstmal~genEinberufung zum 
Grurudwehndienst <ab dem zehnten Tag 'nach 
ZusteLlung des Einberufungsbefehles oder a11-
~einer Bekanntmachung der Einberufung 
ibls zur Entlassung aus dem GruIlidwehr­
dienst, 

2. ,in den IÜIbr.igen Fällen des ordentlichen und 
außerordentlichen Präsenz,dienstes ab Zu­
stellung des EinberufuntgSibefehLes oder all­
gemeiner BekanntmachuIlig der Einberufung 
zum Präsenz dienst his :mIr Endassung aus 
diesem und 
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2 275 der Beilaogen 

3. während eines Jahres nach Rechtshaft der 
abweisenden Entscheildung oder Zivildienst­
kommission (§ 43 Abs. 1). 

Der AntraJg ist im Stellungsvedahren ;bei der 
SteHung.Slkommission, sonst ,bei odem nach dem 
Wohnsitz des Antmgstellers zuständ'i1;en Mili­
tärlwmmando schrioftlich einlzUlbringen oder 
mündlich IZU P,rotokoll zu gelben." 

7. § 5 Abs. 4 ist folgender Aibs. 5 ~mzufügen: 

,1(5) Die Wehrpflichtigen sLnd im Zuge des 
StellungsverlfaJhrens (§§ 24 unld 25 :des Wehr­
gesetzes 1978) in Igee~g.neuer Weise über das Recht 
der BefreiurlJg von der Wehrpflichtaus den in 
§ 2 Albs. 1 erwähnten Gl1ünden zu informieren." 

8. § 5 Abs. 5 ist fo1g,en'der Abs. 6 .anzufü.gen: 

,,(6) Hat ,der AntraJgsteller nach Alhs. 1 wenig­
stens teilweise ordentlichen Präsenzdienst gelei­
stet, so sind im F,aUe .der Stattgebung seines An­
trages ·di'e Zeiten seines geleisteten orldentlichen 
Präsentzldienstes in den ordentJlichen Zivi'ldienst 
ein7!urechnen. Dabei hat die Gesamudauer des 
vom Antrag1steller zu leistenden orrdentlichen 
Zivildien'stes nicht weni,ger als die Gesamtdauer 
des Präsenzdienstes,den er rlJach den §§ 28 und 29 
des Wehngesetzes 1978 noch zu l'eisten verpflichtet 
gewesen wäre, zu betl1agen." 

9.§ 5 wird f01gender § 5 a~ng,efrügt: 

,,§ 5 a. (1) Der Z~vi:J,dienstpflichtige kann der 
Zivildienstkommission gegenüber schriftlich er­
klären oder mündlich zu Protokoll .geben, daß 
er oden We!hrdierlJst .mitde~ Waffe nicht mehr aus 
den i~ § 2 Abs. 1 genannten Gewi·ss·ens;gründen 
verweugere. 

(2) Die Zivildienstkommission hat mit Bescheid 
festzuswllen, ab eine rechtsgültige Erklärung 
vorliegt. 

(3) Die Zivildienstkommis'sion JIat von Amts 
wegen die Befre~ung von .der Wehnpflicht mit 
Bescheid zu w~derrufen, wenn !der Zivildienst­
pflichtj,ge durch sein Ved1!alten 'eindeutig erken­
nen Jäßt, daß er .die AnwerlJdung von W.afferlJge­
walt 'gegen andere Menschen aus den im § 2 
Abs. 1 genannten Gewissensgl1ünden nicht mehr 
ablehnt und dahera;uch Ibei Leistung des Wehr­
dienstes nicht mehr in schwere Gewissensnot ge­
l1aten würde. 

(4) Mit R..echtskraJft der in den A'bs. 2 und 3 
genannten Bescheide gilt der Zivildienstpflichtige 
wieder als ,wehl1pflichtig im Sinne des Wehrge­
s·etzes. Der Bundesminister für Inneres hat das 
zuständige Militäl1kommando unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen. 

(5) Zeiten ,des geleisteten ordentlichen Zivil­
dienstes sind in den ol1dendichen Prä&en7Jdienst 
einrzurechnen. Vom Wehrpflichtigen gemäß 
Abs. 4 ist jedoch mindestens ein ordentlicher 

Präsenz dienst in der Dauer von drei Monaten zu 
leisten.~' 

10. § 6 Abs. 4 und 5 barben zu lauten: 

,,(4) Der ZiviLdienistrat hat binnen vier Mona­
ten nach Einbring.unlg ,des Antrages (§ 5 Abs. 1), 
die Zivildienstoberkommission binnen vier Mo­
naten nach .E'inlbringung einer Be11Ufung (§ 53 
Albs. 2) zu entscheiden. Wind der Antmgsteller 
v·or der EntscheLdung der ZiviHienstkommission 
durch Einberufungsbefehl oder al1gemeine Be­
kanntmachung zum Prä'senzdienst einberuofen, so 
hat er davon der Zivildienstkommission schrift­
lich oder mündlich innerhaLb von zwei Wochen 
ab Zustellunlg .des Eiruberufung,~befehles oder der 
aUgemeinen Bekanntmachurug der Ei11iberufunrg 
Mitteilung zu machen. Vom Zeillpunkt des Ein­
lan:gens dieser Benachrichtig,ung ,an firuden die 
Besti:mmurugen des Abs. 5 Anwendun,g. 

(5) Ist die Entscheidung der Zivildienstkom­
miss.ion dem Antpa;gsteller nicht längsterus bis 
zum ,dritten Tag vor dem Tag, a.n dem er den 
Dienstanz'lltreten hat, zugestellt worden oder 
ist die Entscheidung .des ZiviIdienstr.ates his zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig ge­
wonden, so ist Ibei einer Einlberufung 

1. flum Grundwehrdienst und 
2. zu TruppenÜiburugen - sofern der Antrag 

ruach § 5 Abs. 1 innenhalb von .drei Monaten 
nach Ent1a:ss·unlg aus dem Grundwehrdienst 
eingeJbl1acht wOl1den ist -

die Verpflichtung zur Leistung des betreffenden 
Präsen,z·dienstes ibis zur Rechtskra.ft der Ent·schei­
dung der Zivildienstkommission, längstens je­
doch bis 'acht Monate nach Eirubringung des An­
tr,a·ges, aufgeschoben, in den übrig.en Fällen eines 
Präsenzdienstes hingegen nicht." 

11.§ 7 Abs. 2 ha·tzu la;uten: 

,,(2) Der ondentliche ZivL1dienst dauert acht 
Moruate und ist, von den im § 12 Albs. 2, § 13 
Abs. 1 bis 3, § 16, § 19 Abs. 2 un,d § 19 a Ahs. 3 
geregelten Ausnahmefällen ahgesehen, ohne 
Unterbrechurug ZJU leisten." 

12. § 8 AJbs. 3 hat zu lauten: 

".(3) ZiviMienstpflichtige odümen der Einrich­
tung in keine'f größeren Anzahl zugewiesen wer­
den, als der Rechtstdiger durch Bedarfsanmel­
dung beantmgt. Handelt es sich bei dem Rechts­
träger um eine Gemeinde, so fällt die Antrag­
stellunJg in deren eigenen Wif1k,ungsbereich. Das 
Bundesministerium für Inneres hat den Rechts­
träger ,aufzufondern; innerhalb eines Monats eine 
Bedarfsanmel!durug lrur Iden nächsten Zuwcisungs­
termin 'zu ,erstatten." 

13. § 8 Aihs. 5 ,hat 'ZJU huten: 

,,(5) Bei .der Zuweisung ist darauf Bedacht zu 
nehmen, daß dadurch :bestehende Arheitsplätze 

275 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 45

www.parlament.gv.at



275 Ider Beila.gen 3 

nicht gefä,hrdet wer,den oder Arbeitsud1enden 
das Finden geeigneter Arbeitsplätze nicht er­
schwert wird." 

14. § 12 Abs. 1 hat zu ~a.uten: 

20. § 19 ist ,folgender § 19a anz'ufügen: 

,,§ 19 a. {I) ZiViildienstleistenrde, die nach der 
Feststellung ,des zuständigen Amtsarztes ('§ 19 
Ahs. 2) geistig oder körperlich ;z;u jedem Zivil­
dien'st .dauernd OIder vorubepgehend urufä,hi'g sind 

,,(1) Von einer Zuweisurug sind ,ausgeschlossen: urud bei denen die Her,stellung der DiensofäJhig-
keit innerhaLb von 30 vagen, soferna.ber der 

1. Zivildien'Stpflicho~ge,üher die eine Freiheits- ZiviLdienst zu ,dem sie zmgewiesen wupden, 
st1"a,f'e venhängt worden i'st und die einen f!'Üher endet, bis zuctiesem Zeivpunkt nicht zu 
Stl1af<lJufschub oder eine Strafunterbrechung I enwartenist sind mit Ablauf des T<lJges, an dem 
bewilligt eI1hielt~n, für ,die Dauer dieses Au~- die Feststellung der dauernden oder vopüber­
schu:bes ode:d~eser, Unterbrechung, sowie gehenden Dienstull'fähi'gkeit getroffen wird, vor­
Personen, die sich m Ha.ft befinden oder zeitig aus ,dem ZiviJ.dienst zu entilassen. 
so.nstaUlf behöndliche Anordnung angehalten 
wel1den, für die Dauer dieser Haft oder (2) Ist die angeführte Dienstunfähigkeit, a~f 
,dieser Anhaltung, eine GeSltmdheitsschä,digung in,folge des Zlv'll-

, " ... '. dienstes zurück2m,führen, so firudet Abs. 1 nur 
2. Zivildlenstpfhchtlige, die, erforderlIchenfalls d A d cl b t off ne ZI'vI'1 .. d' A ann nweru ung, wenn . 'er , e r e -

nach der Feststellung ,des z,ustaru logen mts- d' I' d .. n e zu" ~ll'chen Aus ' . "'ch lenst eisten e mIt seInem u v r 0' -

arz:es
d 

(§ 1Z9J:I'bd~' 2), dgelstlgdodedr korP:Pbh scheiden aus dem Zivildlenst einverstanden ist. 
zu Je em IV·l' lenst I ·a,uern o.er VOl'lJl er-
gehend unfähig sind und bei denen die Her­
steLlung der Dienstfäh~gkeit in absehbarer 
Zeit nicht zu erwarten ist, für die Dauer 
der Dienstunfähigkeit." 

15. § 13 Albs. 1 Z 1 hat lJU huten: 

,,(1) Der .ßurudesminister für Innepes hat den 
Zivildienstpflichtigen - gleim,gülti.g ober bereits 
Zivildienst leistet oder noch nimt - von der 
Verpflichtung zur Leistung ,des o.rdentlichen 
Zivildienstes ,zu Ibefrei'en 

1. vo.n Amts wegen, wenn und solange es 
Belange .des ZivilIdienstes oder sonstige 
öffentlime Interessen - insbes'Ündere ge­
samtwirtsm<lJftlime, fanülienpoditisme oder 
Inneressen der Entwicklurug·shiMe - eclor­
Idern." 

16. § 15 .Albs, 2 Z 1 und Z 2 ~illld durm fo.l-' 
gende Z 1 rz.,u ersetzen: 

(3) Für ,die vetibleibendeDierustzeit hat nam 
Weg.fall des rEntLas9ulligIYgrun:des sobalid wie mög­
lich eine weitere Zuweisung zu epf,olgen. 

(4) Zivildienstpflichtige, .die ,aus dem Zivil­
dienst ,vorzeiüg ,entlassen wo.pden sind, haben 
den W egJ~all der Vonmssetzun,gen für die vor­
zeitige Entlassung unverzügLich ,dem Bundes­
ministerium ,für Inneres mitzuteilen." 

21. § 21 Albs, 2 hat zu Jauten: 

,,(2) Die§§ 8 (mit Ausnahme des Abs. 2), 
9 (mit Au:mahme des Abs. 3), 11 ('aJusgenommen 
die Angabe des Zeitpunktes, indem der Zivil­
dienst erudet), 12, 13, 17, 18, 19 ull!d 20 sind ent­
sprechend anzuwenden." 

22. § 21 wird f'Ülgender § 21 a angef~.gt: 

,,§ 21 a. (1) Die Veppflichtung nach § 21 Abs. 1 
kann, wenn es Belange des ,a,ußeI"Opdentlichen 

,,1. die Zeit ,einer Haft oder 
limen Anhalturug;" 

. b h" d ZiNildienstes erfordern, auch ,durch aUgemeine 
sonstigen , e o.r· -' f I D' . d ch A ' Belmnntmachung er 0. gen. lese Ist I ur . n-

schlag an den Amtstafeln der Gemeinden oder 

17. Die Ibisherige Z 3 des § 15 enhält 
Bezeimnung ,,2". 

.. in a.nderer geeigneter Weise - illJSlbesondere 
die' durch Rundfunk oder so.nsüge almstisd~e Mittel 

ad'er durch das Amtsbl,att zur Wi'ener Zeitung -
k>urudzumachen. Sie tritt mit der Verlautbarung 
in Kra.ft. ,18. § 19 A:bs. 2 hat ZlU lauten: 

,,(2) In den FäJllen des § 17 Z 1 und § 18 Z 2 
ist über die gesundheitliche Eignung zur weiteren 
Dienstleistu;rug im Zwei.felsfall ein Gutamten des 
Amtsar~tesder zuständigen Bezirksverwalturugs­
behörde einzuholen. Die Zustän'dilgkeit rimtet 
sich nam dem Sitz der ,Einrichuung oder, wenn 
sim der ZiviLdienstleistende a·ußerhalb dieses 
Ortes aufhält, nach <dessen Wo.hnsitz oder Auf­
enthaltsort." 

19. Der hisherige A:bs. 2 des § 19 erhäJlt die' 
Bezeimnung ,,(3)". 

(2) In der Bekannrmamung nach Abis. 1 sind, 
jedenfalls der Ort, an 'dem der Ziv.iJldienst a'll1ZU­
treten ist, sowie der Zeitpunkt des Antrittes des 
Zrv.i1dienstes zu bestimmen. Hinsichtlim der 
Zivildienstpflichtilgen, denen zur V'Üt1bereitung 
einer aHfäHigoen Zuweisurug Scheine ,a.usgefolgt 
wUl1den, in denen der Ort, ,a.n dem sie sich im 
F,aUe ihrer Zuwersung zum Zivi1dienst nam 
Abs. 1 einzuflniden haben, angeführt ist (Bereit­
steUungsscheine), geniügt als Ortsang<lJbe der Hin­
weis auf ,den im Bereitstellurugsschein angegebe­
nen Ort." 
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23. § 23 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,( 4) Der ZiviLdienstleistende ist vom Bundes­
ministerium für Inneres mit einem Diensoalb­
ZJeichenausz,UlStatten. E:r ist verpflichtet, das Ab­
zeichen während seines ,Einsatzes zu tragen. Das 
Albzeich,en geht in da,s Eigentum des Zivildienst­
leistenden über. Eine mißbräuchliche Verwen­
dung des ZiviLdienstaibzeichens sowie die Ver­
äußerung desselben ist verboten. Ein neuerlicher 
Anspruch auf kostenlo.se Ausfolgung eines So.1-
chen Albzeichens besteht dann, wenn es während 
des Zivildienstes nachweisbar unverschuldet un­
brauchhar gewol'den, gestohlen oder verloren 
wo.r,den ist. Fo.rm, Ausst:atoung und Trag,weise 
des DienstaJbzeichens sind unter· Bedachtnahrne 
auf seinen Zweck und seine Erkennbarkeit durch 
Vero.l'dnung des Bundesministers für Inneres zu 
bestimmen." 

24. § 23 Albs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Die Zivildienstleisteruden sind von den 
Bestimmungen des Anbeitsveriassungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 22/1974, und des Bundes-·PersonaJ.­
vertretungsgesetzes, BGBl. Nr. 133/1967, ausge-
nommen." I 

25. §. 23 wind folgender § 23 a angeflÜtgt: 

,,§ 23 a. (1) Als Anerkennurug für besondere 
Leisoun&en im Dienst, inslbeso.nldere als Ausgleich 
für MehI1dienstleistung,en, kann der Vorgesetzte 
(§ 38 Albs. 4) ZivildienlStleistenden eine Dienst­
fr,eisteUung gewähren. Diese Diensmreistellung 
dar.f im einzelnen Ball unter Bedachtnahme auf 
die jeweiligen dienstlichen Erf,opdernisse bis zu 
einer Dauer von zwei W,erkoagen gewährt wer­
den; die Ge~amtdauer solcher DienstfreisteHun­
gen dari innerhalb vo.n acht Monaten des or:dent­
lichen Zivildienstes acht Wel'ktatg.e nicht über­
schr·eiten. Im Falle einer Zuweisung für einen 
kür:zepen Zeitl'alUtm als acht Moruate (§ 16) ver­
mindert sich die Ges3Jffiudauer so.1cher Dienst­
freistellungen emsprecherud. Der Zeiopunkt der 
Dienstfreistellung ist nach -den dienstlichen Er­
for,del'nissen festz,usetzen. 

(2) Außer der ,im Albs. 1 geregelten Dienst­
freisteltung kann Zivildienstleistenden vom Vo.r­
gesetzten in dringenden Fällen, insbesondere aus 
~amiliären oder 's'onst~gen perStÖnlichen Gründen, 
eine Dienstfreistellung im unhedin~t no.llwendigen 
Ausmaß his rzu drei Tagen gewährt werde:n; eine 
längere iOienstlfreistellurug, höchstens jedoch in der 
Dauer einer Woche, kann mit Zustimmung des 
Bundesministers für Inneres bewidligt werden." 

26. § 23 a w:ind fo.Lgenlder ,§ 23 barugefügt: 

,,§ 23 b. Ist ein Zivildienscleistender Idurch 
Krankheit oder ,aus 'aruderen wichtigen Gründen 
verihinldert, seinen Dienst zu versehen, so. hat er 
dies sobald wie möglich seinem VOI1gesetzten 
(§ 38 Albs. 4) oder einer hiefür vo.n der Ein-

richtung heauftralgten P,erson anzuzeigen und den 
Grund der Verhinderung In entsprechender 
:Weise glau:bhaft zu machen." 

27. § 25 Ahs. 1 Z 8 ,hat zu lauten: 

,,8. Fam~lienunterhalt und Wohnko.stenbeihilfe 
(§ 34) row. Emschädligung (§ 34:b)," 

28. § 25 Abs. 1 Z 8 ist fo.1gende Z 8 a anzu­
fügen: 

,,8a. Vergüuung der Unko.sten für die BenützUil1g 
der eigenen Wo.hnung (§ 34 a)," 

29. § 25 ist foLgender Abs. 4 ,anzufügen: 

,,( 4) Die im Albs. 1 Z 1 bis 6 erwähnten 
Ansprüche sind der Zwan~vo~lstreckung ent­
zogen und könn,en auf Dritte durch Rechts­
&eschäfte nicht übertr,agen werden." 

30. § 25 Ahs. 4 ist folgender Albs. 5 anz,ufügen: 

,,(5) Die Nichttci1nahme ,an der Vel1pflegung 
kann aus den in der Person 'des Zivildienstleisten­
den ge1'egenen Grun1den, wie zB Flam~1ienbesuch, 
Dienstfreistellurug gemäß § 23 a bew.lliligt wer­
den, soweit Interessen des ZiviLdienstes nicht 
entgegenstehen. In diesen FäHen gebührt den 
ZiviIdienstleistend'en an SteHe der Verpflegung ein 
Vel1pfl.egsge1d in der Höhe des den Wehrpflichti­
gen nach § 9 Albs. 2 HeereSlgebühr,engesetz, BGBl. 
Nr. 152/1956, gebührenden Tagesko.sugeldes." 

31. § 27 hat zu lauten: 

,,§ 27. (1) Dem Zivild.ienstleistenden sind die 
Kosten für die Unterkunft wie einem auf Dienst­
r,eise befindlichen Bundesbeamten der Gebühren­
stufe 1 nach den Bestimmungen des § 13 Abs. 1 
und 7 der Reisegebührenvorschri.ft 1955, BGBl. 
Nr. 133, - U'n1heschadet der Bestimmungen des 
§ 32 Abs. 2 - zu ·ersetzen (Qua.rtierg,el~d). 

(2) Das Quartiergeld gebührt nicht, wenn die 
Dienstleistung am Wohnsitz (§ 66 Jurisdiktions­
norm) des Zivildienstleistenden (im Falle des 
mehrfachen Wohnsitzes an einem vo.n ilinen) zu 
erbringen ist. 

(3) Der Anspruch auf das Quartiergeld ent­
fällt, wenn der Zivildienstleistende bei seiner täg­
lichen Reise in den Dienstort diesen vom Wohn­
ort aus unter Benützung :eines Massenbeförde­
r,ungsmittels innerhaLb einer F.ahrtzeit von einer 
Stunde erreichen kann, ohne daß durch die Rück­
reise eine ununterbrochene dfstündige Ruhezeit 
verhindert wird. In diesen Fällen tritt an Stelle 
des Quartiergeldes die Reisekostenvergütung nach 
§ 31 Abs. 1 Z 7." 

32. § 28 hat zu lauten: 

,,§ 28. (1) Die Höhe des KostgeMes entspricht 
der Tages<gebühr ,nach Tarif II,die einem sich auf 
Dienstreise befindlichen Bundesbeamten der Ge-
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bührenstufe 1 nach § 13 Abs. 1 der Reisegebüh­
renvorschrift 1955 zusteht. 

(2) Das Kostgeld encl:illt w:ihrend der Zeit einer 
stationären Behandlung in einem Krankenhaus 
oder eines Aufenthaltes in einem Genesungsheim 
ab dem der Einlieferung nächstfolgenden bis zu 
dem der Entlassung vorangehenden Tag." 

33. § 31 hat zu lauten: 

,,§ 31. (1) Dem Zivildienstpflichtigen sind die 
notwendigen Fahrtkosten für folgende Reisen zu 
ersetzen: 

1. Bei Antritt des ZIvildienstes die Anreise vom 
Wohnsitz des Zivildienstpflichtigen oder in 
Ermangelung eines solchen 'vom Aufenthalt, 
sofern aber diese im Ausland ge1eg.en sind, 
von der Staats grenze zur Einrichtung 
(Dienstverrichwngsstelle ), 

2. bei Beendigung des Zivildienstes die Rück­
reise auf der in Z 1 g·enannten Strecke, 

3. die bei Antritt und Beendigung einer Dienst­
freisteHung nach § 23 a not;wendige' Hin­
und Rückreise auf der in Z 1 g,enannten 
Strecke, 

4. die Hin- und Rückreise einmal im Monat 
während des ordentlichen Zivildienstes auf 
der in Z 1 genannten Strecke, ausgenommen 
im Monat der Beendigung des Zivildienstes; 
ein solcher Anspruch besteht jedoch nicht, 
wenn im betreffenden Monat eine Vergütung 
nach Z 3 gewährt worden ist, 

5. bei Versetzung nach § 18 die Reise von der 
bisherigen Einrichtung zur neuen Einrich­
tung, 

6. die täglichen Fahrten zwischen der Unter­
kunft (Wohnung) im Dienstort . und der 
Einrichtung (Dienstverrichtungsstelle), soweit 
diese Wegstre,ke mehr als zwei Kilometer 
beträgt, 

7. die täglichen Fahrten nach § 27 Abs.3, 

8. R,eisen im Auftrag der Einrichtung. 

(2) Notwendige Fahrtkosten im Sinne des 
Abs. 1 sind jene Kosten, die bei Benützung eines 
Massenbeförderungsmittels. unter Bedachtnahme 
auf die den Zivildienstpflichtigen zumutbare 
sowie den dienstlichen Erfordernissen entspre­
chende Fahrtdauer den geringsten Aufwand ver­
ursachen. § 6 der Reisegebührenvorschrift 1955 
ist sinngemäß anzuwenden. 

(3) Der Bundesminister für Inneres kann für 
die nach Abs. 1 Z 1, 2, 4, 6 und 7 gebührenden 
Vergütungen nach Anhörung der Zivildienstkom­
mission durch Verordnung Pauschalsätze und den 
Auszahlungstermin festlegen. Bei Festsetzung 
dieser V,ergütungen ist auf Abs. 2 Bedacht zu 
nehmen. 

(4) Der Anspruch auf die pauschalierte Fahrt­
kostenvergütung nach Abs. 1 wird durch eine' 
D~enstverhinderung infolge Krankheit 'oder eine 
Dienstfreistellung nach § 23 a nicht berührt. Ist 
der Zivildienstleistende läng~r als einen Monat 
vom Dienst abwesend, hat der Bunqesminister 
für Inneres die nach Abs. 1 Z 6 und 7 gebühren­
den Vergütungen von dem auf den Ahlauf die·ser 
Frist folgenden Monatsersten bis zum letzten des 
Monats, an dem der Zivildienstleistende den 
Dienst wieder antritt, einzustellen." 

34. Im § 32 Abs. 1 hat der Ausdruck ,,§ 31 
Abs. 2 Z 1 und 2" zu entfallen und ist durch 
,,§ J,1 Albs. 1 Z 1 bis 7" zu ers,etz,en. 

35. § 32 Albs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Für die Auszahlung des Taggeldes, des 
Quartiergeldes (soweit es die normale Nächti­
gungsgebühr nicht übersteigt) und des Kostgeldes 
ist § 7 des Heeresgebührengesetzes mit der Maß­
gabe anzuwenden, daß Auszahlungstermin der 
1. jeden Monats ist." 

36. Im § 32 Abs. 3 hat der Ausdruck ,,§ 31 
Abs. 2 Z 3" zu entfallen und ist durch ,,§ 31 
Abs. 1 Z 8" zu ersetzen. 

37. § 32 wird folgender § 32 a angefügt: 

,,§ 32 a. (1) Das Bundesministerium für Inneres 
kann die dem Zivildienstleistenden nach den 
§§ 26 bis 30 und nach § 31 Abs. 1 Z 1 bis 7 
gebührenden Beträge auf ein vom Zivildienstlei­
stenden unmittelbar nach Antritt des Zivildien­
stes zu eröffnendes Bezugskonto überweisen. 

(2) Die dem Zivildienstleistenden gebührenden 
Geldleistungen sind so rechtzeitig zu überweisen, 
daß ihm diese spätestens an dem im § 32 Abs. 2 
angeführten Auszahlungstermin zur Verfügung 
stehen." 

38. § 34 Abs. 1 hart: zu lauten: 

,,(1) Der Zivil'dien&üeistJende ha:t Anspruch auf 
Familienunterhalt und Wohnkostenlbeihilfe. Auf 
den Famili,enunt·erhak und die Wohnkost,eJljbei­
hilf.e sind die Besoimmung,en des V. Abschnittes 
und § 28 des Heer,e~gebührengesetzes nach Maß­
gabe der Abs. 2 und 3 sowie des § 34 a sinn­
gemäß anzuw,enden." 

39. Im § 34 Albs. 2 und 3 .ist das Wort "M,iet­
zinslbeihiLfe" jeweils durch das Wort "Wohn­
kO'sterubeihJilfe" zu ersetzen. 

40.§ 34 ist folg,ender Albs. 4 anzufügen : 

,,(4) Sofern B,eträ.g,e, die nach Abschruitt V des 
Heer,es~€lbührengesetz.es auszuza'hIen sind, nicht 
auf vol1e Schillin:gbeträge lauten, smd die Bruch­
tei!.e des jew,el1igen Schill i.ruglhetrag es auf den 
nächsten vollen Schil1ingbetrag aufzurunden." 
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41. § 34 ist foLgender Albs. 5 anzufügen: 

,,(5) Der Zivildienstleistende hat zu Unrecht 
emp'fan'geneBe~üg,e nach Abschnitt V. des 
Heeresgebührenglesetzes, BGBL Nr. 152/1956, 
der l'uszahlenden Stelle zuers·etzen. Di.e §§ 13 a 
urud 13 b des Gehalts.gesetzes 195-6, BGB!. 
Nr. 54., si'nd mit der Maßga1be anzuwenden, daß 
die im § 13 a Albs. 2, 3 und 5. des Gehalts­
g,esetzes 1956 vorgesehenen Entsch,eidun~en von 
der in § 24 Albs. 1 Heeresge1bühreng.esetz. ange­
fühnen B.ezirksverwaltungsbehöl"de zu treffen 
sirud. " 

42. § 34 ist foLgender § 34 a anzufügen: 

,,§ 34 a. (1) Der Zivildienstleisten·de hat An­
spruch auf Vler.gütung der Kosten, die ihm durch 
di·e B'enützung der eig,enen Wohnung erwachsen, 
ww<eit nicht der Bund oder der Rechtsträger 
der Einrichtung ;~m Sinne des § 25 Ahs. 2 für 
die Unteribringung sorgt, und zw.ar für Strom, 

- Gas und B,eheizung, ausgenommen die Grund­
gebühren. 

(2) Die Hühe der nach Abs. 1 gebÜhrenden 
Vlergütung ist durch Verordnung des Bundes­
min·isters für Inner,es nach Anhörung der Zivil­
dienstkommiss.ion festzusetzen. Hiebei ist auf di·e 
hei einem Ein-IPersonen-Haushalt durchschnitt­
lich auflaufenden Kosten der im A:bs. 1 ange­
führten Art Bedacht zu nehmen." 

43. § 34 a wir,d folgender § 34 bangemgt: 

,,§ 34 b. (1) ZiviMienstleistenden, die einen 
Zivildienst nach § '21 Abs. 1 leisten, :gebührtan 
Stelle eines ·,familienunterhaltes und einer Wohn­
kostenbeihilf.e (§ 34) eine Entschädigung. 

(2) Ziv1i!.dienstleistendlen, die bis zum Ablauf 
des Kallenderjahres, in dem sie einen Zivildienst 
im Sinne des Abs. 1 leisten, das 26. Lebensjah.r 
noch nicht erreicht haben, gebührt di,e Entschä­
digung in der Höhe von 1,6 vH des Ge-
haltsa.nsa1Jzes der Gehaltsstuf.e 2 d,er Dienst­
klasse V nach § 28 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 
1956 ,einschLi.eßlich allfällig.er Teuerungszulagen, 
tägIich, all.en anderen Zivihi:i,enstlelistenden in 
der Höhe von 1,8 vH des genannten Gehalts­
ansatzes täglich. 

(3) Sof,ern der im Abs. 2 g'enannte Entschädi­
gun'g~benrag bei 

1. unselb'Ständ~g erw,erbstänigen Zivildienst­
leistenden den ihnen währerud eines im 
Abs. 1 genannten Ziv,i;ldi,enstes entgangenen 
Arbeitslohn aus nichtselbständiger Tätig­
keit, 

2. seLbständig erwerbstätigen Zivildienst-
leistenden das' Ausmaß der während eines 
im A:bs. 1 genannten Zivildienstes ent­
garugenen steuerpflichtigen Einkünfte aus 
der von .ihnen ausgcübtense1bstärudigen 
Tätigkeit nach AusgLeich mit Verlusten aU5 
,einer solch,en Täoigkeit 

lücht erre<icht, gebührt den ZivildiensÜeistenden 
auf ihren Antrag eine Entschädigung in der 
Hölhe di,eses Verd.i'enstlentganges bis zur Höhe 
von 6,5 vH des Gehaltsansatz,es der Gehalts­
stll'f'e 2 der Dienstklasse V nach § 28 Abs. 3 
des Gehaltsgesetzes 1956 einschließlich a1lfälliger 
T euerungszulag,en täg-1ich. nivildienstfeistende 
hahen keinen Anspruch auf diese Entschädigung, 
sotern sie nach Ahzug ·der darauf entfaUend'en 
Lohnsteuer di.e Hohe des ihnen nach Ab;;. 2 
gebührend'en Entschäldi:gungsbetrages nicht über­
steigt. 

(4) Für die Entschädigung nach Abs. 3 gelten im 
übrig·en die Bestimmungen des 2. und 3. Ab­
schnitt·es sowie des § 18 dies Bundesgesetz,e's über 
Ansprüch,e aus der AbJ.eistung fl"eiwilliger 
Waffenübungen, BGB!. Nr. 311/1960, Slinngemäß 
mit der Maßgabe, daß 

1. der Antrag auf Entschä4igung bis spätestens 
einen Monat nach der Entlassung des Zivil­
dienstleistenlden aus de{m Zivitdienst zu 
stellen ist; 

2. für die Bemessurug der Entschädigung in 
den Fällen des Abs. 3 Zider durchschnitt­
liche inn'erhalb der letzten dreli Monate 
(13 Woch,en, 90 Tage) oder - sofern es 
vom ZiV'iLdienstleistefilden in seinem Antrag 
begehrt wird - innerhalh de,r j,etzt,en zwölf 
Mon;at'e (52 Wochen, 365 Tage) vor der 
Antragstellung .empfangene Arbeitslohn 
maßg~blich ist; wird aber der Antrag 
wä'hnend oder nach Beendigung des ZiviJ­
dienstles gestellt, so tist der durchschniuEche 
inn'erhalb der letzten drei Monate (13 Wo­
ch,en, 90 Tage) oder - sofern es vom Zivil­
dienst.'leistenden in seinem Antrag begehrt 
wird - inn;erha]b der letzten zwölf Monate 
(52 Woch'en, 365 Tage) vor Antritt des 
Zivli'lldienstes empfangene Arbeitslohn maß­
geblich; 

3. an SteHe des in den §§ 7 und 10 des Bundes­
gesetzes über Ansprüche aus der Ahleistung 
fr.eiwiHi'ger Waffenübungen angeführt!en 
Heeresgebü1hrenamtes die zuständige Be­
zirksverwaltungsbehörde (Abs. 10) und 

4. an Stelle des im § 4 Abs. 5 des in Z 3 ge­
nannten Burud·esgesetzes angdührten Bun­
desministeriums für Landesverteidigung das 
Bundesminister.rum für Inneres tritt. 

(5) Die nach Abs. 2 gebührenden Entschädi­
glungsbeträge .sind für den emten Kalender­
monat der Zivildienstlei'stung innerhalb von 
zwei Wochen nach dem Beginn des Zivildienstes, 
für die weit.er·en Ka:lenderlmonate jeweils am 
i O. jeden Kalendermonats, spätestens .. ber am 
Tag'e der Entlassung aus dem Ziv,ildienst, aus­
zuzahlen. Fällt der Auszahlungstag a·uf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, so .Stind die 
Entschä'dilgungsbeträg,e am vorhergehend.en 
Werbag auszuzahlen. 
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(6) Die Teile einer Entsmädigung, die nam 
den Ahs. '3 und 4 über die EntsmärdigungSlbe­
träg,e nam Abs. 2 hinaus zruerkanm wurden, 
sind nam Eintr,itt der Remtskraft des Besmeidcs 
jeweils am 10. jeden Kalendermonats für d.en 
laufenden Kal,endermonat sowie für allfäHige 
Teile des vorangegangenen Kalendermonats aus­
zuzahlen. Fällt der Auszahlungstag auf einen 
Sams.ta.g, Sonntag oder Feiertag, gih Abs. 5 
letzter Satz. Endet der Zivildienst vor derr 
10. eines Kal1cnd:ermonats und ist der Besm'eid 
bereits in Rem,ts'kraft erwamsen, so ist die 
Entsmädigung unverzüglim nach der Entlassung 
aus dem ZiVlihdienst auszuzahlen; tritt die 
Rechtskraft des -Bescheid.es zu einem späteren 
Zeitpunkt ein, so ist die Entsmädü'gung unver­
züglim nam Eintritt der Remtskraft des Be­
sm,ei,des auszuza.hJ.en. 

(7) Das Bundesminist,erium Hk Inneres hat 
im FaHe e'ines Ziv,iLdienstes nach Ahs. 1 die 
N amen der Zivildienstleistenden, den T.ag des 
Dienstantrittes und der Entlassung der Ziv,il 
d~enstleist'enden aus dem Zivildienst unverziig­
!im der zuständigen B,eZiirksverwaltungsibehörd: 
(Abs. 10) bekanntzugeben. 

(8) Entst,eht in den FäHen des Acbs. 5 oder des 
Abs. 6 ein Dberg,enuß, so ist § 34 Abs. 5 smn­
gemäß anzuwenden. 

(9) Die Entsmäldigungen sind auf ,em vom 
Zivildienstleistenden angegebenes Konto bei 
einem Kreditinstitut im Inland oder an eine vom 
ZiVlildienstle,istenden als Bezugsheremtigter be­
stimmte P,el1son zu überW'eisen. Der Zivildienst­
leistende hat die erforderlimen Ang,aJben späte­
stens bei Antritt des Zivildienstes der zustämdi­
gen Hezirksvcerwaltungsbehörde (Albs. 10) be­
kanntzug,eben. 

{10) Die Zuenkennung der Entschädigung ein­
smLießlich der Mietzinsbeihilfe sowire deren Aus­
zahlung obliegt derjenigen Bezirksverwaltungs­
behörde, in deren Wirrkungsbeneich s,im der 
ordentliche Wohnsitz des Zi'vlild1enstle·i'stend,en 
befindet. " 

44. § 37 hat zu lauten: 

,,§ 37. (1) Jeder Zivi,j.dien;stpflichtige ist berem­
tigt, vor, wärhrenJd oder nach Leistung des Zivil­
dienstes bei der Zivildienstkommission in aUen 
mit s'einer Zivildienstpflicht zusammenhängen­
den Bdangen Beschwerde zu führen (Außer­
or,dentliche Beschwerde). 

(2) Die Zivildienstkommission hat die Be­
s.mwerden zu prüfen und über ~hre Erledigung 

. Empfehlungen :an den Bundesminister für Inneres 
zu beschließen. Sie kann die überprüfung von 
Besmwerden nö6genfalls an Ort und Stelle vor­
nehmen und von den Organen ,der zuständigen 
Behör,den und Rechtsträger alle einsmlägigen 
Auskünfte einholen." 

45. ;§ 37 wird folgender § 37 a angefügt: 

,,'§ 37 a. (1) Jeder Zivildienstleistende hat das 
Recht, Wünsche und Beschwerden ,beim zustän­
digen Organ vorzubringen. 

(2) Das Beschwerderemt des Zivildienstleisten­
den umfaßt das Remt, sich über ihn betreffende 
Mängel und übelstäI1lde im Bereich des Zivil­
Idienstes, linsbesondere über erEttenes Unrecht 
oder Eingrriffe in dienstliche Befugnisse, s.mrift-
1im oder mündlich zu beschweren (Or,dentlime 
Beschwerde). 

(3) Die Bundesregierung hat durm Verordnung 
im Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des 
Nanionalrates nähere Bestimmungen vor allem 
über die Einbringung, Behandlung und Erledi­
gung von Wünsmen und Bes,mwenden zu er­
lassen. Hiebei ist auf Idie für Wehrpflichtige 
geltenden di,esbezüglichen Bestimmungen und die 
Besonderheiten des Zivildienstes Bedamt zu neh­
men." 

46. § 43 hat zu lauten: 

,,§ 43. (1) Die Zivildienstkommission besteht 
aus 

1. dem ZiviLdienstrat beim BUll,desministerium 
für Inner,es; 

2. der Zivi1dienstoberkommission beim Bun­
desministerium für Inneres. 

(2) Der Ziv,ildienstrat hat 
1. über die Befreiung von der Wehrpflimt 

(Abschnitt 11) zu entsmeiden; 

2. ß.esmeide nach § 5.a Abs. 2 und 3 zu er­
lassen; 

3. Beschwerden nach ,§ 37 zu behandeln und 
über die Ertedigung Empfehlungen an den 
Bunc\esminister für Inneres zu besch1ießen 
SOWie 

4. Gutachten nach ,§ 4 Abs. 5 zu erstatten. 

(3) Die Zivildienstoberkommissi,on hat 
1. über Berufungen gegen Bescheide de.s Zivil­

dienstraces zu entsdleiden; 
2. den Bundesminister für Inneres vor Er­

lassungder Verordnungen nam den §§ 29 
Abs. 1, 30 Abs. 1, 31 Abs. 3 und 34 a Abs. 2 
zu beraten sowie 

3. den J ahresberimt nach § 54 Abs. 3 zu er­
statten. 

(4) (Vedassungsbest:immung) Der Zivi1dienst~ 
rat ist als Bundesbehörde ,errichtet. Seine Mit­
glieder sind in Ausübung ihres Amtes an keine 
Weisungen gebunden." 

47. ,§ 44 Abs. 1 letzter Satz wird aufgehoben. 

48. § 44 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Smei:den Mitglieder während der Funk­
tionsperiode aus oder kann mit den bestellten 
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Mitgliedern nicht das Auslangen gefunden wer­
den, so sind, wenn erfol'derlich, für den Rest 
der Funktionsperiode neue Mitglieder zu bestel­
len." 

49. § 46 hat zu lauten: 

,,§ 46. Die Mitglieder der Zivildienstoberkom­
mission sind in Ausübung ihres Amtes an keine 
Weisungen gebunden." ' 

50. § 47 Abs. 3 Z 2 hat zu lauten: 

,,2. ein Vertreter des BuneLesministeriums für 
Inneres als Berichtierstatter; der Vertreter 
des Bundesministeriums für Inneres in der 
ZivileLienstoberkommission muß rechtskun­
dig sein;" 

51. § 48 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Zu einem Beschluß ist die Anwesenheit 
des Vorsitzenden, ,des Ber,ichterstatters und 
dreier weiterer .stimmberechtigter Senatsmitglie­
der erforderli.ch. Dem nicht ständigen Senatsmit­
glied kommt kein Stimmrecht zu." 

52. § 48 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Ein Beschluß bedarf der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Eine Stimmenthaltung 
ist unzuläsSJig. Bei Stimmengleichheit gilt bei Ab­
stimmungen über den Antrag auf Befreiung von 
der Wehrpflicht, die Berufung gegen Bescheide 
des Zivild~enstrate.s, den Widerruf der Befreiung 
und die Empfehlung nach § 37 Abs. 2 di,e für 
den Antl'agsteller günstigere Entscheidung. In 

den übnigen Fällen .cLes§ 43 gibt die Stimme des 
Vorsitz,enden den Ausschlag." 

53. § 51 Abs. 2 hat zu huten: 

,,(2) Die übrigen ständigen Kommissionsmit­
glieder haben Anspruch auf Vergütung der 
Reise(F,ahrt)aushgen, wie sie ,einem auf Dienst­
reise befindl,icheri Bundesbeamten der Gebühren­
stufe 3 nach der Reisegebührenvorschrift 1955 
zusteht. Ferner haben sie für die Teilnahme an 
einem Verhandlungs- bzw. Sitzungstag Anspruch 
auf eine dem Zeit- und Al'beitsaufwand ent­
sprechende Sitzungsgebühr, die vom Bundesmini­
ster für Inneres !im Einvernehmen mit dem Bun­
desminister für Finanzen festzusetzen ist. Dar­
Über hinau's gebührt ,ihnen eine Entschädigung 
'für Zeitversäumnis nach dem Gebührenan­
spruchsgesetz 1975, BGBl. Nr. 136, wie sie Ver­
trauenspersonen in ,eLen im Geschwornen- und 
Schöffenlistengesetz zur Bildung der J ahrestisten 
berufenen Kommissionen zlUsteht." 

54. Im § 51 Abs. 3 ist der Ausdruck "Abs. 1 
und 2" durch "Abs. 1 bis 3" zu ersetzen. 

56. § 51 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Dem Antragsteller g,emäß§ 5 Abs. 1 und 
§ 5 a Abs. 1 sowie der Vertrauensperson gemäß 
§ 6 Abs. 3 (§ 47 Abs. 4) sind Gebühren in sinn­
gemäßer Anwendung des Gebührenanspruchs~ 
gesetzes 1975, BGBl. Nr. 136, über die Gebühren 
der Vertrauenspersonen in den rm Geschwornen­
und Schöffenlistengesetz z,ur B,ildung der Jahres­
listen berufenen Kommissionen mit Ausnahme 
des § 3 Abs. 1 Z 2 Gebührenanspruchsg,esetz 1975 
zuzusprechen. " 

57. ,§ 53 hat zu lauten: 

,,§ 53. (1) Die Zivildienstkommission hat d.a.s 
A VG 1950 anzuwenden, soweit in diesem Bun­
desgesetz nicht andel'cs bestimmt ist. 

(2) Gegen die Bescheide des Zivildienstrates 
ist die Berufung an die Zivildienstoberkommis­
sion zulässig. Die Z·iviIdienstoberkommi,sS!ion ent­
s.cheidet in oberster Instanz; ihre Bescheide 
unterLieg.en nicht der Aufhebung oder Abände­
rung im Verwaltungsweg." 

58. § 54 hat zu lauten: 

,,§ 54. (1) Die Bundesregierung hat für den 
Zivildienstrat und fÜr die Zivildienstoberkom­
mission je eine Geschäftsordnung zu erlassen, in 
der vor allem nähere Bestimmungen über die 
Aufgaben des Berichterstatters und des Vorsit­
zenden sowie über die Einladungen zu den Kom­
missionssitzungen zu treff·en sind. 

(2) Der Vorsitzende des Zivildienstrates hat, 
beginnend mit dem Jahr 1979, jeweils nach zwei 
Jahren bis spätestens 15. Feber dem Vorsitzenden 
der Zivildienstoberkommission einen Bericht über 
die Tätigkeit und die Empfehlungen des Zivil~ 
dienstrates in den abgelaufenen zwei Kalender­
jahren zu erstatten. Die Vorsitzenden der ein­
zelnen Senate ,des Zivildienstl'ates haben dem 
Vorsitzenden des Zivildienstrates die dafür erfor­
derlichen Beiträge zeitgerecht zur Verfügung zu 
stellen: 

(3) Die Zivildienstoberkommission hat, begin­
nend mit dem Jahr 1979, jeweils nach zwei Jahren 
bis spätestens 15. März unter Bedachtnahme auf 
den Bericht des Vorsitzenden des Zivildienstrates 
gemäß Abs. 2 einen Bericht über ihre Tätigk-eit 
in den abgelaufenen zwei Kalenderjahren zu ver­
fassen. Dieser Bericht ist vom Bundesminister für 
Inneres zusammen mit einer Stellungnahme zu 
den Empfehlungen des ZiviJ.dienstrates bis späte­
stens 15. April des dem Berichtszeitraum .folgen­
den Jahres dem Nationalrat vorzulegen." 

59. Der bisherige Wortlaut des § 56 ist als 
,,(1)" zu bezeichnen. Als neuer Abs. 2 ist anzu­
fügen: 

,,(2) Zivildienstpflichtige, die ihr·en Aufenthalt 
55. § 51 Abs. 3 erhält die Bezeichnung ,,(4)". für länger als sechs Monate in das Ausland ver-
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legen, haben dies unverzüglich dem Bundesmini­
sterium für Inneres zu melden. Die Rückverle­
gung des Aufenthaltes in das Inland ist vom 
Zivildienstpflichtigen binnen drei Wochen dem 
Bundesministerium fü'r Inneres zu melden. Dies 
gilt jedoch nicht für Zivildienstpflichtige, 

1. deren dauernde Untauglichkeit für jeden 
Zivildienst festgestellt worden ist, oder 

2. die ihren ordentlichen Zivildienst vollständig 
geleistet haben und denen kein Bereitstel­
lungssch,ein (§ 21 a Abs. 2) ausgefolgt wor­
'den ist." 

60. § 57 hat zu lauten: 

,,§ 57. (1) Die Zivildienstgebarung ist im Ent­
wurf des Bundesvoranschlages bei einem beson­
deren Titel "Zivildienst" darzustellen. 

(2) Der Bundesminister für Inneres hat,be­
ginnend mit dem Jahr 1979, dem Nationalrat 
jeweils nach zwei Jahren über den Zivildienst 
und die mit ihm zusammenhängende finanzielle 
Gebarung in den abgelaufenen zwei Kalender­
jahren Bericht zu erstatten. Dieser Bericht ist bis 
spätestens 15. April des dem Berichtszeitraum 
folgenden Jahres zusammen mit dem Bericht nach 
§ 54 Abs. 2 vorzulegen." 

3. ,des ,§' 5 Ahs. 5 der Bundesminister für 
LandesverteicLigung im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Inneres, 

4. des § 38 Abs. 3 der Bundesminister für 
Inneres im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für soz·iale Verwaltung, 

5. der §§ 24, 41,42, 58, 59 und 71 der Bundes­
minister für Jusci.z, 

6. der §§ 33 und 35 der Bundesminister für 
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit 
dem Bundesminist,er für Inneres, 

7. des § 55 Abs. 2 der Bundesminister für 
soziale Verwaltung oder für Verkehr, je 
nach Art der E,inrichtung, 

8. der §§ 51 Abs. 1 letzter Satz und Abs. 2 
2. Satz und 57 Abs. 1 und 2 der Bundes­
minister für Inneres im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen, 

9. des § 72 entweder die Bundesregierung oder 
der Bundesminister' für Finanzen oder der 
Bundesminister für Justiz im Binverneh­
men mit dem Bundesminister für Finanzen, 
je nachdem, auf welche Gebühr oder Abgabe 
sich diese Bestimmung bezieht, und 

10. der übrigen Bestimmungen der Bundesmini­
ster für Inneres 

61. Im ,§ 65 hat der Ausdruck ,,§§ 22 und 23" betraut." 
zu entfallen und ist durch ,,§§ 22, 23 und 23 b'c 

ARTIKEL III zu ersetzen. 

62. § 66 hat zu lauten: 

,,§ 66. Ein Zivildienstpflichtiger, der eine Mel­
dung nach § 13 Abs. 4, § 19a Ahs. 4 oder nach 
§ 56 unter,läßt, begeht eine VerwaltungSlÜlbertre­
tung und ist hiefiir von ,der Bezirksverwaltungs­
behörde mit einer Geldstrafe his zu 3 000 S, im. 
Falle der Uneinbringlichkeit mit Ar:rest bis zu 
zwei Wochen zu bestrafen." 

63. § 74 wird aufgehoben. 

64. ,§ 76 wird aufgehoben. 

65. § 77 Abs. 1 hat zu lauten: 

,i(l) Mit der VoUziehutlJg ,dieses B'u'llldesges'etzes 
ist hinsichtlich 

1. des Art. I, der §§ 1, 10 Abs. 2, 37 a Abs. 3, 
44, 45, 47, 52 Abs. 2 und 54 Abs. 1 die 
Bundesregierung, , 

2. der S§ 5, 5 a Abs. 4 und 5, 6 Abs. 5 und 
73 Abs. 2 der Bundesminister für Landes­
verteidigung, 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Okto­
ber 1980 lin Kraft. 

(2) § ~7 Abs. 1 tritt mit 1. Jänner 198i in 
Kraft. 

(3) Durchführungsverordnungen können be­
reits vor ,dem im Abs. 1 genannten Zeitpunkt 
erlassen werden, treten jedoch frühestens mit den 
ihre Grundlage bildenden gesetzlichen Bestim~ 
mungen in Kraft. 

(4) Berufungen gegen die Bescheide des Zivil­
cLi'enstrates können ab dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes eingebracht Wlerden. 

(5) Auf Zivildienstleistende, die vor Inkraft­
treten dieses Bundesgesetzes nach § 74 Abs. 1 
von der Wehrpflicht befreit worden sind und 
ihren ordentlichen Zivildienst noch nicht abge­
leistet haben, ist § 5 Abs. 6 sinngemäß anzuwen-
den. ' 

(6) Die Vollziehung dreses Bundes~esetzes rich­
tet sich nach ,§ 77 Abs. 1 in der Fassung des 
Art. II Z 65. 

2 
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Erläuterungen 

I. ALLGEMEINER TEIL 

A. Gründe für eine NovelIierung 

Gemäß § 76 Zivildienstgesetz, BGBL Nr. 1871 
1974, hat die Bundesregierung innerhalb von 
vier Jahren nach Inkrafttreten dieses Bundesge­
setzes dem Nationalrat - unbeschadet der Be­
stimmung des § 54 Abs. 2 - einen zusammen­
fassenden Bericht über die bei der Vollziehung 
dieses Bundesgesetzes gemachten Erfahrungen 
vorzulegen und diesem Bericht allenfalls Vor­
schläge betreffend eine 1\nderung dieses Bundes­
gesetzes beizufügen. 

Bereits im Jahre 1976 haben die bis dahin ge­
machten Erfahrungen bei der Vollziehung des 
Zivildienst,gesetzes geze~gt, daß eine N oV'ellie­
rung des Zivildienstgesetzes erforderlich sein 
wird, um auf diese Weise eine größere Effizienz, 

. einen rationelleren Personaleir'isatz und letztlich 
eine nicht unbeträchtliche Erhöhung der Ver­
waltungskapazität der Ziv,ildienstverwaltung zu 
erreichen. Darüber hinaus sind seit dem Inkraft­
treten des Zivildienstgesetzes von verschiedenen 
Stellen Novellierungswünsche verschiedener Art 
an das Bundesministerium für Inneres mehr oder 
weniger vehement herangetragen worden. 

Diese Umstände haben den Bundesminister für 
Inner'es bewogen, in dem gemäß § 57 Abs. 3, 
Zivildienstgesetz jährlich an den Nationalrat zu 
erstattenden Bericht über den Zivildi,enst und die 
mit ihm zusammenhängende finanzielle Geba­
rung über diese Novellierung.swünsche 'Zu be­
richten. Anläßlich der Behandlung dieses Berich­
tes am 24. Juni 1977 hat der Verfassungs ausschuß 
des Nationalrates einstimmig beschlossen, dem 
Nationalrat 'Zu empf.ehlen, folgende Entschlie­
ßung anzunehmen: 

"Die Bundesregierung wird ersucht, eine No­
velle zum Zivildienstgeset'Z unter Berücksichti­
gung aller bisher gesammelten Erfahrungen bei 
der Vollziehung dieses Gesetzes sowie der Judi­
katur des Verfassungsgerichtshof,es auszuarbeiten 
und dem Nationalrat so rasch wie möglich als 
Regierungsvorlag,e zu unterbreiten." 

Diesen Beschluß hat der Nationalrat in der 
Plenarsitzung am 5. Oktober 1977 einstimmig 
angenommen. 

Daraufhin hat die Bundesregierung nach einem 
vorher durchgeführten umfangreichen Begutach­
tungsverfahren mit Note des Bundeskanzleramtes 
vom 28. November 1978, GZ 662794/1-VI/1/78, 
den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Zivildienstgesetz, BOBL Nr. 187/1974, in der Fas­
~ung der Kundmach'Ulll'gen, BGBL Nr. 235/1977 
und BGiBl. Nr. 599/i977, geändert wef1den sollte 
(Zivildienstgesetz-Novelle 1978), samt ausführ­
lichen Erläuterungen und einer Textg,egenüber­
stellung zur parlamentarischen nehandlung vor­
gelegt. Diese Regierungsvorlage wurde vom Na­
tionalrat nach Beratungen im Unterausschuß und 
Verfassungsausschuß in der Plenarsitzung am 
8. März 1979 in Verhandlung genommen. Bei 
der Abstimmung in dritter Lesung fand der Ge­
setzesentwurf jedoch nicht die erforderliche Zwei­
drittelmehrheit. 

Unter Zugrundelegung der im Bericht des 
Verfassungs ausschusses des Nationalrates, 1226 
der Beilagen 'ZU den stenographischen Protokol­
len des Nationalrates, XIV. GP., abgedruckten 
Zivildienstgesetz-NoveUe wurde im Spätsommer 
1979 ein neuerlicher Entwurf einer Zivildienstge­
set'Z-Novelle verfaßt und dieser am 25. Septem­
ber 1979 'Zur allgemeinen Begutachtung ver­
sendet. 

Unter Bedachtnahme auf die eingelangten 
Stellungnahmen wurde der gegenständliche Ent­
wurf erstellt. 

B. Angestrebte Ziele 

Durch den yorangeführten Entwurf sollen 
folg,ende Zide er:reicht wenden: 

1. Verwaltungsvef1einfachung und damit ver­
bunden eine :gr·ößere Effizienz, ein rationellerer 
Personalemsatz sOWJie eine nicht unbeträchtliche 
Erhöhung der Verwa'ltung&kapazität ,im Bereiche 
des Zivild~enlStes. Und zwar sollen vor allem d~e 
Fahrnkostenrvergütungen für Ziv,ildienstlei­
stende nicht Wlie bisher individuell ber,echnet, 
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sondern durch VeroI1dnung des Bundesministers SteHungsver,faJhrens über die Möglichkeit der Be­
für Inneres pauschaliert und monatlich im vor- freiung von der Wehrpflicht zu informieren. 
aus a>ushezahlt werden (§ 31). Das K<ostgreld für 3. Berücksichtigung der Jud:ikatm des V.er-
Ziv,ildiens1l1eistende son n·icht Imehr nach fassungsgeriichtshof'es. 
T arFf I und 11 berechnet, sondern nach einem 
einJheiJtlichen Tarif g.ewährt werden (§ 28). Die Mit seinen Erkenntnissen vom 25. März 1977, 

G 30/76-26, vom 20. OkUober 1977, G 21/77-26, den Zivi'ldienstleisteniden g.ebührenden ß<ezüge 
sollen an Stelle zweimal nur mehr einmal pro und vom 17. Dezember 1979, G 44/79-31, hat 

der Vel'1fassun.gsgel1ichtshof die in diesen Ge­Monat berechnet und im Weg·e ,eines Bezugs-
kontos im voraus ausbezahlt werden (§ 32 setzesbestimmungen ,enthaltenen Bdl"istungen 
A,bs. 2 und § 32 a). Durch die vorgenannten des An·tng.srechtes a:uf Befreiung von der Wehr­
Maßnahmen sol<l überdies eine computerfreund- pflicht, wie es im § 2 Albs. 1 (Vel"fassungsbest,jm­
liche Voll:lJiehung des ZiVliJ,dienst'g·esetzes erreicht mung) normiert ist, aufgehdben. 
werden. Die bei Anberaumung von Sitzungen Für das Inhafttreten der im zuletzt g:enann­
bzw. inichtöff·ent1'ichen VeI1handlungren der ten Erkenntnis v,erfügten Aufhebung des § 5 
Zivildrerrstkommission aufgetretenen Schw~,erig- Albs. 1 drituer Satz Zivi'Ldi'enstgiesetz wurde der 
keiten soUen durch dire Fests'etzung eines P.rä'- ' Ablauf des 30. November 1980 festgesetzt. 
se~quorums gemi'ldert werden (§ 48 Ahs. 1). Dem Umstand, daß somit spätestens bis zu 
Ferner soUen ,entsprechend di·esem Zid di'e für diesem Zeitpunkt eine gesetz'1iche R!egelung zu 
die Z'ivildienstjkommiss~on festg·esetzten zu schaffen ist, die einen möglichen Gewissenswan,del 
kurzen Entscheidungsfristen (§ 4 Abs.5, § 6 berück.sicht'igt, tdgt vor aUem § 5 Albs. 1 des 
Albs. 4 \lInJd 5) und die Frust sowie der Zeit- Entwurfes Rechnung, wonach j,eder Wehrpflich­
raum für die V Qflage des Ber~chtes der Zivil- tigre jederzeit, ausgenommen 
dienstkojmmiss~on und des Bundesministers für 
Inneres (§ 54 Abs. 2 und § 57 Abs. 2) ange- 1. bei der ,erstmalilgen Einberufung Izum 
messen verlängert wer.den. Ferner soll es mög- Grundw'ehr,diens't ab dem zehnten Tag nach 
lich sein, Ziv,ildiJenstpflichtige ,in Notsituation,en ZusteLlung des Einlberufungsbefehles oder 
(§ 21) durch öff,entliche ß.eka:nntmachung zu allgemeiner Bekanntmachung der Einberu-
einem außerordentlichen ZiviMrenst V'erpfl,ichten fung bis zur Entlassung aus dem Grund-

d d· h f b ch wehrdienst, U'n 'l,e V oraussetzunglen ' ie ür ,erei ts na 
Ahl'eistung des ordentlichen Zivildienstes durch 2. in oden übrigen FäHen des ordentlidien oder 
Ausfolgungeines Bereitstellungsscheines schaff·en auß1erordentlichen PräslenzdienstlCs a>b Zu-
zu können (§ 21 a). stellung des EinJherUJfungsbefehies. oder a1[-

Eine weitel"e ,in dem zur B.egutachtung V'er- g,emeiner ß.ekanntmachung der Einlberu.fung 
s'endeten Entwurf vorg.esehengtewesene Rationa- zulm Präsel1!ZJdienst his zur Entlassung aus 

diesem und lisie1'lungsmaßnahme, nämlich § '4 Albs. 3 und 4 
Zivi,klienstgeSletz .dahingehend abzuändern, daß 3. wähl'end eines Jalhr.es nach Zustellung der 
in Eil1!nichtung.en von Rechtsträgern nach § 4 Entscheidung der Z,ivildienstoberkommis-
Albs. 2 Z 3 Z'ivildienstgesetz mindest'ens fünf SLon 
Zivildienstpf1icht'ig,e gleichzeit,ig beschäftigt seine Befl'1eiung von der W,ehrpflicht aus Gewis­
w.erden können (,,5-Plätze-Klausel"), mußte auf sens.grunden und nicht wie bisher nur einmal 
Grund mJassiver Soellungnahmenzaohill'eicher wäihrenld seil1!er ga:n:lJen W;elhrpflicht beantmgen 
Or:gariisationenim BegutachtungsV'erfaihr,en (16) kann. 
fallengelassen werden. Der Nationalrat muß Um dennoch die Einsatzjbereitscha:ft des Bun­
sich hewußt sein, daß hier die beabsichtigt ge- desheel"es im Einsatzfall (§ 2 A:bs. 1 Wdhrg'e­
wesene Verringerung des Verwaltung,s,aufwandes se,tlz 1978) zu g,ewä:hr'leisten, wurde eine ent­
nicht err,eicht werden kann. sprechende Regdung im § 6 Abs. 5 des Ent-

2. Mehr Rechtschutz für Zivildienstpflichtige. wurfes der Zivrildrenstg,esetz-Novelle vo~esehen. 
Zu erwäJhneri ist i.nsbesondere ~ie Möglichk,eit, 4. Schließung von Lücken im Ziv,i.J,dienstgesetz, 

gegen die EnrscheiJdungen dies Zuvildienstrates die bei Erllassung' des Zivilidienst,gesetzes ent­
nach § 43 A:bs. 2 Z 1 und 2 B,erufung an die standen sind. 
ZiV'i1dienstoberkommission zu erheben (§ 53 Di·esem Ziel dienen die Regelungen im § 19 a 
Abs. 2), Beschw.erden nicht nur an den Zivil- (vorzeüig,e En~lassun;g aus dem. Zivi,td~enst),. 
dienstrat zu richten (Auß,erordentliche Be~ § 23 a (Dj'enstfl'eistellunJg), § 23 b (Meldung hei 
schwerde ,gemäß § 37), sondern auch Wünsch,e Dienstv,enhiniderung), § 25 Albs. 5 (Verpfl.egs­
und Beschwerden an den Vorgesetzten (§ 38 gdd bei Nic4tt'ei1nahme an der Natura'lver­
Abs. 5), den Rechtsträger der Einrichtung pflegung), § 34 a (Vergütung von Unkosten, die 
bzw. den Bundesminister für Inneres herantr,a- durch ß.enützung der eigenen Wohnung erwach­
gen zu können (§ 37 a). Ferner soll entspl"echend sen), § 34 b (Entschädiigung für Verd'ienst,ent­
der Empf·ehlung des Europarates di'e Pflicht nor- gang in den EHlen des außerordentilichen Zivil­
mier.t werden, die W,ehrpflichnigen im Zug,e des diensties) ,usw. 
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t. Finanzielle Auswirkungen 

Durch die im Interesse einer Verwaltungsver­
einfachung vorgesehenen Pauschalierungen be­
stimmter Gebühren und die notwendige Erhö­
hung gewisser Bezüge der Ziv,ildienstleistenden 
wird im Bereich des ol'dentEchen Zivildienstes ein 
finanzieller Mehraufwand bescheidenen Umfanges 
eintreten, der jedoch zum größten Teil durch 
Einsparungen auf Grund der vereinfachten Voll­
ziehung voll hereingebracht wird. 

Die darüber hinaus in der Nov,elle erstmals 
auch enthaltenen BestJimmungen über die Mög­
lichkeit der Ausfolgung von Bereitstellung,s­
scheinen und der alLgemeinen Bekanntmachung 
der Verpflichtung (Zuweisung) zur Leistung eines 
außerordentlichen ZiviLdienstes (§ 21 a) sowie 
die Zuerkennung einer Entschädigung für Ver­
d~enstentgang an Stelle eines Familienunterhaltes 
und einer Wohnkostenlbeihilfe (§ 34:b) analog 
den wehrrechtlichen Vorschriften 'werden eine 
gewisse AU9Weitung des damit verbundenen Ver­
waltungsaufwandes zur Folge haben. 

D. Kompetenz des Bundes zur Erlassung und 
zum Vollzug der Bestimmungen der vorliegen­

den Zivildienst gesetz-Novelle 

Diesbezüglich wird auf die Ausführung,en zu 
Art. I; Besonderer Teil der Erläuterungen, ver-
wlesen. 

11. BESONDERER TEIL 

Zu Art. I: 

§ 1 des geltenden Zivildienstgtesetzes (Ver­
'fassungsbestimmung) legt fest, daß die Erlassung 
und Aufhebung von Vorsduiften, wies,re in 
di!'!sem Bundesgesetz enthalten sind, sowie die 
Vollziehung dieser Vorschriften auch an den 
Belangen Bundessache sind, hinsichtlich derer das 
B-VG in der Fassung ,von 1929 'etwas anderes 
bestimmt. Daraus folgt, daß jede inhaltliche An­
derung des Zivildienstgesetzes eine Anderung der 
Bundeskompetenz mit sich bring,t. Da die in 
der vorliegenden ZDG-Novelle vorgesehenen 
Anderungen nicht bloß formeller Natur sind, 
wurde der Novelle eine Verfassungsbestimmung 
als sogenannte DeckungskJtausel vorangestellt, um 
die Kompet'enz des Bundes zur Erlassung un~ 
zum Vollzug der gegenständlichen Novelle ver­
fassungsrechtlich sicherzustellen. 

Zu Art. 11 Z 2 (§ 2 Abs. 1): 

Mit den Erkenntnissen vom 25. März 1977, 
G 30/76-26, und vom 20. Oktober 1977, G 21/ 
77-26, hat der V,erfassungsger,ichtshof ,die im 
§ 74 Abs. 1 normierten Fristen 1. August 1971 
und 31. Dezember 1975 als verfassungswidrig auf­
gehoben. Er hat hiezu ausgeführt, § 2 Abs. 1 
sehe die Befreiung von der Wehrpflicht zwecks 
Zivildienstleistung unter der Voraussetzung vor, 

daß der Wehrpflichtige die hier näher um­
schr~ebenen schwerwiegenden Gewissensgründe 
glaubhaft mache. Der Bundesgesetzgeber könne 
davon ausgehen, ,daß d~e Bi1dung der subjektiven 
überzeugung, die Anwendung von W,affengewa:1t 
gegen Menschen sei schlechthin abzulehnen, und 
auch die Anderung der persönlichen Einstellung 
in Richtung einer solchen Gewissensentscheidung 
bei der gebotenen Durchschnittsbetrachtung nicht 
das Ergebnis eines kurzfristigen, sondern' eines 
länger währenden psychischen Vorganges ist. Er 
sei aus diesem Grunde zwar befugt, Regelungen 
zu treffen, welche die Bedachtnahme auf inner­
halb kürzerer Zeiträume angebLich geb~Ldete neue 
Anschauungen ausschLießen, und in d~esem Zu­
sammenhang entsprechende Befristungen für eine 
Antragstellung auf Wehrpflichtbefreiung zwecks 
Zivildienstleistung vorzusehen. Verwehrt ist dem 
Bundesgesetzgeber hingegen eine GestaJtung der 
RechtsLage dahin, daß nur die Gew,~ensentschei­
dung des Wehrpflicht~gen innerhaLb eines be­
stimmten kürz,eren Zeitraumes zur Leistung des 
Ersatzdienstes führen könne, nicht aber eine 
später gebildete glaubhafte überzeugung. In 
Fortführung dieser Rechtsprechung hat der Ver­
fassungsgerichtshof mit Erkenntnis vom 17. De­
zember 1979, G 44/79-31, nunmehr auch den 
dr-itten Satz des§ 5 Abs. 1 als v,et:fassungs­
widrig aufgehoben. 

Da nun die Bescimmungen der Ahs. 1 und 3 
des § 5 noch immer eine gewisse Einschränkung 
des Antragsrechtes beinhalten, sind ,zur Sanrerung 
vor allem dieser Bestimmungen in § 2 .Albs. 1 
(Verfassungsbestimmung) neben einer geringfü­
gigen spl'achlüchen Anderung die Worte "nach 
Maßgabe des§ 5 Abs. 1 und 3" eingefügt worden. 

Zu Art. 11 Z 3 (§ 4 Abs. 5): 

Die F:eststellung des für die Albgai)J'e des Gut­
achtens der Ziv~ldilenstkommission maßgeblichen 
Sachverhaltes ,niJmmt ~n der Re~el sehr viel Zeit 
in An~pruch. Die ilm § 4 Abs. 5 Zivildienst­
gesetz vo~ges,ehene Frilst von Siechs Wochen 
konnte daher ,in v1elen FäHen mcht eingehalten 
werden. Di:e&er 1linilYefriew,~ende Zustand soll 
durch eine Ver läng,erung der gesetzlichen Frist 
von sechs Wochen auf zwei Monate 'heseiügt 
werden. 

Nach der geltenden Fassung des § 4 AJbs. 4 Z 1 
hat der Landeshauptmann auch dann ein Gut­
achten der ZiviIdienstkom~ssion einzuholen, 
wenn der Rechtsträ~er den Widerruf der An­
erkennung der Einrichtung beantragt. In sol­
chen FäHen besteht jedoch keine Notwendigkeit 
für eine Mitwirkung der ZiVliLdierustk'omm'ission, 
da sich dies,e bei ihrem Gutachten bisher ohne­
dies nur auf die FeststeUung beschränkt hat, 
es hestünden geg,en den Wi.derruf keine - Be­
denken. In solchen Fäl'lensollt'e daher die Mit­
wirkung der Zivildienstkommission heseitigt 
werden. 

275 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)12 von 45

www.parlament.gv.at



275 der'Beilagen 13 

Zu Art. II Z 4 (§ 4 Abs. 6): Zu Art. 11 Z 6 (§ 5 Abs. 1): 

Die Ibisherige Fassung des § 4 Albs. 6 ZDG Gemäß § 5 Abs. 1 der geltenden Fassung er-
sieht die Veröffentlichu.ng eines Ve12eichnisses lischt das Recht auf SteIlung eines Antrages auf 
ailiIer aLs geei~nete Träger des Zivildienstes aner- Befreiung von der Wehrpflicht jedenfalls nach 
kannten Einrichtungen innerhalb der ersten drei Ablauf von zehn Tagen nach Zustellung des Ein­
Monate jeden Jahres im "Arrnt9blatt zur W,iener berufungsbefehles oder nach allgemeiner Be­
Zeitung" vor. Die Veröffentlichung <diesies Ver- kanntmachung der Einberufung zum Grund­
zeichniss'es solIden Zivildienstpflichtilgen die Mög- wehrdienst. Es lebt nicht wieder auf. Wie jedoch 
lichkeit bieten, y,on ihrem im § 9 AJbs. 3 ver- der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes (siehe 
ankerten Recht Gebnauch machen zu können, die diesbezüglichen Ausführungen in den Erläu­
Wünschez,u äußern, bei welcher Einrichturug sie terungen zu Art. II Z 2) entnommen werden 
Zivild~enst leisten wollen. . kann, ist eine solche Bestimmung inkonsequent 

Die <bisher pralktiZJierten Zuweisumgstermine im und daher verfassungs rechtlich problematisch. 
achtlffionatilgen ,RJhythmus 01. Feber Ibzw. 1. Ok- Nach der derzeitigen Gesetzeslage könne nämlich 
tober in einem K,alenderjahr und· 1. Juni im nur die Gewissensentscheidung des Wehrpflich­
darauffolgenden KJalenderjahr) machten es im tigen innerhalb ,eines bestimmten kürzeren Zeit­
Interesse einer besseren und zweckentsprechende- raumes zur Leistung eines Ersatzdienstes führen, 
ren InfoI1lTlation des interessierten Personenkrei- nicht aber eine später gebildete glaubhafte 
ses notIWmdig, das Verzeichnis vor jeder Zuwei- überzeugung. Die weitere Behandlung. des 
surug neu zu veröffentlichen. Die gesetzliche Be- Wehrpflichtigen bis zum Ende seiner Wehrpflicht, 
grenzung des Veröffenttlichungszeitpunktes auf also unter Umständen durch Jahrzehnte hin­
die Zeitlnnerhalb Ider ersten drei Monate eines durch, sei daher von seiner subjektiven An­
jeden }ahres hingegen hat sich nicht bewähr·t. schauung in ,einem einzigen Jahr abhängig. Aus 

Auch haben in ,der P1'!axis wiederholte Male diesem Grund hat der Verfassungs gerichtshof 
Rechtsträiger für ihre Einrichtungen keinen Be- mit seinem Erkenntnis vom 17. ,Dezember 1979, 
darf im Sinne des § .8 Albs. 3 frür die Zuweisung G 44/79-31, den dritten Satz des § 5 Abs. 1 
von Zivildienstpflichtigen gemeldet. Trotz ,dieses Zivildienstgesetz aufgehoben und für das Außer­
Umstandes mußten solche Einrichtungen in dem krafttreten den 30. November 1980 festgesetzt. 
zu veröffentlichenden Verzeichnis aufgenommen Diesem Umstand trägt die vorgesehene neue 
we11den. In der Folge halben Zivildi'enstpflicht~ge Regelung Rechnung. Den Erfordernissen der 
in Unkenntnis des ma,ngeln,den Bedarfes den Landesverteidigung entsprechend ruht das An­
Wunsch geäußert, solchen' Einrichtungen zur Ab- tragsrecht 
leistung des ordentlichen Zivildienstes zugewiesen 1. bei der erstmaligen Einberufung zum 
zu werden. Die neue Regelung soll solch'en Miß- Grundwehrdienst ab dem zehnten Tag nach 
verstän,dnissen vovheug,en. Z~stellung des Einberufungsbefehles oder 

Die A1lIfn,ahme des NaiffieThS des Rechtsträgers aIlgemeiner Bekanntmachung der Einberu~ 
und der Einrichturug, der Anzahl d~r nach Be- fung bis zur Entlassung aus dem Grund-
darfsanmeldung zur Vem.ügurug stehenden avil- wehrdienst, 
dienstplätze und die bei der Einrichtung zu er-
bringenden Tätigkeinen in das .genannte Verz'eich- 2. in den ubrigen Fällen des ordentlichen und 

außerordentlichen Präsenzdienstes ab Zustel­nis ist geboten, um Iden ZivildienstpfLichtigen die 
W';ahlmögLichkeit 2)U erleichtern. lung des Einberufungsbefehles oder aIlge­

meiner Bekanntmachung der Einberufung 
Auf Grund des von verschiedenen Stellen, ins- zum' Präsenzdienst bis zur Entlassung aus 

besondere von den Vertretern der Jugend, immer diesem und 
wieder mehr oder weniger vehement vorgebrach- aus Rechtssicherheitsgründen 
ten Wunsches nach mehr Information über den 
Zivildienst und Einführung eines eigenen Pub li- 3. während eines Jahres nach R·echtskraft der 
kations organs für den Zivildienst (V,erIautba- abweisenden Entscheidung der Zivildienst-
r,unJgsb1att .des IBundesministeriums für Inneres kOlffimission (§ 43 Abs. 1). 
über den Zivildienst oder Zeitschrift über den Die Z 3 dieser Bestimmung wurde auf Grund 
Zivildienst usw.), wie es im Ber,eiche des Bundes- der im Begutachtungsverfahren eingelangten An­
heeres seit langem üblich ist (V,erlautbarungs- regungen im vorliegenden Entwurf aufgenom­
blatt des Bundesministeriums für Landesv·ertei- men. Die darin vorgesehene Befristung des An­
d~gungoder "Der Spind" usw.), WlUrrde ,aus finan- tragsrechts bewirkt, daß ·ein abgewiesener Antrag 
zieHen und aus Zweckmäßigkeitsgründen im § 4 erst nach Ablauf eines vom Gesetz bestimmten, 
Abs. 6 die Möglichkeit der Verlautbarung des angemessenen Zeitraumes - wie er zur Bildung 
genannten Verzeichnisses in einem solchen Ver- der subjektiven überzeugung, die Anwendung 
lautbarungsblatt vorgesehen. Eine solche Bestim- von Waffengewalt gegen Menschen sei schlecht­
mung st)eht durchaus im Einklang mit § 2 des hin abzulehnen, inder Regel erforderliCh ist -
Verlautbarungsg.esetzes, StGBl. Nr. 184/1945. gestellt werden kann. Diese Befristung kann als 
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im Einklang mit der ständigen. Judikatur des 
Verfassungsgerichtshofes stehend angesehen wer­
den. Danach habe der Gesetzgeber bei seiner Re­
gelung von einer Durchschnittsbetrachtung aus­
zugehen und somit auf den Regelfall abzustellen 
(Vf Slg~ 3595, 4176, 5318). Die vorg·esehene Frist 
geht von einer solchen Durchschnittsbetrachtung 
(Regelfall) aus. Allenfalls hiedurch auftretende 
Härtefälle machen für sich alllein eine solche Be­
stimmung noch nicht gleichheitssatzwidrig (Vf 
Slg. 3568, 4154, 5098, 5484). 

Hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Absi­
cherung dieser Bestimmung wir.d auf die Aus­
führungen in den Erläuterungen zu Art. II Z 2 
(§ 2 Abs. 1) verwiesen. 

Zu Art. 11 Z 7 (§ 5 Abs. 5): 

Auf Grund des Anhanges zur Empfehlung 
Nr. 816 (1977) des Europarates sind Wehrpflich­
tige unmittelbar nach dem ersten Stellungs- oder 
Einberufungsbescheid über ihre Rechte zu infor­
mieren. In der erwähnten Empfehlung werden 
die Mitgliedstaaten, zu d'enen auch Österreich 
gehört, unter § 4 a) aufgefordert, ihre nationalen 
Rechtsordnungen in Einklang mit den von der 
Versammlung angenommenen Prinzipien zu 
bringen, sofern sie dies nicht bereits getan hahen. 

In der österreichischen Rechtsordnung (Zivil­
dienstgesetz bzw. Wehrgesetz) ist dieses Prinzip 
del1zeit nicht verankert; es wird den Wehrpflich­
tigen jedoch de facto gewährt. Diese erhalten im 
Zuge der Aufforderung, bei der Stellungskom­
mission zur Musterung zu erscheinen, von der 
Militä~behörde ·ein "Allgemeines Informations­
blatt", in dem .'unter Punkt 4 Et. c Informatio­
nen über das Recht der Wehrdienstverweigerung 
(Zivildi,enst) aufsd1einen. 

Durch die Neuregelung soll der oben ange­
führten Empfehlung auch in for~eller Hinsicht 
entsproc;hen werden und eine ausdrückliche Ver­
pflichtung zur Information der Wehrpflichtigen 
über das Recht auf Befreiung von der Wehr­
pflicht festgelegt werden. Darüber hinaus soll 
auch den wiederholt vorgebrachten Wünschen 
der Jugend auf mehr Information über den Zivil­
dienst Rechnung getragen werden. 

Zu Art. II Z 8 (§ 5 Abs. 6): 

Die Neuregelung des § 5 Abs. 1 erfordert es, 
eine Bestimmung zu schaffen, wonach ein bereits 
geleisteter ordentlicher Präsenzdienst in den 
ordentlichen Zivildienst einzurechnen: ist. Da 
aber Wehrpflichtige, und zwar bis zu 12% eines 
Stellungs jahrganges, gemäß § 29 Wehrgesetz 1978 
je nach Kaderfunktion zu Kaderübungen in der 
Dauer von 90 bzw.60 Tagen verpflichtet werden 
können, und solche Wehrpflichtige einen Wehr­
dienst von insgesamt 10 bzw. 11 Mon~ten zu 
leisten hätten, Kaderübungen jedoch im Bereich 

des Zivildienstes nicht vorgesehen sind, mußte 
:;im Sinne einer 'Gleichbehandlung von Wehr­
pflichtigen und Zivildienstpflichtigen eine diesem 
Umstand Rechnung tragende Bestimmung ge­
schaffen werden. Wenn also dem Antrag auf Be­
freiung von der Wehrpflicht eines nach § 29 
Wehrgesetz 1978 in Betracht kommenden W,ehr­
pflichtigen stattgegeben wird, muß dieser einen 
ordentlichen Zivildienst in dem Ausmaß leisten, 
als er als Wehrpflichtig.er noch einen Präsenz­
dienst zu leisten gehabt hätte. 

Zu Art. II Z 9(§ 5 a): 

In der Zeit vom 1. Jänner 1975 bis 31. August 
1979 haben insgesamt 47 Zivildienstpflichtige den 
Widerruf der B.efreiung von der Wehrpflicht und 
die "Rückversetzung" zum Wehrdienst begehrt. 
Davon hat die Zivi1dienstkommission, die seiner­
zeit gemäß § 6 Abs. 1 die Befreiung von der 
Wehrpflicht ausgesprod1en hat, 17 Anträge und 
das Bundesmini.sterium ,für Lan:desverteidigung, 
qas seinerzeit die Befreiung vom Wehrdienst mit 
der Waffe gemäß §§ 25 und 27 des Wehrgesetzes, 
BGBI. Nr. 181/1955, verfügt hat (Zivildienst­
pflichtige nach § 73), 30 Anträge positiv erledigt 
und die Entscheidungen auf § 68 Aus. 2 A VG 
1950, BGBI. Nr. 172, gestützt. Dabei sind jedoch 
folgende rechtliche Probleme aufgetreten: 

Bei den Entscheidungen der Zivildienstkom­
mission über Anträge auf Befreiung von der 
Wehrpflicht (§ 6 Abs. 1 ZDG) handelt es sich 
gemäß § 53 Abs. 1 Zivildienstgesetz um B,escheide 
im Sinne des A VG 1950. Demgemäß sind An­
bringen von Beteiligten, die - abgesehen von 
den Fällen der Wiederaufnahme des Verfahrens 
oder der Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand - die Abänderung eines der Berufung 
nicht mehr unterliegenden, gemäß § 6 Abs. 1 des 
Zivildienstgesetzes ergangenen Bescheides der 
Zivildienstkommission nach§ 68 Abs. 1 A VG 
begehren, grundsätzlich wegen entschiedener 
Sache zurückzuweisen. Wie Hellbling (Verwal­
tung.s.venbahrensgesetze I, Seite 418) aiUsführt, 
gilt dies auch hinsichtlich solcher Anbringen, die 
off,enbar die wiederholte Aufrollung einer bereits 
entschiedenen Sache !bezwecken, wenn auch ,das 
Begehr.en nicht ausdrücklich ,dlihin Lmtet. 

Einer dahin gehenden Beurteilung sind aber die 
Anträge der Widerrufswerber zu unterwerfen, 
weil sie ausdrücklich oder ~mplizite auf eine Ab­
änderung des Bescheides, mit dem die B.efreiung 
von der Wehrpflicht erteilt wurde, zielen. Gleiches 
würde im übrigen auch für Anbringen gelten, 
die etwa auf eine - rechtlich verfehlte -
"Zurückziehung" des ursprünglichen Antrages auf. 
Befreiung von der Wehrpflicht hinausliefen. 

Das A VG hat die Fälle, in denen die Abände­
rung formell rechtskräftiger Bescheide von der 
Partei kraft Rechtsanspruches verlangt werden 
kann, abschließend geregelt. Das Zivildienstge-
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setz hat keine davon abweichende verfahrens­
rechtliche Regelung getroffen. Es gibt auch sonst 
keinen Anhaltspunkt dafür, daß der Gesetzgeber 
des Zivildienstgesetzes an diesem tragenden Prin­
zip des Verwaltungsrechts rühren wollte. 

Bei den Bescheiden gemäß § 6 Abs. 1 des 
Zivildienstgesetzes handelt es sich nicht um "Be­
scheide, aus denen niemandem ein Recht erwach­
sen ist". Vidmehr erlangt der Antragsteller durch 
eine stattgebende Entscheidung der Zivildienst­
kommission Befreiung von der Wehrpflicht, also 
das Recht, vom Wehrdienst befreit zu sein. Die 
Anwendbarkeit des § 68 Abs. 2 A VG ist jedoch 
auch dann gegeben, wenn die Partei, der aus 
dem Bescheid ein Recht erwachsen ist, auf di,eses 
Recht ausdrücklich verzichtet (HeHbling, Verwal­
tungsverfa.hrensgesetze I, Seite 434; Mannlicher­
Quell, Das VerwaltuUigs.ver1fa'hren 1. Ha,IJb­
band, 8. Auflage, Seite 381). Der Zivildienst­
pflichtige könnte demnach durch den Verzicht 
auf das durch den Bescheid erwachsene Recht 
die Anwendbarkeit des § 68 Abs. 2 A VG be­
gründen. Auf die Anwendung des § 68 Abs. 2 
A VG hat der Zivildienstpflichtige selbst dann 
keinen R,echtsanspruch, wenn er bereit ist, auf 
das i,hm erwachsene Recht zu verz·ichten. Viel­
mehr liegt die Anwendung des § 68 Abs. 2 
A VG und die Aufhebung des .Befr,eiungsbeschei­
des ausschließlich im Ermessen der Behörde. 
Wenn diese von der Möglichkeit Gebrauch macht 
und den Bescheid aufhebt, dann wird auf Grund 
der verfassungsgesetzlich hergestellten Verbin­
dung' zwischen der Befreiung von der Wehr­
pflicht und der Zivildienstpflicht (§ 2 Abs. 1 
Zivildienstgesetz) dadurch auch di,e Zivildienst­
pflicht beseitigt. Von diesem Zeitpunkt an sind 
gemäß § 1 Abs. 1 Wehrgesetz die Bestimmun­
gen über die Wehrpflicht wieder anzuwenden. 

Wie diese Ausführungen zeigen, besteht ein 
Bedürfnis, das Institut des Widerrufes der Be­
freiung von der Wehrpflicht im Zivildienstg,esetz 
ausdrücklich zu regeln. Auch das Zivildienst­
gesetz der BRD sieht in dessen § 43 Abs. 1 Z 11 
die Entlassung eines Zivildienstleistenden aus dem 
Zivildienst vor, wenn er dem Bundesamt gegen­
über schriftlich erklärt, daß er den Kriegsdienst 
mit der Waffe nicht mehr aus Gewissensgründen 
v,erweigere. 

In gleicher Weise erscheint es, wie ein mar­
kanter Fall in letzter Zeit gezeigt hat, darüber 
hinaus erforderlich, die Möglichkeit eines amts­
wegigen Widerrufes der Befreiung von der Wehr­
pflicht zu normieren. 

Die Leistung eines ordentlichen Präsenzdien­
stes in der Dauer von mindestens drei Monaten 
scheint sachlich gerechtfertigt, weil der zum 
Wehrdienst überwechselnde Zivildienstpflichtige 
keine militärische Ausbildung erhalten hat, eine 
solche aber Voraussetzung für einen Einsatz m 
den Fällen des § 2 Wehrgesetz 1978 ist. 

Zu Art. II Z 10 (§ 6 Abs. 4 und 5): 

Die Zivildienstkommission beim Bundesmini­
sterium für Inneres hat in ihren bisherigen Jah­
resberichten nach § 54 Abs. 2 darauf hinge­
wiesen, daß die derzeitige Entscheidungsfrist zu 
kurz bemessen sei. Der Forderung nach Aus­
dehnung der Entscheidungsfrist auf 6 Monate 
konn,te im Hinblick auf allfällige militärische 
Interessen und die herechtigten Wünsche vieler 
Wehrpflichtiger nach möglichst ra~cher Entschei­
dung über ihren Antrag auf Befreiung von der 
Wehrpflicht nicht entsprochen werden. 

Die im § 6 Abs. 4 angeführte Entscheidungs­
frist von vier Monaten gilt in vollem Ausmaß 
für das Verfahren sowohl vor dem Zivildienstrat 
als auch vor der Zivildienstoberkommission. 

Weiters mußten die Abs. 4 und 5 des § 6 
der Neuregdung dem § 5 Abs. 1 angepaßt wer­
den. 

Die Einschränkung der aufschiebenden Wir­
kung des Antrages auf Befreiung von der Wehr­
pflicht auf die Fälle des Abs. 5 Z 1 und 2 er­
scheint im Interesse der Einsatzbereitschaft des 
Bundesheeres, der militärischen Planung, insbe­
sondere hinsichtlich der Ergänzung und Organi­
sation der Reservevabände im Rahmen des 
Milizsystems und der personellen Mobilma­
chungsvorsorgen, geboten. 

Zu Art. 11 Z 11 (,§ 7 Abs. 2): 

Die aus Gründen der Gleichbehandlung von 
Zivildienstpflichtigen und Wehrpflichtigen aus 
§ 41 Wehrgesetz 1978 im § 19 a übernommene 
vorzeitige Entlassung aus dem Zivildienst stellt 
eine weitere A)lsnahme vom Grundsatz dar, daß 
der Zivildienst ohne Unterbrechung zu leisten 
ist. Es ist daher notwendig, die Aufzählung im 
§ 7 Abs. 2 durch Aufnahme des § 19 a Abs. 3 
zu ergänzen. 

Zu Art. 11 Z 12 (§ 8 Abs. 3): 

Gemäß § 4 Abs. 1 Zivildienstgesetz ist der 
Zivildienst in Einrichtungen zu leisten, die auf 
Antrag ihres Rechtsträgers vom Landeshaupt­
mann durch Bescheid als geeignete Träger des 
Zivildienstes anerkannt sind. § 8 Abs. 3 engt 
dies jedoch 'rdlahingehend ein, daß der ,Binr,ich­
tung nicht mehr Zivil dienstpflichtige zugewiesen 
werden dürfen" als der Rechtsträger beantragt. 
Im Interesse der bestmöglichen Ausnützung zur 
Verfügung stehender Zivildienstplätze ist es er­
forderlich, dem Bundesministerium für Inneres 
vor Zuweisung zeitgerecht die Anzahl der zur 
Verfügung stehenden Plätze in FO!'lm von Be­
darfsanmeldung,en mitzuteilen. Der Zeitpunkt 
dieser Mitteilung wird so zu wählen sein, daß 
die Veröffentlichung der laut Bedarfsanmeldung 
zur Verfügung stehenden Plätze im Verzeichnis 
des nach § 4 Abs. 6 in Betracht kommenden 
Verlautbarungsblattes möglich wird. 
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Die vorgesehene Neuregelung soll einerseits 
der besseren Information von Zivildienstpflim­
tigen hinsimtlich ihner Möglichkeit dienen, Wün­
sche gemäß § 9 Abs. 3 zu äußern. Andererseits 
könnte durm remtzeitige Bedarfsanmeldungen 
den Wünschen der Remtsträger besser entspro­
men werden. 

Zu Art. 11 Z 13 (§ 8 Abs. 5): 

Der Text des bisherigen Abs. 5 ist spramlim 
nimt geglückt und daher 'neu formuliert wor­
den. 

Zu Art. 11 Z 14 (§ 12 Abs. 1): 

Durm die im § 12 Abs. 1 vorgesehene Kn­
derung hinsimtlim der bisherigen Z 1 und 2 
soll ,eine Anpassung an die Bestimmung des 
Art. IX des Strafrechtsanpassungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 422/1974, erfolgen, wie es auch durm § 37 
Abs. 1 Wehrgesetz 1978 gesmehen ist. 

Darüber hinaus schien es zweckmäßig, aus­
drücklich zu normieren, daß Zivildienstpflimtige, 
die dauernd oder vorübergehend dienstunfähig 
sind, von einer Zuweisung ausgesmlossen sind 
(Z 2). 

Nam dem vom Bundesministerium für Justiz 
ausgearbeiteten Entwurf eines Bundesgesetzes 
über die Samwaltersmaft für Behinderte soll es 
künftig eine Entmündigung nimt mehr geben. 
An deren Stelle wird die Bestellung eines Sam­
walters, dessen Wirkungsbereim vom Gericht 
individuell nam den Bedürfnissen des psym·isch 
Kranken oder Behinderten umschrieben werden 
soll, treten. Für den Bereich des Zivildienstes be­
deutet dies, daß Zivildienstleistende jeweils im 
Einzelfall auf Grund konkreter Dienstunfähig­
keit von der Zuweisung ausgesmlossen sein sol­
len. 

Auf Grund dieses Samverhaltes wunde entspre­
me nd einer Anregung des Bundesministeriums 
für Justiz nunmehr die Z 3 des § 12 Zivil­
dienstgesetz eliminiert. Sollte jedoch der Ent­
wurf eines Bundesgesetzes über die Samwalter­
schaft für Behinderte nimt Gesetzeskraft erlan­
gen,ersmeint es dennom möglim, die von der 
geltenden Z 3 umfaßten Fälle unter die im Ent­
wurf vorgesehene neue Z 2 zu subsumieren. 

Zu Art. II Z 15 (§ 13 Abs. 1 Z 1): 

Nach dieser Bestimmung soll es in Hinkunft 
auch möglich sein, von Amts wegen eine Befrei­
ung von der Leistung des ordentlichen Zivil­
dienstes auszusprechen, wenn es Interessen der 
Entwicklung!>hiHe erfordern. Diese Regelung 
stellt einen Kompromiß zwischen den Forderun­
gen der Jugend auf Aufnahme der Entwicklungs­
hilfe in den Katalog des § 3 Abs. 2 (Tätigkeits­
gebiete, auf denen Zivildienst geleistet werden 
kann) und den mit einem Einsatz von Zivil­
dienstpflichtigen bei einer En twicklungshelfer-

,organisation\ ]m Ausland verbundenen verfas­
sungsrechtlichen Problemen dar. Darüber hinaus 
sind derzeit Bestrebungen im Gange, im Inland 
eine Einrichtung zu schaffen, in der Zivildienst­
pflichtige im Rahmen des Zivildienstes zu Ent­
wicklungshelfern ausgebildet werden sollen. 

Zu Art. 11 Z 16 und 17 (§ 15 Abs. 2 Z 1 und 
Z 2): 

Durch' die im § 15 Abs. 2 Z 1 vorgesehene 
Knderung soll eine Anpassung an die Bestim­
mungen des Art. IX des Strafrechtsanpassungs­
gesetzes, BGBl. Nr. 422/1974, erfolgen, wie es 
aum durch§ 38 Abs. 2 lit. c Wehrgesetz 1978 
gesmehen ist. 

Zu Art. 11 Z 18 und 19 (§ 19 Abs. 2): 

Bei Verfügungen nach den §§ 17, 18 und 19 
Zivildienstgesetz fehlte es bisher an einer aus­
drücklichen gesetzlichen Bestimmung, nam der 
eine amts ärztliche Untersuchung von Zivildienst­
leistenden angeordnet werden konnte. Es mußte 
daher auf die analoge Bestimmung des § 9 Abs. 1 
Zivildienstgesetz zurückgegriffen werden, wonach 
im Zuge des Zuweisungsverfahrens über Zivil­
dienstpflimtige, wenn über ihre körperlime Eig­
nung ein Zweifel besteht, ,ein Gutamten des 
Amtsarztes derjenigen Bezirksverwaltungsbehörde 
einzuholen ist, in deren Sprengel der Zivildienst­
pflichtige ,seinen Wohnsitz hat. Da der Zivil­
dienstpflimtige während der Leistung des ordent­
limen Zivildienstes, zB infolge Krankheit, sich 
nimt nur am Sitz der Einrimtung aufhält, wurde 
darauf bei Festlegung der Zuständigkeit der In­
ansprumnahme des Amtsarztes Bed,amt genom­
men. 

Zu Art. II Z 20 (§ 19 a): 

Die im ,§ 19 a geregelte vorzeitig,e Entlassung 
aus dem ordentlimen Zivildienst ist der vor­
zeitigen Entlassung der Präsenz dienst leistenden 
Wehrpflichtigen aus dem Präsenzdienst namge­
bildet. Da diese Regelung mit der ~ehr~esetz­
novelle 1977, BGBL Nr. 385, also nam Inkraft­
treten des Zivildienstgesetzes gesmaffen wurde, 
ist seinerzeit eine gleimlautende Bestimmung in 
das Zivildienstgesetz nimt aufgenommen worden. 
Eine solche Bestimmung ist aum für den Bereich 
des Zivildienstes unerläßlim und schon aus dem 
Grundsatz der Gleimbehandlung von Wehr­
pflimtigen und ZivildienstpfIimtigenerforder­
limo 

Zu Art. II Z 21 (§ 21 Abs. 2): 

Da die Dauer eines Einsatzes von Zivildienst­
pflichtig,en im außerordentlichen Zivildienst im 
vorhinein nimt bestimmt werden kann, ist es 
notwendig, im § 21 Abs. 2 die sinngemäße An­
wendbarkeit des § 11 hinsimtlim· der Angabe 
des Zeitpunktes, in dem der Zivildienst endet, 
zu beschränken. 

275 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)16 von 45

www.parlament.gv.at



275 der Beilagen 17 

Zu Art. 1I Z 22 (§ 21 a): 

Im Zuge des Aufbaues einer funktionsfähigen 
Organisation für einen möglichen Einsatz von 
Zivildienstleistenden im außerordentlichen Zivil­
dienst hat sich gezei.gt, daß mit der derzeitigen 
Regelung (§ 21 Zivildienstgesetz) nicht das Aus­
langen gefunden werden kann. 

Um im Einsatzfalle einen raschen und effi­
zienten Einsatz von Zivildienstleistenden zu 
sichern, wurde in Anlehnung an die Regelung 
des § 36 des Wehrgesetzes die Möglichkeit vor-

. gesehen, Zivildienstleistende durch allgemeine 
Bekanntmachung zur Leistung eines außer­
ordentlichen Zivildienstes zu verpflichten sowie 
an diese zur Vorbereitung eines allfälligen Ein­
satzes sogenannte Bereitstellungssch·eine zu ver­
geben, aus denen der Ort, an dem sie sich im 
Falle ihrer Zuweisung zu einem derartigen Zi­
vildienst ,einzufinden haben, ersichtlich ist. 

Hinsichtlich des Inhaltes der allgemeinen Be­
kanntmachung wurde durch Aufnahme des Wor­
tes "insbesondere" die Möglichkeit eröffnet, in 
dieser neben den im Gesetzestext genannten 
Daten nötigenfalls noch zusätzliche Kriterien 
aufzunehmen. 

Zu Art. 11 Z 23 (§ 23 Abs. 4): 

Die geltende B>~stimmung des § 23 Abs .. 4 
Zivildienstgesetz verursacht einen erheblichen 
Verwaltungsaufwand. Die Zivildienstabzeichen 
müssen g.emäß dies·er Bestimmung nach Beendi­
gung des Zivildienstes dem Bundesministerium 
für Inneres im Wege der Einrichtung zurück­
gestellt werden. Dadurch können den ~ivi1-
dienstleistenden bei Dienstantritt nicht die von 
den ausscheidenden Zivildienstleistenden benütz­
ten Zivildienstabzeichen übergeben, sondern es 
müssen der Einrichtung andere Zivildienstab­
zeichen zur Ausfolgung zugewiesen werden. 

Darüber hinaus wurde das Zivildienstabzei­
chen häufig von den Zivildienstleistenden des­
halb nicht abgeführt und ein Abhandenkommen 
vorgetäuscht, um es als Erinnerung an den Zivil­
dienst behalten zu können. In diesen Fällen 
mußten die Zivildienstpflichtigen bei Androhung 
der in § 65 normierten Strafe auf~efordert wer­
den, es zurückzusteHen. 

Außerdem ist die Verwaltungsarbeit bei Ver­
lust oder sonstigem Abhandenkommen eines 
Zivildienstabzeichens aufwendig und umständlich. 
Als Alternative für die geltende gesetzliche Rege­
lung ist nunmehr vorgesehen, dem Zivildienst­
leistenden das ihm ausgefolgte Zivildienstabzei­
chen zu belassen. Um Mißbräuche möglichst aus­
zuschalten, ist vorgesehen, die mißbräuchliche 
Verwendung ausdrücklich zu verbieten und unter 
die Strafsanktion des § 65 Zivildienstgesetz zu 
snellen. Mißbrauch wird dann anzunehmen sein, 

wenn der Zivildienstpflichtige das Zivildi,enst­
abzeichen benützt, um sich zB Vergünstigungen 
in öffentlichen oder privaten Einrichtungen zu 
verschaffen, die nur Zivildienstleistenden gewährt 
werden, oder um den Anschein eine.s Kontroll­
organs zu erwecken. Ferner wurde ein neuer­
licher Anspruch auf Ausfolgung eines Abzeichens 
sowie die Kostentt:agung bei nachweisbar ver­
schuldetem Unbrauchbarwerden, bei Verlust oder 
Diebstahl geregelt. 

Zu Art. II Z 24 (§ 23 Abs. 5): 

Aus einem Redaktionsfehler des Gesetzgebers 
sind im § 23 Abs. 5 Zivildienstgesetz die vor 
dem Inkrafttreten des Arbeitsverfassungsgesetzes, 
BGBI. Nr. 22/1974, in Geltung gestandenen; die­
selbe Materie regelnden Bestimmungen des Be­
triebsrätegesetzes, BGBl. Nr. 97/1947, und des 
Jugendvertrauensrätegesetzes, BGBI.· Nr. 287/ 
'1972, aufgenommen worden. Dieser F,ehler sollte 
daher durch Aufnahme der Bestimmungen des 
Arbeitsverfassungsgesetz·es, BGBL 'Nr. 22/1974, 
in § 23 Abs. 5 Zivildienstgesetz an Stelle der 
vorerwähnten Gesetze saniert werden. 

Zu Art. II Z 25 (§ 23 a): 

Bisher fehlte im Zivildienstgesetz eine Rege­
lung der, Dienstfreistellung für Zivildienstlei­
stende als Anerkennung für besondere Leistun­
gen im Dienst (§ 49 Abs. 7 Wehrgesetz 1978) 
und aus besonderen Anlässen (§ 49 Abs. 9 leg. 
cit.). Bis zur Wehrgesetznovelle, BGBI. Nr. 385/ 
1977, war eine DienstfreisteIlung für Wehrpflich­
tig·e nur im Rahmen der Bestil)1mungen des § 22 
Abs. 6 der Allgemeinen Dienstvorschriften für 
das Bundesheer, BGBI. Nr. 146/1974, möglich. 
Darnach konnte der Einheitskommandant in 
dringenden Fällen, wie Todesfällen, schweren Er­
krankungen von Angehörigen, Hochzeiten und 
sonstigen Familienereignissen, außerdem zur Re­
gelung unaufschiebbarer wirtschaftlicher Angele­
genheiten eine Dienstfr,eistellung im unbedingt 
notwendigen Ausmaß gewähren. Im Interess,e der 
erforderlichen Gleichbehandlung wurde die zi­
tierte Vorschrift auf Zivildienstleistende analog 
angewendet. 

Die nunmehr im § 49 Abs. 7 und 9 Wehr­
gesetz 1978 ger,egelte Dienstfreistellung wäre für 
den Bereich des Zivildienstes zu übernehmen. 

Zu Art. 11 Z 26 (§ 23 b): 

Das Verhalten bei Erkrankung und die Be­
urteilung der Diensttauglichkeit von Wehrpflich~ 
tigen ist für diese im § 9 ADV, BGBI. Nr. 43/ 
1979, geregelt. 

Im Zivildienstgesetz fehlt eine entspr,echende 
Bestimmung, wonach der Zivildienstleistende 
eine durch Krankheit oder aus anderen wichtigen 
Gründen verursachte' Verhinderung der Dienst-

3 
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leistung zu melden hat. Dadurch sind in der 
Praxis erhebliche Schwierigkeiten aufgetreten. 

Als andere wichti~e Gründe sind vor allem d'te 
Verhinderung des Zivildienstleistenden durch Un­
faH, behördliche Anhalt'ung, zB nach dem Tier­
seuchengesetz oder nach dem Epidemiegesetz, zu 
v,erstehen. 

Zu Art. 11 Z 27 (§ 25 Abs. 1 Z 8): 

Infolge der neu geschaffenen Regelung des 
§ 34 b (Entschädigung) ergibt sich die Notwen­
digkeit, die Aufzählung der im § 25 Zivildienst­
gesetz angeführten Ansprüche Zivildienstleisten­
der zu ergänzen. Da die Entschädigung im Falle 
der Leistung eines außerordentlichen Zivildienstes 
an die Stelle des Anspruches auf Familienunter­
halt und Wohnkostenbeihilfe tritt, wurde dies 
in Z 8 vorgenommen. 

Zu Art. 11 Z28 (§ 25 Abs. 1 Z 8 a): 

Infolge der neu geschaffenen Regelung des 
§ 34 a (Vergütung der Unkost,en für die Be­
nützung der ,eigenen Wohnung) ergibt sich aus 
systematischen Gründen die Notwendigkeit, die 
Aufzählung der im § 25 Zivildienstgesetz ange­
führten Ansprüche Zivildienstleistender zu er­
gänzen. 

Im übrigen wird auf die normativ'e Regelung 
des § 34 a und die zugehörigen Erläuterungen 

, verWIesen. 

Zu Art. 11 Z 29 (§ 25 Abs. 4): 

Nach § 30 Heer,esgebührengesetz sind die in 
den Abschnitten 11 und 111 angeführten An­
sprüche der Wehrpflichtigen, das sind Taggeld, 
DienstgradzulageI)., Überbrückungshilfe und Prä­
mie, Fahrtkostenvergütung (Barbezüge), Unter­
bringung, Verpflegung, Verpflegszubußen, Be­
kleidung, Bewaffnung und Ausrüstung (Sachbe­
züge), der Zwangsvollstreckung entzogen und 
können ;tuf Dritte durch Rechtsgeschäft.e nicht 
übertragen werden. Ausgenommen hievon sind 
der Familienunterhalt und die Wohnkosüenbei­
hilfe. Dieser im Abschnitt VII Heeresgebühren­
gesetz gereg,elte Sachverhalt ist aus einem Ver­
sehen des Gesetzgebers durch § 34 Zivildienst­
gesetz nicht rezipiert worden und daher auf 
Zivildienstleistende nur im Wege der Analogie 
anwendbar. 

Zu Art. 11 Z 30 (§ 25 Abs. 5): 

Das Zivildienstgesetz enthält keine dem § 9 
Abs. 2 Heeresgebühre9-gesetz ,entsprechende Be­
stimmung. Diese Bestimmung wurde daher auf 
Zivildienstpflichtige analog angewendet. Diesen 
wurde zB bei Familienbesuch, DienstfreisteIlung 
usw. die Nichtteilnahme an der vom Rechts­
träger beigestellt,en Verpflegung bewilligt und 
ihnen hiefür ,ein V,erpflegsgeld in der, Höhe von 
1/S0 pro Tag der vom Bund mit dem Rechts-

träger nach § 41 Abs. 2 Zivildienstgesetz bzw. 
nach dem im Sinne des § 41 Abs. 3 Zivj]­
dienstgesetz geschlossenen V,ertrag nach bürger­
lichem Recht vereinbarten Vergütung gezahlt. 
Diese Regelung hat sich jedoch nicht bewährt. 
Sie hat nicht nur eine verschiedene Regelung 
zwischen Präsenz dienern und Zivildienstleisten­
den, sondern auch eine solche des letztgenann­
ten Personenkreises untereinander gebracht. Für 
die Nichtteilnahme an der Verpflegung erhalten 
die Präsenzdiener als Ablöse für Sachbzüge einen 
Betrag von derzeit 30 S/Tag. Die den Zivildienst­
leistenden für die Nichtteilnahme an der Ver­
pflegung gewährte Vergütung in der Höhe von 
1/so/Tag der oben angeführten VerglÜtung des 
Bundes an den Rechtsträger ist hingegen ver­
schieden hoch und beträgt zwischen 30 Sund 
40 S/Tag. 

Zu Art. 11 Z31 (§ 27): 

Aus § 27 Abs. 1 Zivildienstgesetz g,eht nicht 
zw,eifelsfrei ~hervor, ob 'durch die darin vor­
genommene Formulierung die gesamten Bestim­
mungen über die Dienstreise (Abschnitt 11, §§ 4 
bis 19 Reisegebührenvorschrift 1955) anzuwen­
den sind, oder ob sich die im erwähnten Ab­
satz angeführte Verweisung nur auf die im § 13 
RGV normierte Nächtigungsgebühr bezieht. 

Ferner ist die Frage des mehrfachen Wohnsitzes 
im Abs. 2 nicht geregelt. Das hat in der Praxis 
zu Schwierigkeiten geführt. 

Zu Art. 11 Z 32 (§ 28): 

Zu Abs. 1: 

Gemäß § 28 Zivildienstgesetz entspricht die 
Höhe des Kostgeldes der Tagesgebühr, die einem 
sich auf Dienstreise befindlichen Bundesbeamten 
der Gebührenstufe 1 nach der Reisegebühren­
vorschrift 1955 zusteht. § 28 Zivildienstgesetz 
stellt also auf Dienstreisen von Bundesbeamten 
ab. Diesen gebühren: 

1. Tagesgebühr nach Tarif I: 

für die Dauer der Reisebewegung (Hin­
reise, Weiterreise, Rückreise), ausgenom­
men die Reisebewegung gemäß § 13 
Abs. 3 lit. a Reisegebührenvorschrift; 
für die ersten 30 Tage des Aufenthaltes 
in derselben Ortsgemeinde; bei Dienst­
reisen innerhalb des politischen Bezirkes, 
in dessen Gebiet der Dienstort oder der 
Ort der Dienstzuteilung des Beamten 
liegt (Bezirksreisen), jedoch nur dann, 
wenn hiebei ein Anspruch auf Nächti­
gungsgebühr ,erwächst. 

2. Tagesgebühr nach Tarif 11: 

für die Dauer der Reisebewegung (Hin­
reise, W,eiterreise, Rückreise), bei Be­
zirksreisen, bei denen kein Anspruch auf 
Nächtigungsgebühr erwächst; 

275 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)18 von 45

www.parlament.gv.at



275 der Beilagen 19 

für die Zeit ab dem 31. Tag des Auf­
enthaltes in derselben Ortsgemeinde; 
ferner für die Dauer des Aufenthalt,es 
bei Bezirksreisen dann, wenn Anspruch 
auf Nächtigungsg-ebühr erwächst. 

3. Für die Dauer eines' Krankenhausaufent­
haltes gebührt den Beamten ein Viertel der 
Tagesg,ebühr. Dieser Anspruch besteht jedoch 
nicht, wenn der Beamte die Dienstv-erhinde­
rung vorsätzlich oder grob fahrlässig her­
beigeführt hat. 

Diese Regelung ist zweifellos kompliziert und 
mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand ver­
bunden. Außerdem erscheint die in der Reii>eg,e­
gebühren vorschrift für Dienstreisen vorgesehene 
Regelung für Zivildienstleistende deshalb proble­
matisch, w,eil Beamte in der Regel nicht achtmo­
natige Dienstreisen unternehmen. Aus den er­
wähnten Gründen wäre für Zivildienstleistende 
eine einheitliche Höhe des Kostgeldes für die Zeit 
der Leistung des Zivildienstes anzustreben. 

Es ist daher zweckmäßig, den Zivildienstlei­
stenden ein einheitliches Kostgeld in der Höhe 
der Tagesgebühr nach Tarif II der Gebühren­
stufe 1 im Sinne des § 13 Abs. 1 Reisegebühren­
vorschrift 1955 zu gewähr,en. 

Zu Abs. 2: 

Die Zivildienstleistenden werden während 
eines Aufenthaltes in einem Krankenhaus (statio­
näre Behandlung) oder in einem Genesungsheim 
von diesen Anstalten auf Kosten der Sozialver­
sicherung voll verpflegt. Für sold1e Zeiten wurde 
den Zivildienstleistenden auch schon bisher kein 
Kostgeld gewährt. Aus Gründen der Rechtssicher­
heit wäre jedoch dieser Umstand ausdrücklich 
gesetzlich zu regeln. 

Zu Art. 11 Z 33 (§ 31): 

Gemäß § 31 Albs. 2 Zivildienstgesetz gebührt 
eine Reisekostenvengüt.ung für folgende Reisen: 

1. Die Anreise vom Wohnsitz des Zivildienst­
pflichtigen (oder in Ermangelung eines sol­
chen vom Aufenthalt) zur Einrichtung, 

2. die Rückr,eise von der Einrichtung zum 
Wohnsitz (Aufenthalt) und 

3. Reisen im Auftrag der Einrichtung. 

Reisen nach Z 1 sind solch-e, die beim Antritt 
des Zivildienstes, die nach Z 2, die nach Beendi­
gung des Zivildienstes und die nach Z 3,die über 
speziellen Auftrag der Einrichtung auf Rechnung 
des Rechtsträgers während der Zivildienstleistung 
unternommen werden. ' 

Die Fahrtkostenv,ergütung,en für Zivildienst­
leistende werden im § 31 der Zivildienstgesetz­
Novelle neu geregelt, weil im Zivildienstgesetz 
folgende Bestimmungen fehlen: 

a) Bestimmungen über die Fahrtkosten bei 
DienstfreisteIlungen (§ 31 Abs. 1 Z 3 der 
Zivildienstges'etz-Novelle). Die wehrrecht­
lichen Bestimmungen regeln diese Frage im 

, § 7 a Abs. 3 lit. c HGG. 
b) Bestimmungen über die monatlichen Fami­

lienheiinfahrten von Zivildiens'tleistenden 
(§ 31 Abs. 1 Z 4 der Zivildienstgesetz-No­
velle). Die wehrrednlichen Bestiinmungen 
regeln diese Frage ebenfalls im § 7 a Abs. 3 
lit. c HGG. Das Bundesministerium für 
Inneres hat diese Frage bis zu einer gesetz­
lichen Regelung im Runderlaß an alle 
Rechtsträger Zahl: 91 203/8-III/5/76 vom 
18. Feber 1976 gereg,elt und die aufgelau­
fenen Kosten getragen. 

c) Bestimmungen über Fahrtkost-enver,gütung 
aus An1aß einer Versetzung v-on Zivil­
dienstleistenden (§ 31 Abs. 1 Z 5 der Zivil-, 
dienstgesetz-Novelle). 

.cl) Bestimmungen über Fahrtkostenvergütung 
für die täglichen Fahrten der Zivil­
dienstleistenden im Dienstort, wenn die 
Unterkunft mehr als 2 ,km von der Dienst­
stelle (Einrichtung) des Zivildienstleisten­
den entfernt ist (§ 31 Abs. 1 Z 6 der Zivil­
dienstgesetz-Novdle). Für Wehrpflichtige 
stellt sich diese Frage wegen der Kasernie­
rungspflicht nicht. Diese Fahrtkosten, die 
die Rechtsträger der Einrichtungen nicht 
nach § 31 Abs. 2 Z 3 Zivildienstgesetz -
Reisen im Auftrag der Einrichtungen -
übernommen haben, sind im Runderlaß 
des Bundesministeriums für Inneres an aUe 
Rechtstraiger, Zahl 91 203/S-III/5/76 vom 
18. Feber 1976, gereg,elt rund wel"den zu 
Lasten ,der Kredite des BUill,des g-etragen. 

Auf Grund der im Bereich des Bundesmini­
steriums für Landesverteidigung geübten Praxis 
und der analogen Bestimmung des § 7 a Abs. 4 
HGG mußten bisher die ,Zivildienlstleistenden 
periodisch Reiserechnul1gsformulare im Wege der 
Einrichtung dem BUl1desministerium für Inneres 
vorlegen und Nachweise für die erfolgten Fahrten 
erbringen. Diese Vorgangsweise brachte einen er­
heblich-en Zeit- und Verwaltungsaufwand sowohl 
für die Einrichtungen der Rechtsträger als auch 
für das Bundesministerium für Inneres mit sich. 
Dieses mußte die vorgdegten Rechnungen sachlich 
und rechnerisch prüfen und dabei feststellen, ob 
der Nachweis erbracht worden ist oder nicht bzw. 
ob in folge Abwesenheit durch Krankheit usw., 
wie etwa bei den täglichen Fahrten, tatsächlich 
Reisekosten angefallen sind. Diese Art der Ver­
rechnung steht nicht im Einklang mit dem damit 
verbundenen Zeit- und Verwaltungsaufwand. 

Nunmehr soll durch § 31 Abs. 3 der Zivil­
dienstgesetz-Novelle eine Möglichkeit geschaffen 
werden, die Vergütungen für notwendige Fahrt­
kosten durch Verordnung des Bundesministers 
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für Inneres zu pauschalieren und sie monatlich 
im voraus auszahlen zu können, sie also EDV­
ger,echt festzulegeri. Um nicht bei geringfügigen 
Anlässen, wie zB Krankheit des Zivildienstlei­
stenden, die Fahrtkostenv,ergütung sofort einstel­
len oder kürzen zu müssen, soll in Analogie zu 
den in anueren Rechtsvorschriften bestehenden 
Regelungen (§ 15 Abs. 5 letzter Satz GG 1956 
idgF und. §§ 30 a ff Familienlastenausgleichsgesetz 
1967 idgF)' auch bei Zivildienstleistenden aus 
GrJÜnden ,der Verwaltungsvereinfachung die 
Fahrtkostenvergütung nach § 31 Abs. 1 Z 6 
und 7 der Zivildienstgesetz-Novelle erst ab einem 
bestimmten Zeitraum eingestellt werden bzw. 
entfallen. 

Es ist daran gedacht, in der Verordnung die 
Fahrtkostenv,ergütung,en nach § 31 Abs. 1 Z 1, 
2, 4 und 7 der Zivildienstgesetz-Novelle unter 

:Bedachtnahme auf die Beförderungspreise (Tarife) 
im Bereiche der öBB und im Kraftfahrlinienver­
kehr in ähnlicher Weise festzulegen, wie sie in 
§ . 30 c Abs. 4 des Familienlastenausgleichsgesetzes 
für Schulfahrtsbeihilfen ger,egelt sind. 

Hingegen ist beabsichtigt, in der erwähnten 
Verordnung die Fahrtkostenvergütung nach § 31 
Abs. 1 Z 6 der Zivildienstgesetz-Novelle (tägliche 
Fahrten im Dienstort) mit dem Betrag zu pau­
schalieren, wie er in der Verordnung d,er Bundes­
regierung nach § 20 b Abs. 3 GG 1956 (BGBl. 
Nr. 290/1975) für den Fahrtkostenanteil festge­
legt ist, den der Beamte selbst zu tragen hat 
(Eigenanteil). 

Zu Art. II Z 35 (§ 32 Abs. 2): 

Gemäß § 32 Abs. 1 Zivildienstgesetz sind die 
nach den §§ 26 bis 30 und nach § 31 Abs. 2 Z 1 
und 2 gebührenden Beträg,e vom Bund zu tragen. 
Gemäß Abs. 2 desselben Paragraphen sind die 
Auszahlungstermine der 1. und 15. jeden Monats. 
Das Bundesministerium für Inneres hat die Be­
träge zu berechnen, zahlbar zu stellen, auszuzah­
len und zu verrechnen. Auf Verlang.en des Bun­
desministeriums für Inneres ist der Rechtsträger 
der Einrichtung verpflichtet, die Auszahlung 

. durchzuführen. Von dieser Möglichkeit hat das 
Bundesministerium für Inneres stets Gebrauch 
gemacht und die Rechtsträger der Einrichtungen 
durch Bescheid verpflichtet, die Auszahlung vor­
zunehmen. Die Rechtsträger bzw. ihre Einrich­
tungen haben wiederholt über die in diesem Zu­
sammenhang sich ergebenden Verwaltungsarbei­
ten geklagt und anger'egt, für 'eine Regelung zu 
sorgen, damit die Auszahlung nur einmal monat­
lich durchgeführt werde. Die zweimalige Aus­
zahlung der Bezüge führt aber auch beim Bundes­
ministerium für Inneres zu einem erhöhten Ver­
wal tungsa:ufwand. 

Zu Art.·11 Z 37 (,§ 32 a): 

dienstleistenden nach den §§ 26 bis 30 und nach 
§ 31 Abs. 2 Z 1 und 2 g,ebührenden Beträge zu 
berechnen, zahlbar zu stellen, auszuzahlen und zu 
verrechnen. Auf Verlangen des Bundesministe­
riums für Inneres ist der Rechtsträger verpflichtet, 
die Auszahlung durchzuführen. 

Von dieser Möglichkeit hat das Bundesmini­
sterium für Inneres mit Rücksicht auf die Dislo­
zierung der Einrichtungen für den Zivildienst 
stets G~brauch gemacht und ist hievon erstmals 
zum Zuweisungstermin 1. Feber 19-78 bei Zuwei­
sungen zu den Einrichtungen der österreichi­
schen Bundesbahnen und der Post- und Tele­
graphen verwaltung und ab dem Zuweisungs­
termin 1. Juni 1979 generell abgegangen. Seither 
werden den Zivildienstleistenden die ihnen ge­
bührenden Bezüge im Wege eines Bezugskontos 
zahlbar gestellt bzw. ausgezahlt. Diese Vorgangs­
weise hat sich hesuens bewährt. Um diese Art der 
Auszahlung von Bezügen rechtlich abzudecken, 
wurde im § 32 a eine entsprechende Regelung 
getroffen, die sich an die analogen Regelungen 
für Bundesbeamte und Vertragsbedienstete des 
Bundes (§ 7 Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956 idF 
BGBl. Nr. 105/1975 und § 18 Abs. 4 des Ver­
tragsbedienstetengesetzes 1948 idF BGBl. Nr. 1061 
(975) anlehnt. 

Zu Art. HZ 38 (§ 34 Abs. 1): 

Durch § 34 Abs. 1 Zivildienstgesetz (Bestim­
mungen über Familienunterhalt und Mietzins­
beihilfe) wurde der Abschnitt V des Heeresge­
bührengesetzes (§§ 18 bis 26) rezipiert. Der in 
diesen Abschnitt fallende und mit Mitteilungs­
pflicht überschriebene § 25 Heeresg,ebührengesetz 
bestimmt, daß alle Empfänger von Leistungen 
nach den Bestimmungen dieses Abschnittes ver­
pflichtet sind, der gemäß § 23 Abs. 1 zuständigen 
Gemeinde jede Knderung der für die Bemessung 
dieser Leistungen maßgebenden Umstände binnen 
zwei Wochen nach Kenntnis der die Knderung 
begründenden Tatsachen anzuzeigen. Die gleiche 
Verpflichtung trifft auch den Wehrpflichtigen 
(Zivildienstpflichtigen), von dem der Anspruch 
auf diese Leistung abgeleitet wird, und zwar ohne 
Rücksicht darauf,' ob er eine 601che Leistung 
selbst erhält. Die Rechtsfolgen der Nichteinhal­
tung di,eser Bestimmungen sind für Wehrpflichtige 
im § 28 Heeresgebühr,engesetz geregelt. Dieser 
lautet: 

"Wer der im § 25 fesogelegtenMitteilungs­
pflicht zuwiderhandelt oder in den Fällen der 
§§ 23 und 25 unwahre oder ~nvollständige An­
gaben macht, begeht, sof,ern diese Tat nach den 
geltenden Ges,etzen nicht strenger zu bestrafen 
ist, eine Verwaltungsübertretung und wird mit 
Geld bis zu 3 000 S oder mit Arrest. bis zu einem 
Monat bestraft." 

Gemäß § 32 Abs. 1 Zivildienstge~etz hat das Da dieser 1m Abschnitt VII HeeresgebÜthren~ 
Bundesminisoerium für Inneres die den Zivil- gesetz geregelte Sachve!1halt durch § 34 Zivil-
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dienstg,esetz nicht reZ'lplert worden ist, ist diese Zu Art. 11 Z 42 (§ 34 a): 
Bestimmung für Z'ivildienstpflichtige nicht an-
wendbar. Da die Zivildienstleistenden nicht der Kaser-

§ 23 Abs. 1 HGG stellt sich für Zivildienst­
pflichtige somit als lex imperfecta dar. 

Ferner war § 34 Abs. 1 durch die Zitierung 
des neugeschaffenen § 34 a zu ergänzen. Siehe 
auch Erläuterungen zu ,§ 34 Abs. 2 und 3. 

Zu Art. II Z 39 (§ 34 Abs. 2 und 3): 

Die Umbenennung von Mietzinsbeihilfe in 
Wohnkostenbeihilf,e gründet sich auf die mit 
Bundesgesetz vom 23. Feber 1979, BGBl. Nr. 105, 
erfolgte Knderung des § 21 HGG. 

Zu Art. II Z 40 (§ 34 Abs. 4): 

Durch § 34 Abs. 1 Zivildienstgesetz werden 
die Bestimmungen des V. Abschnittes des Heeres­
gebührengesetzes für den Bereich des Zivildienstes 
rezipiert, nicht aber die im § 28 a des Abschnit­
tes VII Heeresgebührengesetz normierten Auf­
rundungsbestimmungen. Um eine Gleichbehand­
lung von Zivildienstleistenden mit Präsenzdienern 
zu gewährleisten und weiters die der Verwal­
tungsvereinfachung dienenden genannten Bestim­
mungen nützen zu können, wurden sie bisher 
für den Bereich des Zivildienstes analog angewen­
det. Die nunmehr vorgesehene Regelung würde 
eine diesbezügliche Sanierung ermöglichen. 

Zu Art. II Z 41 (§ 34 Abs. 5): 

Gemäß § 25 Abs. 3 Zivildienstgesetz hat der 
Zivildienstpflichtige keinen Anspruch auf die in 
Abs. 1 desselben Paragraphen erwähnten Bezüge 
für Zeiten, die gemäß § 15 Zivildienstgesetz in 
den Zivildienst nicht eingerechnet werden. 

Soweit solche Bezüge vom Bundesministerium 
für Inneres auszubezahlen sind, finden sich für 
die Rückforderung von zu Unrecht empfangenen 
Bezügen in § 32 Abs. 5 Zivildienstgesetz ent­
sprechende Bestimmung>en. Hingegen besteht für 
Rückforderungen v~n zu Unrecht empfangenen 
Bezügen nach Abschnitt V des Heeresgebühren­
gesetzes keine gleichlautende Bestimmung, auf 
die die Bezirksverwaltungsbehörden die Rückfor­
derung (Tit:elbescheid) von Familienunterhalt und: 
Wohnkostenbeihilfe stützen könnten. Bei Bespre­
chuI1ig,en mit Vertr,etern der Bezid{jsverwaltlllngs­
hehör,d'en WlUJrde wliederho1t der Wunsch nach 
Schafflllngeiner dem § 32 Abs. 5 Zrvi:ld~ens'tges,etz 
analogen Bestimmung für die Rückforderung von 
Familienunterhalt und Wohnkost:enbeihilfe ge­
äußert. 

Die Bezirksverwaltungsbehörden haben sich 
bisher teils' durch Erlassung eines Feststellungs­
bescheides, t,eils durch einfache Aufforderungs­
schreiben an die Rückzahlungsverpflichteten be­
holfen. 

nierungspflicht unterliegen, entstehen ihnen, so­
weit nicht der Bund oder der Rechtsträger der 
Einrichtung ,eine Unterkunft zur Verfügung 
stellt, durch die Benützung der eigenen Wohnung 
UnkostJen, wie zB Ausgaben für Strom, Gas und 
Beheizung, die bei der Bemessung der W ohn­
kostenbeihilfe auf Grund der Bestimmungen des 
Heeresgebührengesetz,es bzw. der darauf beruhen­
deneinschlägigen Judikatur des Verwaltungs ge­
richtshof,es nicht berücksichtigt werden können. 

Für Präsenzdiener stellt sich d~ese Frage durch 
die Kasernierungspflicht nicht. 

Es soll daher eine Regelung g,etroffen werd~n, 
nach der den betreffenden Zivildienstleistenden 
die erwähnten Kosten abgegolten werden können. 

Zu Art. II Z 43 (§ 34 b): 

Das Zivildienstg,esetz in der derzeit geltend~n 
Fassung ,enthält keine Bestimmungen über eine 
Zivildienstleistenden im Falle der Leistung eines 
außerordentlichen Zivildienstes gebührenden Ent­
schädigung, wie sie Wehrpflichtigen in den Fäl­
len des außerordentlichen Präsenz dienstes nach 
den wehrr,echtlichen Bestimmungen zusteht. 

Um diese Gesetzeslücke zu schließen, wurde 
in einem neuen §34 beine diesbzügliche Rege­
lung aufgenommen. Bei dessen inhaltlicher Ge­
staltung war im Sinne der verfassungsmäßig ge­
botJenen Gleichbehandlung von Wehr- und Zivi1~ 
dienstpflichtigen von der analogen Regelung des 
§ 27 des Heeresgebührengesetzes auszugehen. Da 
diese auf besondere Gegebenheiten des Wehr­
dienstes B,edacht nimmt und somit in Teilbe­
reichen auf den außerordentlichen Zivildienst 
keine Anwendung finden kann, wurde von einer 
sinngemäßen Rezeption, wie sie ua. der § 34 
Zivildienstgesetzhinsichtlich des V. Abschnittes 
des Heeresgebührengesetzes vornimmt, abgesehen 
und eine ausdrückliche Regelung geschaffen. 
Einer Rezeption von Bestimmungen des Bundes­
gesetzes über Ansprüche aus der Ableistung frei­
williger Waffenübungen mit Ausnahme des § 12 
Abs. 1 bis 3, dessen Inhalt ausdrücklich zu regeln 
war, standen derartige Erwägungeri nicht entge­
gen. Hingegen war für den Fall des Entstehens 
eines Oberg,enusses die gleichfalls neu geschaffene 
Bestimmung des § 34 Abs. 5 Zivildienstgesetz 
sinngemäß anwendbar. 

Da die gegenständliche Entschädigung für Zivil­
dienstleistende im Falle der Leistung eines außer­
ordentlichen Zivildienstes an die Stelle der An­
sprüche auf Familienunterhalt und Wohnkosteri­
beihilfe gemäß § 34 Zivildienstgesetz tritt, wurde 
der,en Zuerkennung und Auszahlung ebenfalls 
der nach dem ordentlichen Wohnsitz des Zivil-
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dienstleistenden zuständigen Bezirksverwaltungs­
behörde übertragen. Hiefür spricht insbesondere 
auch der Umstand, daß der § 27 Abs. 4 lit. c 
des Heeresgebührengesetzes im Falle eines ver­
gleichbaren außerordentlichen Präsenzdienstes 
(außerordentliche Übungen und Präsenzdienst im 
Falle des§ 2 Abs. 1 lit. a des Wehrgesetzes) eine 
Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde 
vorsieht. Eine Mehrbelastung der Bezirksvervial­
tungsbehörden wird daher durch die Regelung 
des § 34 b nicht' eintreten. 

Zu Art. II Z 44 und Z 45 (§ 37 u~d § 37 a): 

Von dem im § 37 Zivildienstgesetz normierten 
Beschwerderecht haben die Zivildienstleistenden 
bisher nur selten Gebrauch gemacht. Hingegen 
wurden häufig Beschwerden an die obersten Or­
gane der Vollziehung gestellt. Es war daher ein 
zentrales Anlieg,en der Vertreter der Jugend, ein 
umfassenderes Beschwerderecht für Zivildienst­
pflichtige zu erlangen, wie es Wehrpflichtigen auf 
Grund der Bestimmungen des Wehrgesetzes und 
der Allgemeinen Dienstvorschriften zusteht (or­
dentliche und außerordentliche Beschwerde). 

Vor aUem wurde verlangt, die im § 37 nor­
mierte Beschwerde (außerordentliche Beschwerde) 
einem eigenen Senat. zu übertragen und die Mög­
lichkeit ,einer ordentlichen Beschwerde der Zivil­
dienstleistenden an den Vorgesetzten (§ 38 
Abs. 4), den Rechtsträger der Einrichtung bzw. 
den Bundesminister für Inneres vorzusehen. 

In Anlehnung an andere Remtsvorschriften, 
vor allem an die Bestimmungen des Wehrge­
setlJes, ist es wegen der geringen bisherigen Er­
fahrungen über die ordentliche Beschwerde und 
der notwendig,en Detailregelungen solcher Bestim­
mungen (siehe die Allgemeinen Dienstvorschriften 
des Bundesheeres) zweckmäßig, die Bundesregie­
rung zu ermächtigen, durch Verordnung, im Ein­
vernehmen mit dem Hauptausschuß des National­
rates Näheres über die Einbringung, Beharidlung 
ilmd Erledigung der .ordentlichen IBeschwerde 
zu bestimmen. Hiebei wäre auf die für W,ehr­
pflichtige geltenden diesbezüglichen Bestimmun­
gen und die Besonderheiten des Zivildienstes Be­
dacht zu nehmen. 

Zu Art. 11 Z 46 (§ 43): 

Die Knderung des § 43 gründet sich auf 

a) die in den §,§ 5 a, 31 Abs. 2, 34 a Abs. 2 
und 53 Abs. 2 enthaltenen, in den Zustän­
di@keiubereich der ZLv~ldienstkomJffiission 
fallenden, neuen Ag,enden, 

b) die Einrichtung eines Zivildienstrates und 
einer Zivildienstoberkommission Süwie 

c) die Nütwendigkeit der Auf teilung der 
Agenden auf die vürangefuhrten Stellen. 

Durch die Verfassungsbestimmung im Abs. 4 
soll sichergestellt werden, daß auch die Mitglieder 
desZivildienstrates an keine W,eisungen gebunden 
sind, diese Behörde als Bundesbehörde im Sinne 
des Art. 10 Abs. 1 Z 16 einzurichten ist und die 
ihr nach dem Zivildienstgesetz zugewiesenen 
Aufgaben in unmittelbarer Bundesverwaltung 
(Art. 102 Abs. 2 B-VG) zu besürgen sind. 

Süweit im Zivildienstgesetz nunmehr vün der 
"Zivildienstkommission" die Rede ist, umfaßt 
dieser Begriff süwühl den Zivildienstrat als auch 
die Zivildienstoberkümmissiün. 

Im übrigen wird auf die Erläuterungen zu 
Art. I und § 53 verwiesen. 

Zu Art. II Z 47 (§ 44 Abs. 1 letzter Satz): 

Durch die B'estimmung des § 44 Abs. 1 letzter 
Satz Zivildienstgesetz Süll eine Versteinerung in 
der Mitgli,edschaft zur Zivildüenstkümmission in 
der Weise verhindert werden, als nach zwei un­
mittelhar ,aufeinandernolgenden Funktiünsperiü­
den eine Weiterbestellung als Mitglied Ider Zivil­
dienstkümmission für die direkt anschließende 
Funktiollsperiode unzulässig ist. 

Nach den hisherigen Erfahrungen traten bei 
der Bestellung von Mitgliedern der Zivildienst­
kommission hin und wieder Schwierigkeiten auf. 
Es ist zu befürchten, daß bei der in § 44 Abs. 1 
letzter Satz vürgesehenen vüllständigen Neube­
setzung der Zivildienstkommissiün nach Ablauf 
von zwei Funktiünsperioden echte p.ersünalprü­
bleme auftreten werden. Aus die,-;em Grunde 
haben die Zivildienstkommission und verschie­
dene andere Stellen den Wusch geäußert, die 
Wiederbestellung vün Mitgliedern der Zivildi,enst­
kümmissiün nach zwei unmittelbar aufeinander­
fülgenden Funktiünsperiüden zuzulassen. Durch 
diese Maßnahme ist einerseits auf Grund des 
natürlichen Abganges vün MitgUedern der Zivil­
dienstkommissiün ,nicht mit einer Versteinerung 
der Zivildienstkommissiün zu rechnen und ande­
rerseits dem Bedürfnis nach einer gewissen Kün­
tinuität entsprüchen worden. 

Zu Art. II Z 48 (§ 44 Abs. 2): 

Gemäß § 44 Abs. 2 Zivildienstgesetz sind er­
forderlichenfalls für den Rest der Funktiüns­
periüde neue Mitgli,eder zu bestelLen, wenn Mit­
glieder während der Funktionsperiüde aus­
scheiden. 

Die Bestellung neuer Mitglieder ist' alsü nur 
für den Fall geregelt, daß Mitglieder während 
der Funktionsperiode ausscheiden. Es ist in der 
Praxis jedoch wiederhült die Bestellung weiterer 
Mitglieder vorgenümmen worden, weil mit den 
bestellten Mitgliedern auf Grund des Arbeitsan­
falles nicht das Auslangen gefunden werden 
künnte. 
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Zu Art. 11 Z 49 (§ 46): 

Um ,eine doppelte Weisungsfreistellung der 
Mitglieder des Zivildienstrat,es (§ 43 Abs. 4) zu 
vermeiden, war es rechtstechnisch erforderlid1, 
im § 46 den Begriff "Zivildienstkommission" 
durch "Zivildienstoberkommission" zu ersetzen. 

Zu Art. n Z 51 (§ 48 Abs; 1): 

Die Bestimmung des ,§ 48 Abs. 1 Zivildienst­
gesetz, wonach zu einem Beschluß der Zivildienst­
kommission die Anwesenheit aller ständigen Se­
natsmitglieder erforderlich ist, hat sich als schwer~ 
fällig erwiesen. 

Auf diesen Umstand hat die Zivildienstkom­
mission wiederholt in ihren an den Nationalrat 
erstatteten Jahresberichten gemäß § 54 Abs. 2 
hing,ewiesen. 

Durch die in der ZDG~Novelle vorgesehene 
Regelung soll eine Milderung dieser Situation 
erreicht werden. 

Zu Art. 11 Z 52 (§ 48 Abs. 2): 

Gemäß§ 48 Abs. 2 Zivildienstgesetz bedarf 
der Beschluß eines Senates der Zivildienstkom­
mission der Mehrheit der abgeg,ebenen Stimmen. 
Eine Stimmenthaltung ist unzulässig. Bei Stim­
mengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
den Ausschlag. 

Im Bemühen, den bei Entscheidungen nach 
§ 43 Abs. 2 Z 1, 2 und 3 und Abs. 3 Z 1 auf­
tretenden ProMemen' und den Auswirkungen 
dieser Entscheidungen auf die AntragsteUer Rech­
nung zu tragen, wurde das Dirimierungsrecht 
nur in den übrigen Fällen beibehalten. 

Als günstigere Entscheidung bei Stimmen­
gleichheit wird anzusehen sein, wenn die Stimmen 
jener Mitglieder den Ausschlag geben sollen, die 
sich für die Stattgebung des Antrages auf Be­
freiung von der Wehrpflicht, der Berufung gegen 
Bescheide des Zivildienstrates, der Beschwerae 
oder des Widerrufes nach § 5 a Abs. 1 entschieden 
haben, hingegen beim amtswegigen Widerruf nach 
§ 5 a Abs. 3, die sich für ein Verbleiben des 
Zivildienstpflichtigen in der Zivildienstpflicht aus-
gesprochen haben. ' 

Zu Art. 11 Z 59 (§ 51 Abs. 2): 

Gemäß § 51 Abs. 2 Zivildienstgesetz sind den 
übrigen ständigen Kommissionsmitgliedern Ge­
bühren in sinngemäßer Anwendung der Bestim­
mungen des Gebührenanspruchsgesetzes 1965, 
BGBl. Nr. 179, über die Gebühren der Ver­
tmuenspers'onen in den im Geschwornen- und 
Schöffenlisteng,esetz zur Bildung der Jahreslisten 
berufenen Kommissionen zuzusprechen. 

Die übrigen ständigen Mitglieder der Zivil­
dienstkommission, das sind die Jugendvertreter, 
Vertreter der Bundeswirtschaft~kammer und die 

Vertreter des Arbeiterkammertages, streben je­
doch folgende Gebühren an: 

1. Fallgebühren und weiters 

2. Reisekostenvergütung nach den Bestimmun­
gen der RGV 1955, also eine Angleichung 
an .die Gebühren' der Senatsvorsitzenden un,d 
der Berichterstatter. 

Hiezu ist folgendes festzustellen: 

Zu 1. (Fallgebühren): 

Ohne die im Rahmen der Zivildienstkommis­
sion von den übrigen ständigen Kommissions­
mitgliedern erbrachten Leistungen schmälern zu 
woHen, ist im Zusammenhang mit den erwähn­
ten Fallgebühren anzuführen, daß zwar den Se­
natsvorsitzenden im Sinne des § 4 der Verord­
nung der Bundesregierung vom 8. Oktober 1974 
üher die Geschäftsordnung der Zivildienstkom­
mission beim Bundesministerium für Inneres, 
BGBl. Nr. 705, und den Berichterstattern im 
Sinne des § 5 leg. cit. bei der Tätigkeit in der 
Zivildienstkommission umfangreichere Agenden 
zukommen, als den übrigen ständig,en Kommis­
sionsmitgliedern, was schließlich in den Fallge­
bühr,en zum Ausdruck kommt. Jedoch müssen 
sich auch die übrigen ständigen Mitglieder in ge­
wisser Weise für die Sitzungen bzw. Verhand­
lungen vorbereiten. Sogenannte Fallgebühren für 
die übrigen, ständigen Kommissionsmitgli,eder 
sind im Zivildienst gesetz jedoch nicht vorgesehen. 
Die B,estim'mungen des § 25 Abs. 1 Gehaltsgesetz 
1956 hinsichtlich der Nebentätigkeit sind auf die 
übrigen ständigen Kommissionsmitglieder nicht 
anwendbar, weil das Gehaltsgesetz 1956 gemäß 
§ 1 Abs. 1 leg. cit. nur auf Bundesbeamte des 
Dienststandes, also nur auf öffentlich-rechtlich 
Bedienstete des Bundes Anwendung findet. Die 
im § 51 Abs. 2 Zivildi,enstgesetz angeführten 
übrigen ständigen Kommissionsmitglieder stehen 
jedoch in keinem solchen Rechtsverhältnis zum 
Bund, weshalb ihnen nach di,eser Bestimmung 
keine sogenannten Fallgebühren gewährt werden 
können. 

Die Zivildienstkommission hat in ihren bis­
h~rigen Jahr,esberichten auf die Notwendigkeit 
der Einführung von Sitzungsgebühren für die 
übrigen ständigen Mitglieder hingewiesen. Ins­
bes,oooer,e i\St auf folglende Äußerung der Zi­
vildienstkommission im Bericht für das Jahr 1975 
zu verweIsen: 

"Immer wieder wird von Beisitzern geltend 
gemacht, daß auch ihnen Sitzungsgebühren zu­
erkannt werden sollten. Eine solche Gebühren­
zuerkennung ersch~ene gerechtfertigt. Zweck­
mäßig wäre hier die Zuerkennung von Sitzungs­
gebühren für die Teilnahme an einem Verhand­
lungs- bzw. Sitzungstag (nach Halbtagen und 
Ganztagen). " 
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Zu 2. [Vergütung ,der Reise{Fahrt)auslagen nach 
Maßgabe der Reisegebührenvorschrift des Bun­
des]: 

Die GebühI'en nach dem Gebührenanspruchs­
gesetz 1975, BGBL Nr. 136, sind geringer als die 
nach der Reisegebührenv~rschrift 1955. Ange­
bracht wäre eine Gleichziehung der. übrigen stän­
digen Kommissionsmitglieder mit den Senatsvor­
sitzenden und den Berichterstattern in der Weise, 
daß auch dem erstgenannten Personenkreis Ge­
bühren nach der Reisegebührenvorschrift 1955 
zuerkannt werden sollen. Gerechtf,ertigt wäre 
eine Einstufung in die Gebühr,enstufe 3. 

Da jedoch die Reisegebührenvorschrift 1955 
keine Entschädigung für Zeitversäumnis kennt, 
die übrigen ständigen Mitglieder aber teilweise 
für Zeiten, an denen sie an V,erhandlungen bzw. 
Sitzung.en der Zivadienstkommission teilnehmen, 
keine Bezüge erhalten, müßten daher weiterhin 
d~e Bestimmungen über Entschädigung für Zeit­
versäumnis nach dem Gebührenanspruchsgesetz 
in Kraft bleiben. ' 

Abschließend ist noch folgendes zu beme,="-ken: 
D~e auf Grund der Reisegebührenvorschrift 

1955 zuerkannten Gebühren stellen eine Vergü­
tung von Reise(Fahrt)auslagen dar. Die Sitzungs­
gebühr soll dem Zeit- und Arbeitsaufwand, der 
in einer Vorbereitung für und Teilnahme an den 
Sitzungen bzw. Verhandlungen besteht, entspr,e­
ehen und im Einvernehmen mit dem Bundesmi­
nister für Finanzen testgesetzt werden. Die Ent­
schädigung für Zeitversäumnis wiI'd, wie bereits 
erwähnt, nur in solchen Fällen zu gewähren sein, 
in denen der Dienstgeber für Zeiten der Teil­
nahme an Verhandlungen bzw. Sitzungen keine 
Bezüge leistet. Daher stellen die erwähnten Ver­
gütungen kein zusätzliches Einkommen, sondern 
eine gerechtfertigte Abgeltung eines tatsächlichen 
Aufwandes dar. 

Zu Art. II Z 56 (§ 51 Abs. 3): 

Nach § 51 Zivildienstgesetz haben nur die Se­
natsvorsitzenden, die B,erichterstatter und die 
übrigen ständigen Kommissionsmitglieder, nicht 
aber die Antragsteller und deren V,ertrauensper­
sonen (nicht ständige Kommissionsmitglieder) An­
spruch auf Ersatz der Kosten, die ihnen durch die 
Teilnahme an nichtöffentlichen Verhandlungen 
der Zivildienstkommission ,erwachsen. Dies ergibt 
sich nicht nur aus der erwähnten Bestimmung, 
sondern auch aus § 53 Abs. 1 Zivildienstgesetz, 
wonach die Zivildienstkommission das A VG 1950 
anzuwenden hat, soweit im Zivildienstgesetz 
nichts anderes bestimmt ist. Die Zivildienstwerber 
und die Vehrauenspersonen (nicht ständige Mit­
glieder der Zivildienstkommission) sind demnach 
hinsichtlich der Kostentr<lJgung den Bestimmun­
gen des A VG 1950 unterworfen. Dieses regelt 
im Teil V (Kostlen) und im § 74 (Kosten der Be-

teiligten) die Frage der Kostentragung. Danach 
hat jeder Beteiligte die ihm im Verwaltungsver­
fahren erwachsenden Kosten selbst zu bestreiten. 
B.eteiligte im oben zitierten Sinne sind g,emäß 
§ 8 AVG Personen, die eine Tätigkeit der Be­
hörde in Anspruch nehmen oder auf die sich die 
Tätigkeit der Behörde bezieht. Dies trifft für die 
Zivildienstwerber und auch auf di,e Vertrauens­
personen (nicht ständige Mitglieder der ZiviI­
dienstkommission) zu. 

Bisher war eine gewisse Gleichstellung des er­
wähnten Personenkreises mit stellungspflichtigen 
Personen gegeben, weil auch diesen di,e ihnen aus 
Anlaß der Teilnahme an der Stellung erwachsenen 
Kosten nach den Bestimmungen des Wehrgesetzes 
bzw. des Heeresgebührenges,etzes nicht vergütet 
worden sind. Nunmehr sieht jedoch § 26 Abs. 2 
Wehrgesetz 1978 vor, daß stellungspflichtige Per­
sonen und Personen" die sich freiwillig der Stel­
lung unterziehen, Anspruch auf Vergütung der 
notwendigen FahrtkostJen haben, die ihnen für 
eine Hin- und Rückfahrt auf der Strecke zwischen 
ihrer Wohnung oder Arbeitsstelle im Inland, 
sof,ern aber diese im Ausland gelegen sind, 
zwischen der Staatsgrenze und dem Sitz der zu­
ständigen Stellungskommission erwachsen, f,erner 
auf Unterkunft und Verpflegung. 

Mit Rücksicht auf eine möglichste Gleichbe­
handlung der Zivildienstwerber mit den stellungs­
pflichtigen Personen ist eine analoge Regelung 
im Zivildienstgesetz anzustreben. 

Zu Art. 11 Z 57 (§ 53): 

In zahlreichen Eingaben von Zivildienstwer­
bern an oberste Organe des Bundes kommt zum 
Ausdruck, daß die Rechtsschutzeinrichtungen im 
Bereiche der Zuständigkeit der Zivildienstkom­
mission unbefriedig,end empfunden werden. Ge­
gen Entscheidung,en der Zivildienst kommission 
ist derzeit nur im Sinne des Art. 144 B-VG 
eine Beschwerde· beim Verfassungsgerichtshof 
möglich, wenn der Beschwerdeführer (Zivildienst­
werber) behauptet, durch den Bescheid der Zi­
vildienstkommission in einem verfassungsgesetz­
lich gewährleisteten Recht verletzt zu sein. Hin­
gegen ist weder eine Beschwerde beim Verwal­
tungsgerichtshof noch .die Erhebung einer Be­
rufung an eine Oberinstanz möglich, wenn 

ein Bescheid der Zivildienstkommission 
rechtswidrig ist; zB wenn das Parteiengehör 
nicht gewahrt wird oder wenn sonstige Ver­
fahrensvorschriften außer acht gelassen wer­
den oder 

- die Zivildienstkommission über 'einen An­
trag auf Befr,eiung von der Wehrpflicht über­
haupt nicht entscheiden würde (Verletzung 
der Entscheidungspflicht). 

Gemäß den derzeit geltenden Bestimmungen 
des Zivildienstgesetzes ist die Zivildienstkommis-
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sion eine Kollegialbehörde nach Art. 133 Z 4 
B-VG, deren Entscheidungen von einer überprü­
fung durch den Verwaltungsgerichtshof grund­
sätzlich ausgenommen sind. Sie unterlieg.en weder 
der Aufhebung noch der Abänderung im Ver­
waltungsweg. Sie entscheidet in oberster Instanz. 

Der Forderung nach mehr Rechtschutz im 
Verfahren vor der Zivildienstkommission Rech­
nung trag,end, wurde die Möglichkeit vorges'ehen, 
gegen die Entscheidungen des Zivildi,enstrates das 
Rechtsmittel der Berufung an die Zivildienst­
oberkommission ergreifen zu können. 

Zu Art. 11 Z 58 (§ 54): 

Neben der Anpassung dieser Bestimmungen 

J ahr,esberichtes der Zivildienstkommission und 
die Vorlage des Jahresberichtes des Bundesmini­
sters für Inneres, der auch zu den im Bericht 
der Zivildienstkommission ,erwähnten Empfeh­
lungen nach § 37 Zivildienstgesetz Stellung zu 
nehmen hat, zusammenfallen. 

Da der vom Verfassungsausschuß des National­
rates im Zusammenhang mit § 76 Zivildienst­
gesetz betonte Versuchscharakter des Zivildienst­
gesetzes als überwunden angesehen werden kann, 
wurde zur Entlastung des Nationalrates und der 
Verwaltun:g an Stelle des jährlichen Berichtes an 
den Nationalrat ein solcher Bericht für einen 
Zeitraum von jeweils zwei Jahren vorgesehen. 
Di,es gilt auch für den Bericht nach § 57 Abs. 2. 

an die Knderungen in den §§ 43 und 53 5011 Zu Art. II Z 59 (§ 56 Abs. 2): 
eine Verlegung des Fälligkeitstermins des von 
der Zivildienstkommission zu erstattenden Gemäß § 56 Zivildienstgesetz ist für jeden 
Berichtes von derzeit 1. März auf künftig Zivildienstpflichtigen bei einer polizeilichen An~ 
15. Feber (Zivildienstrat) bzw. 15. März (Zi- meldung, die nach den Bestimmungen des Melde­
vildienstoberkOl;nmission), gesetzes 1972 mittJels Meldezettels vorzunehmen 

ist, ein zusätzlicher Meldezettel vorzulegen. Die 
eine Verlängerung des Berichtszeitraumes von Meldebehörde hat den zusätzlichen Meldezettel 
derzeit einem Jahr auf künftig 2 Jahre, unverzüglich dem Bundesministerium für Inne­
die Verpflichtung der Vorsitzenden der ein- res zu übermitteln. 
zeInen Senate dem Vorsitzenden des Zivil-

Verlegt ein Zivildienstpflichtiger für einen 
dienstrates die erforderlichen Beiträge zeit-

längeren Zeitraum seinen Aufenthalt in das Aus­
gerecht zur V;erfügung zu stellen erreicht und 

land, so trifft ihn nach der derzeitigen ~echts-
ein Zusammenfallen des Berichtstermines der lage keine besondere Meldepflicht. Dieser Um­
Zivildienstkommission mit dem Berichtster- stand hat bisher zu Schwierigkeiten bei Heran­
min für den vom Bundesminister für Inneres ziehung solcher Zivildienstpflichtiger zum ordent­
nach § 37 zu ,erstattenden Bericht verhindert lichen Zivildienst geführt. Anscheinend aus den 
werden. . gleichen Gründen ist im Wehrges,etz 1978 für 

Hiezu ist zu erwähnen: die Wehrpflichtigen (§ 17 Abs. 4) folgende Melde-
Gemäß § 54 Abs. 2 Zivildienstgesetz hat die pflicht determiniert: 

Zivildienst kommission jährlich bis zum 1. M~rz "Wehrpflichtige, die ihren Aufenthalt für län­
einen Bericht üher ihre Tätigkeit und ihre Emp- ger als sechs Monate in das Ausland verlegen, 
fehlungen (§ 37 Abs. 2) im abgelaufenen Jahr haben dies unverzüglich dem zuständigen Mili­
zu verfassen, der vom Bundesminister für Inne- ,tärkommando zu melden; die Rückv,erlegung 
res zusammen mit einer Stellungnahme zu den des Aufenthaltes in das Inland ist vom Wehr­
Empfehlungen der Zivildienstkommission dem pflichtigen binnen drei Wochen dem zuständigen 
Nationalrat vorzulegen ist. Militärkommando zu melden. Dies gilt nicht für 

Nach § 57 Abs. 3 Zivildienstgesetz hingegen Wehrpflichtige, a) deren dauernde Untauglich­
hat der Bundesminister für Inneres dem Natio- keit festgestellt worden ist oder b) die ihren 
nalrat jährlich über den Zivildienst und die mit. ordentlichen Präsenzdienst sowie ihre Kader­
ihm zusammenhängende finanzielle Gebarung übung,en vollständig geleistet haben und denen 
Bericht zu erstatten. Dieser Bericht ist bis zum kein Bereitstellungsschein ausgefolgt worden 

d f I d h ist." 1. März ,es 0 gen en Ja ,res zusammen mit 
dem Bericht naCh § 54 Abs. 2 vorzulegen. 

Die bisherigen Erfahrungen bei der Erstellung 
der beiden Jahresberichte haben gezeigt, daß die 
Termine 1. März sowohl für die Zivildienst­
kommission als auch für das Bundesministerium 
für Inneres deshalb zu 'terminschwierigkeiten 
geführt haben, weil die hiefür erforderlichen sta­
tistischen Daten erst einige Zeit nach Ablauf 
des Berichtszeitraumes erfaßt und v,erwertet wer­
den können. Darüber hinaus sollte v,ermieden 
werden, daß die Termine für die Vorlage des. 

Durch di'e nunmehr vOf1gesehen.e Regelung 5011 

diese Lücke geschlossen werden. 

Zu Art. 11 Z 60 (§ 57): 

Gemäß § 57 Zivildiensq~esetz sind die Ein­
nahmen aus dem Zivildienst zweckgebunden. 
Überschüss,e aus der Zivildienstgebarung sind fÜr 
Zwecke der Kati\strophenhilfe, des Umwelt­
schutzes und der Entwicklungshilfe zu v,erwen­
den. Die Zivildienstgebarung ist im Entwurf des 
Bundesvoranschlages bei ,einem besonderen Titel 
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"Zivildienst (Zweckgebundene Gebarung)" dar- Zu Art. 11 Z 61 (§ 65): 
zust,ellen. 

Der Gesetzgeber ist von d~r Annahme ausge­
gang,en, daß bei der Zivildienstgebarung Über­
schüsse erzielt werden. Die Praxis hat jedoCh ge­
zeigt, daß solche Überschüsse nicht erzielt wer­
den können, sondern st,ets ein Abgang in der 
Zivildienstgesetzgebarung zu verzeichnen ist. Im 
Haushaltsjahr 1975 (1976) sind beim finanzge­
setzHchen Ansatz 2/11170 Einnahmen in der 
Höhe von 1 069290 S (7 071 063 S) erzielt und 
beim finanzgesetzlichen Ansatz 1/11177 und 
1/11178 Ausgaben in der Höhe von 9 149088 S 
(42 862 528 S) getätigt worden. An dieser Situa­
tion hat sich auch in den folgenden Jahren nichts 
geändert. I 

Der Grund hiefür liegt darin, daß nach den 
Bestimmungen des § 32 Abs. 1 Zivildienstgesetz 
di,e den Zivildienstleistenden nach den §§ 26 
bis 30 und nach§ 31 Abs. 1 Z 1 und 2 Zivil­
dienstgesetz gebühl1enden Beträge in voller Höhe 
vom' Bund zu tragen sind, während gemäß § 41 
Abs. 1 Zivildi,enstgesetz der Rechtsträger der 
Einrichtung dem Bund für den Einsatz der Zivil­
dienstleistenden eine angemessene V,ergütung zu 
leisten hat und sich diese insbesondere nach dem 
Wert richtet, den die DiJenstleistung für den 
Rechtsträger hat. Auf Grund der letztgenannten 
Bestimmung wird vom Rechtsträg,er grundsätz­
lich dann keine Vergütung entrichtet, wenn 

die von den Zivildienstleistenden zu erbrin­
genden Dienstleistungen bisher von ehren­
amtlichen Mitarbeitern unentgeltlich erbracht 
wurden, 

diese Dienstleistungen im besonderen Maße 
dem öffentlichen Wohl dienen und 

die von den Zivildienstleistenden durch diese 
Dienstleistung erworbenen Kenntniss,e für 
einen allfälligen Einsatz im außerordentlichen 
Zivildienst im Sinne des § 21 Zivildienst­
gesetz von B:edeutung sind. 

Das trifft besonders für verschiedene caritative 
Einrichtungen zu, bei den.en derzeit mehr ~ls 
die Hälfte der ZivildienstieistendeQ eingesetzt 
ist. Die übrig,en R'echtsträger haben sich bisher 
in der Regel verpflichtet, eine Vergütung in der 
Höhe von 50 bis 700/0 der Bruttolohnkosten der 
Anfangsbezüge von Bediensteten zu leisten, die 
gleichwertige Arbeiten wie Zivildienstpflichtige 
zu erbr.ingen halben. Auf Grund der mit ,dem Ein­
satz von Zivildienstpflichtigen auftretenden 
Schwierigkeiten und der mit diesem Einsatz ver­
bumlenen Administration sind Bestrebungen auf 
erhebliche Herabsetzung der vereinbarten Ver­
gütungen zu erkennen. Es ist somit auch in Hin­
kunft nicht mit Überschüssen aus der Zivildienst­
gebarung zu rechnen. 

Bezüglich des neuen Abs. 2 wird auf die Er­
läuterungen zu ,§ 54 dieser Novelle verwiesen. 

Auf Grund der durch § 23 b zusätzlich nor­
mierten Dienstpflicht für Zivildienstleistende ist 
der § 65 entsprechend zu ergänzen. 

Zu Art. 11 Z 62 (§ 66): 

Durch den Ausdruck "Meldung'" anstelle "An­
meldung" soll die Unterlassung der durch § 56 
Abs. 2 neugeschaffenen Meldepflicht von der 
Strafsanktion erfaßt werden. Darüber hinaus 
wurde auch der im § 19 a Abs. 4 neu geschaffene 
Fall einer Meldepflicht in die Strafbestimanung 
des § 66 einbezogen. 

Zu Art. II Z 63 ~§ 74): 

Mit den Erkenritnissen des Verfassungs gerichts­
hofe!s vom 25. März 1977, G 30/76-26, und vom 
20. Oktober 1977, G 21/77-26, wurden im § 74 
Abs. 1 Zivildienstgesetz die Worte "dem 1. Au­
gust 1971" und "bis zum 31. Dezember 1975" 
als verfassungswidrig aufgehoben. Bei der in der 
ziüerten Gesetzesstelle vorg.esehenen Regelung 
handelt 'es sich um eine Übergangsbestimmung, 
deren Bedeutung inzwischen weggefallen ist. Sie 
könnte daher ersatzlos entfallen. Für jene Per­
sonen, die auf Grund des § 74 Abs. 1 Zivildienst­
gesetz zivildienstpflichtig geworden sind, findet 
sich in Art. III Abs. 6 dieser Novelle eine dem 
§ 74 Abs. 2 Zivildienstgesetz entsprechende Be­
stimmung. 

Zu Art. 11 Z 64 (§ 76): 

Die im § 76 (Übergangsbestimmungen) nor­
mierte, zeitlich mit 31. Dezember 1978 (4 Jahre 
nach Inkrafttreten des Zivildienstgesetzes) be­
grenzte Verpflichtung der Bundesregierung ist 
als überholt anzusehen. § 76 sollte daher aufge­
hohen werden. 

Zu Art. 11 Z 65 (§ 77 Abs. 1): 
Da die Beibehaltung des geltenden § 77 Abs. 1 

und die Schaffung einer neben diesen tretenden 
zweiten, nur die novellierten Bestimmungen um­
fassenden Vollzugsklausel zu einem Nebenein­
anderbestehen zweier derartiger Klausdn g,e­
führt hätte, wurde der § 77 Abs. 1 unter Be­
rücksichtigung der in der Novelle vorgesehenen 
neuen Bestimmungen bzw. Knderungen neu ge­
faßt. 

Zu Art. III Abs. 1: 
Als Zeitpunkt des Inkrafttretens der Zivil­

diensq~esetz-Novelle erschien der 1. Oktober 
1980 deshalb günstig, weil mit diesem Datum 
nicht nur ,ein neuer Zuweisungsturnus (Einsatz 
von Zivildienstpflichtigen im ordentlichen Zivil­
dienst), sOllidern ,auch eine neue Funktionsperiode 
der Mitglieder der Zivildienstkommission be­
ginnt. 

Zu Art. III Abs. 6: 

Auf die Ausführungen zu Art. II Z 65 wird 
verwlesen. 
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Textgegenüberstellung' 

D e, r z e i t gel t end e F ass u n g: 

§ 2 Abs. 1: 

,,(1)0 (Verfassungsbestimmung) :Wehrpflichtige 
'im Sinne des Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 181/1955, 
sind auf ihren Antrag' von der Wehrpflicht zu 
befreien, wenn s,ie es, - von den Fällen der 
persönllichen Notwehr oder Nothilfe abgesehen -
aus schwerwiegenden, glaubhaften Gewissens­
gründen ablehnen, Waffengewalt gegen andere 
Menschen anzuwenden und daher bei Le'istung 
des Wehrdienstes in ,schwere Gewissensnot gera­
ten wüpden; sie sind zi vildienstpflich tig." 

Vorgeseh,ene Fassung: 

§2Abs.1: 

,,(1) (Venfas,sungsbestimmun,g) Wehrpflichtige 
im Sinne des W,ehngesetzes 1978, BGBl. Nr. 150, 
sind auf ihren Antrag nach Maß!;'abe des § 5 
Abs. 1 und 3 von der Wehrpflicht zu befreien 
undzivildienstpflichtig, wenn s'ie es - von den 
Fällen der persönlichen Notwehr oder Nothilfe 
abgesehen -aus schwerwiegenden, glaubhaften 
Gewissensgrundenalblehnen, W'affengew,alt gegen 
a:nJdere M,enschen 'anzuwenden un,d daher bei 
Leiseung des Wehfldienstes in schwere Gewissens­
not ger,aten würden." 

§ 4 Abs. 5: § 4 Abs. 5: 

,,(5) Die örtliche Zuständigkeit des Landes- ,,(5) Die örtliche Zuständ~gkeit des Landes-
hauptmannes richtet sich nach dem Sitz der Ein- hauptmannes richtet sich nach dem Siez der Ein­
richtung. Der Landeshauptmann hat vor Er,Las- richtung. Der Landeshaup1Jmann hat vor Erlas­
sung der Bescheide nach Abs. 1 und 4 ein Gut- sung der Bescheide nach }\Ibs. 1 und 4 Z 2, 3 
achten der Zivildienstkommission (Abschnitt VII) und 4 ein Gutachten der ZiviLdienstkommi·s'sion 
einzuholen. Langt .dieses Gutachten nicht binnen (Abschnitt VII) eillizuholen. Lan,gt dieses Gutach­
sechs Wochen ab dem Zeitpunkt seiner Anforde- ten nicht binnen zwei Monaten ab dem Zeit­
rung beim Landeshauptmann ein, so ist dieser punkt seiner Anfordemng lbeim Landeshaupt­
bere.chtigt, seine Entscheidung zu treffen, ohne mann ein, S'Ü ist ·dieser berechtigt, seine Entschei­
das Gutachten abzuwarten." dung zu treffen, ohne das Gut,achten alJZiuwar-

§ 4 Abs. 6: 

,,(6) Der Bundesminister für Inneres hat 
,innerhalb der ersten drei Monate j'eden Jahres 
im ;,Amtsblatt zur Wiener Zeitung" ein Verzeich­
nis aller als geeignete Träger des Zivildienstes 
anerkannten Einrichtungen zu veröffentlichen." 

ABSCHNITT II 

Befreiung von der Wehrpflicht 

§ 5 Abs. 1: 

,,(1) Der Wehrpflichtige, Ider "tJauglich" zum 
W,ehrdienst im Sinne des Wehrgesetzes befun­
den wur,de, kann aus den im § 2 genannten 
Gründen seine Befre'iung von der We,hrpflicht 
beantf1:IJgen. Der Antraig ist beim ZlUständi,gen 
M~Litärk'Ümmando oder im Ste'hllUnJgsvenfa!hren 
bei der Steltlrungskommission schriftlich einzu­
bringen 'Oder mündlich zu Protokoll zu gelben. 

ten." 

§ 4 Abs. 6: 

,,(6) Der BUllidesminister für Inneres hat min­
destens einmal jährlich im "Amtsblatt vur Wie­
ner Zeitunlg" oder inander,er geeigneter Weis,e, 
imbesorrdere in "einem VerLautbarungshlatt für 
den Zivildienst" ein Verzeichnis der als geeignete 
Träger des Zivildienstes anef1kannten Einrichtun­
gen zu veröff,en üichen. In das Verzeichnis sind 
nur solche Einrichtlllngen aufzunehmen, für die 
der Rechtsträgerdem Bundesminister .für Inneres 
eine Beidarofsanmeldun>g im Sinne ,des § 8 Abs. 3 
erstJattet hat. In das Verozeichnis sind insbeson­
dere der Name des Rechtstr~ger's un,d der Ein­
richtung, die Anzahl der bei der Einrichtung zur 
Verfügung stehenden Zivildienstpläoze und die 
von den Zivi1dienstpflichügen bei der Einrich­
mng zu ,e'rbringenden Täüg;keiten au.fzunehmen." 

AlBSCHNITT II 

Befreiung von der Wehrpflicht und Widerruf 
der Befreiung 

§ 5 Abs. 1: 

,,(1) Der Wehrpflichtige, der "tauglich" zum 
Wehl1dienst im Si'nne des Wehl1gesetzes 1978 be­
funden wurde, kann ,aus den im § 2 A:bs. 1 ge~ 
nannten Gründen seine BefreiJung von der Wehr­
pflicht :beantragen. Das Antragsrecht ruht 

1. bei der erstmaligen Einlberufung zum 
Gflundwehndienst 'ab dem zehnten Tag nach 
Z>USteHung des ,Einberuf.ungsbefehles oder a11-
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Der z e i t gel t e n ,d e F ass u n g: 

Das AntraJgsrecht ,erlischt jedenfalls !lIach Aiblauf 
von zehn Tagen nach Zustellung des Einberu­
tun<gslbef,ehls oder nach alLgemeiner Bekannt­
machung der Einberufunog zum Grundwehr­
dienst." 

Vor<g e s 'e ,h e ne Fa s Soll n g: 

gemeiner Bekanntmachung der Einbel'ufung 
bi,s zur Entlas'SUIlJg aus dem Grundwehr­
dienst, 

2. in den ,iiJbrigen Fällen des ordentlichen und 
außerordentlichen Präs,eIliZ,dienstes aib Zu­
stcllung des Einlberufungs'bef'ehles oder all­
gemeiner Bekanntmachung der EinbeM,ung 
zum Präsenzdienst bis zur EntLassu!llg aus 
diesem und 

3. während eines Jahres nach Rechtskraft der 
ahweise!llden Entscheüdung ,der Zivildienst­
kommission (§ 43 Albs. 1). 

Der Antrag ist im Stellungsver,f,a,hren hei der 
Stellungskommission, sonst bei dem nach ,dem 
Wohnsitz ,des Antmgstellers .zuständigen Mili­
tärkommando schriftlich einzuJbringen oder 
mündlich eu Protokoll zu gelben." 

§ 5 Abs. 5: 

,,(5) Die W ehrpflichtigen ~ind im Zuge ,des 
Stellu!llgsvel1hhrens (§§ 24 ,unld 25· des Wehr­
gesetzes 1978) in gee~gnetJer Weise ,über das Recht 
der Befreiung von der Wehrpflicht ,aus den in 
§ 2 Abs. 1 erwähnten Gründen zu in,formieren." 

§ 5 Abs. 6: 

,,{6) Hat ,der Antragsteller nach Albs. 1 wenig­
stens teilweise ordentlichen Präsenzdienst gelei­
stet, so sirud im Falle der StattgeblUng seines An­
trages ,d~e Zeiten seines geleisteten ol1dentlichen 
PräsenZ/dienstes in den ol"dentlichen ZiviLdienst 
einzurechnen. Dabei hat die Gesamndauer des 
vom Antrag,steller zu leistenden ol1dentlichen 
Zivildienstes nicht weniger als die Ges,a,mtdauer 
des Präsenzdienstes, den er nach den §§ 28 und 29 
des Weh1'lg,esetzes 1978 noch zu Ieisten verpflichtet 
gewesen wäre, zu betna.gen." 

§ 5 a: 

,,§ 5 a. (1) Der Zivildienstpflichtig,e kann der 
Zivildienstkommission gegenüber s,chriftEch er­
klären oder mündlich zu Protokoll geben, daß 
er den Wehrldien~t mit der Waffe nicht mehr aus 
den im § 2 Albs. 1 genannten Gewis~ns'gründen 
v.erweigere. 

(2) Die Zivildienstkommission hat mit Bescheid 
festzustellen, ob eine rechtsgültiJge Erklärung 
vorliegt. 

(3) Die Zivildienstkommission hat von Amts 
wegen die Befreiung von der Wehrpflicht mit 
Bescheid zu widerrufen, wenn der Zivildienst­
pflichtige durch sein Verhalten eindeutig erken­
nen läßt, ·daß er ,die A,nwendung von Waffenge­
walt gegen :andere Menschen aus den im § 2 
Abs. 1 genannten Gewissensgründen nicht mehr 
ablehnt und daher auch bei Leistl,mg des Wehr­
dienstes nicht mehr in schwere Gewissensnot ge-
raten würde. ' 

275 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)28 von 45

www.parlament.gv.at



275 der Beilagen 29 

Derzeit geltende Fassung: Vor'gesehene Fassun'g: 

§ 6 Abs. 4 und 5: 

,,(4) Wird ,der Antug vor der ZusteUurug des 
Eirubel1Ulfung~befehles oder vor der ,al[,gemeinen 
Bekanntmachung ,der Einlber,ufurug zum Grund­
wehl'\dienst eingebracht, so hat die Zivildienst­
kommission birunenldretier Monate nach Einbrin­
gurugdes Antr,a,ges zu entscheiden. W:il'\d der An­

. tra:gsteller j,edoch :innerhalb dieser Frist durch 
EinlherilJJfung~befehl oder durch allgemeine Be-
kanntmachung zum Grundwehrdienst einberufen, 
so hat rer davon der Zivildienotkommission 
schriftlich oder mün1dlich :innerhalb ·von zehn Ta­
gen ab Zustellung des Einbel'lUfungsibefehles oder 
der ,allgemeinen Bekanntmachunig der Einheru­
fung MitteiLung zu mach'en. Vom Zeitpunkt die­
ser Benachricht~gung an finden die Bestimmung~n 
.des Albs. 5 Anwendung.' 

(5) Wirld der Antnag erst nach Zustellung des 
Einiberufu11Igshefehles hzw. nach der allgemeinen 
B,ekanntmachuD.lg der Einberufunlg eingebr.acht 
oder wird die ZiviLdienstJkOilTlmiss.ion gemäß 
Abs. 4 von der erfolgten Ei11lberufung benach­
richtigt, so hat die ZiviMienstJkommission spä­
testens inneI1ha1b von vierzehn Tag,en ab jenem 
Zeitpunkt zu entscheliden, an dem das Recht auf 
AntI1agsteHung (§ 5 Ahs; 1) oder ,auf Benachrich­
tigung {§ 6 .Nbs. 4) erlischt. Ist die Entscheidung 
·der Zivi:1dienstkommiss.i:on dem Antr:a.gsteller 
nicht ,längstens bis zum dritten Tag ,"or dem 
B,eginn des Grundwehrdi'enstes zugestellt worden, 
so ~st ,die Leistung ,des Gru11ldwehrdienstes bis 
zur nächstfolgenden . Einberuf,ung auf,geschoben." 

§ 7 Abs. 2: 

,,(2) Der ordentliche Zivildienst dauert acht 
MOIl!ate und ist, von den im § 12 Abs. 2, § 13 
Ahs. 1 bis 3; § 16Ul!ld § 19 Abs. 2 geregelten 
Ausnahmefäillenabgesehen, ohne Untellbrechung 
zu leisten." 

(4) Mit Rlechnskraft der in den Abs. 2 und 3 
genannten Bescheide gilt der Zivildienstpflichtige 
wieder ,als wehl'\pflichtig im Sinne des Wehrge­
setzes. Der Bundesminister für Inneres hat das 

zuständi,ge Militärkommando unverzüglich' in 
Kenntnis zu setzen. . 

(5) Zeiten .,des geleisteten ordentlichen· Zivil­
dienstes sind in den ot1dentlichen Präs1enzdienst 
ei11lzurechnen. Vom Wehrpflichtigen gemäß' 
Abs. 4 ist jedoch mindestens ein ordentlicher 
Präsenzdienst in der 'Dauer von '<Ir,ei Monaten zu 
leisten." 

§ 6 Abs. 4 und 5: 

,,{ 4) Der Zivildienstrat hat !binnen vier Mona­
ten nach Ein:brirugurug ,des Antrages (§ 5 Abs. 1), 
die Zivil<diensüOberkommission :binnen vier Mo­
naten nach Einlbringung einer BeI'ufun.g (§ 53 
Abs. 2) Z!U entscheiden. Wird der Antragsteller 
vor der Entscheidung der Zivildienstkommission 
durch Einberufungsbefehl oder aUgemeine Be­
kanntmachung. zum Präsenzdienst einberufen, so 
hat er davon der Zivildienstkommislsion schrift­
lich oder mündlich innerhalb von zwei Wochen 
ab Zustellung des Einberuf'U'ngsibefehles oder der 
allg,emeinen Bekanntmachung der Einberuf.ung 
Mitteilung w machen. Vom Zeitpunkt ,des Ein­
langens Idieser Benachrichtigung an finden' die 
Bestimmungen des .Nbs. 5 Anwendung. 

(5) Ist die Entscheidung ,der Zivil-dienstkom­
mission dem AntmgsteUer nicht längstens bis 
zum dritten Tag vor dem Tag,a,n dem er den 
Di·enst anzutreten hat, zugestellt worden oder 
ist die Entscheidurug des ZiviIdienstr.ates Ibis zu 
die5'em Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig ge­
worden, so ist bei einer Eil1Jberufung 

1. z,um GJ.'Tundwehndienst u11Id 

2. zu TnuppenlÜbungen - sofern ·der Antrag 
nach § 5 Abs. 1 innerhalb v.on drei Monaten 
nach Entl:lissung aus dem Grundwehl1diem,t 
eingebracht wOl'\den ist -

die Vel'\pflichtung zur Leistung des hetreffenden 
Präsenz,dienstes bis zur Rechtskraft der Entschei­
dung. der ZiviIdienstkom:mission, iängstens je­
doch bis !:lcht Monate nach Einbringung des An­
tmges, aufgeschoben, in den Üibrvgen Fällen eines 
Prä'senZldienstes hingegen ,nicht." 

§ 7 Abs. 2: 

,,(2) Der ol1dentIiche ZiviLdienst dauert acht 
Monate und ist, von den im § 12 Albs. 2, § 13 
Abs. 1 bis 3, § 16, § 19 Ahs. 2 und § 19 a Abs. 3 
geregelten Ausnahmefällen abgesehen, ohne 
Unterbrechung w leisten." 
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30 275 der Beilagen 

Der z e i t .g el te n ,d e Fa 's s u n g: 

§ 8 Abs. 3: 

,,(3) Zrvildienstpflichti:ge dürfen der Einrich­
!Jung in roeiner g,rößeren Anzahl zU!gewiesen wer­
den, als der Rechtsträger beantragt. Handelt es 
sich bei dem Rechtsträger um eine Gemeinde, 
s'o ,fällt die Antragst,ellung ,in deren eigenen 
Wir,~ungSlbeJ:'1eich. " 

§ 8 Abs. 5: 

,,(5) Bei der Zuweisung ist darauf Bedacht z'u 
nehmen, daß ,daJdurch nicht bestehende Arlbeits­
plätze gefährdet werden oder Arbeitsuchenden 
das ,Fin,den geeiJgneter Arbeitsplätze erschwert 
wiI'd." 

§ 12 Abs. 1: 

,,(1) Von einer ZuweislUng sind 'ausgeschloSisen: 

1. Ziv~1dieIlJStpflichtige, die zu einer Fre~heits­
stmfe verurteilt worden sind und einen 
StmfaJUJschulb bewiUi,gt erhielten, für die 
Dauer dieses Aufschubes sowie Personen, 
die sich in Haft befinden, für die Dauer der 
Haft, 

2. Ziv~Wienstpflichtige, Ülber >die vom Stmf­
gericht eine freiheitsentziehende vOI1beu­
gende Maßnahme verhängt wonden ist, für 
die Dauer ;des Vollzuges dieser Maßnahme, 

3. Zivildienstpflichtige, die wegen GeislJeskrank­
heit- oder Geistesschwäche voll oder be­
schränkt entmünldigt sind, f,ür ,die Dauer 
der Bnnmündigung." 

§ 13 Abs. 1 Z 1: 

,~(1) Der Bundesminister für Inneres hat den 
Zivildien:stpflichtigen - gleichgü'ltig ob er bereits 
Zivildienst leistet oder noch nicht -,- von der 
VerpflichtUlJlg zur Le~s!Jung ,des ordentlichen 
Zivi1diensteszu Ibefreren 

1. von Amts wegen, wenn urud solang,e es Be­
hruge des Zivildienstes oder sonstige öffent­
liche Interessen - insbesondere gesamtwirt­
schaJftliche oder famhlienpolitische Interes­
sen - 'eJ:'1fol1dem." 

Vor g e, se h e n e F as s u n g: 

§ 8 Abs. 3: 

,,(3) Zivildienstpflichtige dürfen der Einrich­
tung in keiner größeren Anzahl zugewiesen wer­
den,a:ls der ~echtsträger durch Bedarfsa.n:mel­
dung beantrngt. Handelt es sich bei dem Rechts­
träger um eine Gemeinde, 50 ,fällt die Antr'ag­
stellung in deren eigenen Wil1~ung51bereich. Das 
Bun:desministerium für Inneres hat den Rechts­
trä.gera;uf.zufol1dern, i,nnerhalb eines Monats eine 
Bedarfsanmddung für den nächsten Zuweisungs­
termin 'zu ,erstatten." 

§ 8 Abs. 5: 

,,(5) Bei ,der Z.uweisung ist darauf Bedacht zu 
nehmen, daß da,durch bestehende Arbeitsplätze 
nicht ,gefährdet wer.den oder Arbeitsuchenden 
das Finden geeigneter Arbeitsplätze nicht er­
schwert wird." 

§ 12 Abs. 1: 

,,(1) Von einer Zuweisurug sind ,ausgeschlossen: 

1. ZivildienstpHichüge, ü'ber die eine Fr,eiheits­
straf.e ver;hängt worden ist und die einen 
Stnafaufschub oder eine Stra,funtel1brechung 
hewilligt enhielten, Wr die Dauer dieses Auf­
schubes oder dieser Unterbrechung, s'Owie 
Person,en, die 'sich in Ha;ft befinden oder 
son'st auf behöI1dliche Anordnung ,angehaltep. 
wel1den, für die Dauer dieser Haft 'Oder 
,dieser Anha'ltung, 

2. Zivil dienstpflichtige, die, ertorderlicherufalls 
n1a·ch der Feststeu.ung ,des ZJuständigen Amts­
arztes (§ 19 Ahs. 2),geisti.g 'Oder körpel1lich 
zu jedem Zivildienst da-uernd oder v'Orüher­
gehend unfähig sind UIlJd ibei denen die Her­
steU'ung der Dienstfähigkeit in aihsehbarer 
Zeit nicht zm eriwarten ,ist, .für die Dauer 
der Dienstunfähigkeit:" 

§ 13 Abs. 1 Z 1: 

,,(1) Der Bundesminister für TnneI1es hat den 
Zivildienstpflichtigen - gleichgültig ob er bereit~ 
Zivildienst leistet oder noch nicht - von der 
Verpflichtung ZlUr Leistung ,des ordentlichen 
Zivi'ldienstes zu :befreven 

1. von Amts wegen, wenn un:d solange es 
Belange ,des Zivildienstes oder sonst~ge 
öffentliche Interessen - insbesondere ge­
~amtw.irtscha,ftliche, familienpoIitische oder 
Interessen der Enuwicklu'I1IgshiJfe - erfor­
dern." 
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275 der Beilagen 31 

Derzeit gelten,de Fassung: Vorlgesehene Fassung: 

.§ 15 Abs. 2: 

,,{2) In die Zeit .des ordentlichen Zivildiens.tes 
werden nicht eingerechnet: 

1. die auf Gl"und eines gerichtlichen oder ver­
wralturug9behördlichen iErkenntnisses in Straf­
haft zugebrachte Zeit; eine Untersuchungs­
oder Verwahrungshalt ist im Falle der Ver­
urteilungder Str,afhaft gleichzuhalten, auch 
wenn sie nicht auf eine Strafe angerechnet 
wird; 

2 . .die Zeit Ides VoLlzuges einer vom Strafg'er,icht 
verhängten vOrlbeugenden Maßnahme; 

3 . .die Zeit, während der der Zivildienstpflich-
• tige QlUS sonstigen Grü,nden, die er selbst 

vorsätzlich oder grob fa.hrlä&sig v'erschuldet 
hat, keinen Zivildienst geleistet hat." 

§ 15 Abs. 2: 

,,(2) In die Zeit des ordentlichen ZiviLdienstes 
werden nichteing,erechnet: 

1. die Zeit einer Haft oder ,sünstigen behörd­
lichen Anhaltung; 

2. die Zeit, währerud ider der Zivi'licl:ienstpflich­
tige ,a'Us sonsügen Gl"ünden, die er &elbst 
vürsätzlich oder grüb f,a:hrlässig verschuldet 
hat, keinen Ziv~Ldienst geleistet hat." 

§ 19 Abs. 2: 

,,(2) In den Fäl1endes § 17 Z 1 und § 18 Z 2 
ist über die ge~undheidiche Eignung zur weiteren 
DienstleistiUng im Zweifelsfall ein Gutachten des 
Amtsarztes der zuständigen ß.ezirksverwaltungs­
behörde einzuholen. Die Zuständigkeit rcicht'et 
sich nach dem Sitz der Einrichuurug oder, wenn 
sich der Zivildienstleistende außer halb dieses 
Ortes aufhält, nach .dessen Wohnsitz oder Auf­
enthaltsort. " 

§ 19 a: 

,,§ 19 a. (1) Zivildienstleistende, .die nach der 
Feststellung des zuständigen Amt~arztes (§ 19 
Abs. 2) geistig oder körperlich zu jedem Zivil­
dienst dauernd OIder voriiibergehend unfäh~g sind 
und bei denen die Herstellung .der Diensufähig­
keit innerha'1b von 30 Tagen, sofern aber der 
Zivildienst, 'zu ,dem sie zugewies'en wunden, 
fnüher endet, bis zu diesem Zeitpunkt nicht zu 
·el1Warten i'st, Siin:d mit A:blauf des Talges, an dem 
die Feststellung der dauernden oder vorülber­
geheruden Dienstunfähilgkeit ,getrüffen wil"d, vor­
zeitig aus dem Zi'v.ildienst zu entJlassen. 

(2) Ist die arugefühne Dienstunfähigkeit auf 
eine Ge,surrdheitsschädigurug inf,olge des Ziv,ill­
dienstes zurückz,uführen, so flnldet Ahs. 1 nur 
dann Anwendung, wenn der betrüffene Zivil­
dierusdeisoende mit seinem unverzügEchen Aus­
scheiden aus dem Zivildienst einverstJanden ist. 

(3) !iür die verlbleihende Dienstzeit hat nach 
WegJall des Ent1as~un'gsgrundes sobaLd wlie mög­
lich eine weitere Zuweisung zu erfolgen. 

(4) Zivi1dienstpflichtige, die ,aus dem Zivil-
,dienst vürzeitigemlassen wor,den· sind, haben 

den WegfaU der Vomusset.zul1lg'en frür die vor­
zeiti:ge Enmassung unverzügEch dem Bundes­
ministerium für Inneres mitzuteilen." 
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Der z ei t ,g el t e iIl -d e Fa s s u n g: 

§ 21 Abs.2: 

"r(2) Die §§ 8 (mit Ausrua,hme des Abs. 2), 
9 (mit Ausnahme des Albs. 3), 11,12, 13, 17, 18, 
19 und 20 sind entsprechend anz-uwenden." 

, § 23 Abs. 4: 

,,( 4) Die ZiviLdienstleistenden sind vom Bun­
desministerium für Inner,es mit einem Dienst­
abzeichen aJUszus-Oatten. Die Zivi'ldienstleistenden 
sind verpflicht-et, das Dienstalbzeichen während 
ihl"erEinsätze zu tragen und nach Beend~gung 
des ZiviLdienstes ,dem Bundesministeri'Ulm für 
Inneres im Wege ihrer Einrichtung zUl"Ückzu­
stellen. F011ffi, Ausstattung und Tr,agweise des 
Dienstlalb7Jeichens sind unter Bedachtnaihme auf 
seinen Zweck und seine Erkenrubarkeit durch 
Ver,ordnung des Bundesministers für Inner-es zu 
bestim,men." -

§ 23 Abs. 5: 

,,(5) Die Zivil:diensdeistenlden sirud von den 
Bestimmungen des Betriebsrätegesetzes, BGBL 
Nr. 97/1947, des Bundes-Personalvertretungs­
gesetzes, BGBL Nr. 133/,1967, unld des }ug,end­
vertrauensräteg-esetz-es, BGBL Nr. 287/1972, aus­
genommen." 

3* 

Vorgesellene Fass-ung: 

§ 21 Abs. 2: 

,,(2) Die §§ 8 (mit Ausnahme des Abs. 2), 
9 (mit Aumahme des Abs. 3), 11 (aJUsgenommen 
die Anlg1ahe des Zeitpunhes, ~n dem der Zivil­
dienst emdet), 12, 13, 17, 18, 19 und 20 sind ent­
sprechenld alliZU wenden." 

§ 21 a: 

,,§ 21 a. (1) D~e Verpflichtung nach § 21 Albs. 1 
kann, wenn es Belange des_ auße1"Ol"dentlichen 
ZiviLdienstes em.or-dern, auch ,durch aUgemeine 
BekianntIDIachullig erfoLg-en. Diese ist durch An­
schlag an den Amtstafeln der Gemeinden oder 
in anderer geeigneter Weise - ioobesond,ere 
durch Rundfunk oder sonstige akiustische Mittel: 
oder durch das AmtsbIatt zur Wiener Zeitung -
kundzumachen. Sie tritt mit ,der Verlautbarung 
in Kraft. 

(2) In der Bekanntmachung nach Albrs. 1 sind 
jedenfalls der Ort, r.lin Idem der Zivildienst aJ!lJZU­

treten ist, sowie der Zeitpunkt des Antrittes des 
ZiviLdienstes zu bestimmen. Hinsichtlich der 
ZivildienstipflichÜlgen, denen zur Vonbereitung 
einer allfälligen Zuweisung Scheine rarusgefolgt 
wul1den, in -denen der Ort, -an dem sie sich im 
Ralle ihrer Zuweisung zum ZiviLdienst nrach 
Albs. 1 ,eirrrufinden halben, mgeführt illst (Bereit­
stellungsscheine), gmügt als Ortsangabe der Hin­
weis auf den im Bereitstellurug,sschein angegebe­
nen Ort." 

§ 23 Abs. 4: 

,,( 4) Der Zivil.dienstIeistende ist vom Bundes­
ministerium für Inneres mit einem DienstaJb­
z,eichenauszUistatten. Er ist v_erpflichtet, das Ab~ 
zeichen währe-nd seines Einsatzes zu tragen. Das 
Abzeichen geht in das Eilgentum des Zivildienst­
leistenden über. Eine mißbrä.uchliche Verwen­
dung des Zivihdiensta!hzeichens sowie die Ver­
äußerung desselben ist vertboten. Ein neuerlicher 
Anspruch auf kostenlose Au-sfolguIl!Ig eines sol­
chen Albzeichens besteht dann, wenn es während 
des ZiviJ,dienstes nachweisbar unverschuldet un­
brauchhar ,geworlden, ,gestlohlen oder verloren 
wOllden ist. Form, Ausstattung und Tragweise 
des Dienstalbzeichens sind unter, Be.dachtnQ/hm-e 
auf seinen Zweck urud seine Erkennrbarkeit durch 
Verordnung des B'Undesministers für Inneres zu 
bes~immen." 

§ 23 Abs. 5: 

,.eS) Die Zivildienstleisteruden sind von den 
Bestimmungen des Arbeitsverfa:ssun,gsgese~es, 
BGBL Nr. 22/1974, und des Bundes~P.ersonal­
vertretungsg,esetz-es, BGBl. Nr. 133/1967, ausge­
nommen." 
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275 der Beilagen 33 

Derzeit ,geltende- F'assung: Vorgeselh.ene Fassung: 

§25 Abs-. 1: 

,,(1) Der Zivildienstleistende hat Anspruch 
auf: 

1. Taglgeldurrd überhruckungshiLfe (§ 26), 

2. Quartiergeld (§ 27), 

3. KostgeLd (§ 28), 

4. KleideI1geld (§ 29), 

5. Ersatz der Kosten rur Wa·sch- .und Putzzeug 
(§ 30), 

6. Reisekosten~ergütung (§ 31), 

7. KIiaJnken- und Unf.aUversicherung (§ 33), 

8. Familienunoerhalt und Mietzinsbe~hilfe 
(§ 34), 

9. Sicherung des Al'Ibeitspl,atzes (§ 35)." 

§23 a: 

,,§ 23 a. (1) Als Anerkennung für beso.ndel'e 
Leistung.en im Dietl1st, inSibeso.ndere als Ausgleich 
für Mehrdienstleistun~en, kann .der V o.ngesetzte 
(§ 38 Abs. 4) Zivi1dienIStleistenden eine Dienst­
freistellung gewähren. Diese Diensofreisterllung 
dal'lf im einIZeinen Fall unter Bedachtnahme auf 
die jeweiligen dienstlichen Er.f.ol'd'ernisse bis zu 
einer Dauer von zwei W.erkoagen gewährt wer­
den; ·d~eGeSiamtidauer solcher Dienstfl'eisteHun­
gen dam innerhalb von acht Mo.naten des ol'dent­
lichen Zivildienstes acht WeI'lkta;g.e nicht über­
schreiten. Im Falle einer Zuweisung für einen 
kürzel'en Zeitmum als acht Mo.ruate (§ 16) ver­
mindert sich die Ges,a;mtldauer so.lcher Dienst­
fr,eisteHungen entsprechend. Der Zeitpunkt der 
DienstfreistellullJg ist nach ,den dienstlichen Er­
fo.r.dernissen fest2)us-etzen. 

(2) Außer der, im Albs. 1 geregelten Dienst­
freiste1lung kann Zivi1.dienstlerstenden vom Vo.r­
gesetzten in dringenden Fällen, in'shes,o.ndere aus 
familiären oder 'So.nstigen persöriJ1ichen Grunlden, 
eine Dienstfreistellung im unbedingt no.twend~gen 
Ausmaß his zu ,drei T,agen gewährt w.erden; eine 
längere DienstfreisteHurug, höchstens jedo.ch in der 
Dauer einer Wo.ch,e, ka;nn mit Zustimmung des 
Bundesministel1s Für Inneres bewiilligt werden." 

§ 23'b: 

.,,§ 23 b. Ist ein Zivild:ienstleistender durch 
Krankheit o.der ,aus anderen wichügen Gl1Ünden 
vel'hindert, seinen Dienst zu versehen, so. hat er 
dies so.lbald wi'e möglich seinem VOligesetzt,en 
(§ 38 Abs. 4) oder einer hierfür ~on der Ein­
richtmng bea,uftralgoen Person an:zuzeigen und den 
Grunld der Verhinderung in entsprechen,der 
Weise glaubhia;ft zu machen." 

§ 25 Abs.1: 

,,(1) Der ZiviLdienstleistende hat Anspruch auf: -

1. Tag,geldund übel1briÜckungshilfe (§ 26), 

2. Quartierge1d ('§ 27), , 

3. Kostgeld (§ 28), 

4. Koleidergdd (§ 29), 

5. Ersatz der KoS'ten .für Wasch- und Putzzeug 
t(§ 30), 

6. Reisekostenvel'gütung (§ 31), 

7. Klianken- und Unfallversicherung (§ 33), 

8. Jla;milienunterhailt und Wo.hnkostenbeihilfe 
(§ 34) bzw. Entschäd~gung (§ 34 b), 

8a. Verg,üoung ,der Unko.sten für die Benützung 
,der eigenen Wohnung (§ 34a), 

9. Sicherung ,des ArheitspIl3.tzes (§ 35)." 
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34 275 der Beilagen 

Der z e i t .g e I t end e F ass u n g: 

§ 27: 

,,§ 27. (1) Dem Zivildienstleistenden sind die 
Kosten für rdie Unterlruruft wie einem auf Dienst­
reise hefindlichen Bundesbeamten der Gebühren­
stufe 1 zu ersetzen {Quartiel1geld). Die diesbezüg­
-lichen Vorschriften der gemäß § 92 Albs. 1 des 
Gehaltsgesetz.es 1956, BGBl. Nr. 54, als Bundes­
gesetz geltenden Reisegebührenvorschrjft 1955, 
BGBl. Nr. 133, sind - unbeschadet der Bestim­
mungen des § 32 Albs. 2 - sinngemäß anzuwen­
den. 

(2) Das Quartiergeld gebührt nicht, wenn die 
Dienstleistung am Wohnsitz des Zivildienstlei­
stenden zu erbringen ist." 

§ 28: 

,,§ 28. Die Höhe des Kostgeldes entspricht der 
Tagesge'bühr, die einem sich auf Dienstreise be­
findlichen Bunldesbeamten der Gebührenstufe 1 
nach der Reisegelbührenvorschrift 1955 zusteht." 

Vor ge s e ~h e n e Fa s s u n :g: 

§ 25 Abs. 4: 

,,(4) Die im Albs. 1 Z 1 bis 6 erwähnten 
Ansprüche sind der Zwangsvoll:streckung ent­
zogen und können auf Dritte durch Rechts­
geschäfte nicht übertI'agen werden." 

§ 25 Abs. 5: 

,,(5) Die Nichtteilnahme an der Verpflegung 
kann 'aus den in der Person des Zivildienstleisten­
den geloegenen Gründen, wie zB FamilierubesiUch. 
Dienstfreistellußlg gemäß § 23 a bewilligt wer­
den, soweit Interessen des Zivildienstes nicht 
en1Jgegenstehen. In diesen Fällen gebührt den 
zjvi1.dienstleistenden an Stelle der Vel'pflegung ein 
VeI'pflegsge1d in der Höhe des den Wehrpflichti­
gen nach § 9 Abs. 2 Heeresgebührengesetz, BGBl. 
Nr. 152/1956, gebührenden Tageskosngeldes." 

§ 27: 

,,§ 27. (1) Dem Zivildienstleistenden sind die 
Kosten für die Unterkunft wie einem auf Dienst­
reise befindlichen Bundesbeamten der Gebühren­
stufe 1 nach den Bestimmungen des § 13 Abs. 1 
und 7 der Reisegoelbührenvorschrift 1955, BGBl. 
Nr. 133 - unbesch,adet der Bestimmungen des 
§ 32 Abs. 2 -, zu ,ersetzen (QuartioeI'geld). 

(2) Das Quartiergeld gebührt nicht, wenn die 
Dienstleistung am Wohnsitz (§ 66 Jurisdiktions­
norm) des Zivildienstleistenden (im Falle des 
mehrfachen Wohnsitzes an einem von ihnen) zu 
erbringen ist. 

(3) Der Anspruch auf das Quartiergeld ent­
fällt, wenn der Zivil-dienstleistende bei seiner täg­
lichen Reise in den Dienstort diesen vom Wohn­
ort aus unter Benützung eines Massenbeförde7 
l1ung,~mitteis .innerhalib einer Fahrtzeit von einer 
Stunde erreichen kann, ohne daß durch die Rück­
reise eine ununterbrochene dfstündige Ruhezeit 
verhindert wird. In diesen Fällen tritt an Stelle 
des Quartiergeldes die Reisekostenvergütung nach 
§ 31 Abs. 1 Z 7." 

§ 28: 

,,§ 28. (1) Die Höhe des Kostgeldes entspricht 
der Tagesgebühr nach Tarif II, die einem sich auf 
Dienstreise befindlichen Bundesbeamten der Ge­
bührenstufe 1 nach § 13 Abs. 1 der Reisegebüh­
renvorschrift 1955 zusteht. 

(2) Das KostgeId enofällt während ,der Zeit einer 
stationären Behandlung in einem Krankenhaus 
oder eines Aufenthaltes in einem Genesungsheim 
ab dem der Einlieferung nächstfolgenden bis zu 
dem der Entlassung vorangehenden Tag." 
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Der z e i t gel t e n ,d e Fa s s u n g: Vor ge se h e ne Fa s s u n g: 

§ 31: 

,,§ 31. .(1) Dem ZiviJdi,enstpflichtigen sind die 
Kosten ftÜr seine Beför,derung mit einem Massen­
beföl'derungsmittel wie einem Beamten der Ge­
bührenstufe 1 zu ersetzen (Reisekostenvergütung). 
Die dieS'bezüg\.ichen Bestimmungen der im § 27 
zitierten Reisegebührenvorschrift über die Reise­
kostenvergütung sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Eine Reisekostenvergütung gebührt für 
folg,ende Reisen: 

1. die Anreise vom Wohnsitz des Zivildienst­
pflichtig,en (oder in Ermangelung eines sol­
chen vom Aufenthalt) zur Einrichtung, 

2. die Rückreise von der Einrichtung zum 
Wohnsitz (Aufenthalt) und 

3. Reisen im Auftrag der Einrichtung." 

§ 31: 

,,§ 31. (1) Dem Zivildienstpflichti,gen sind die 
notwendigen Fahrtkosten für folgende Reisen zu 
ersetzen: 

1. Bei Antritt des Zivildienstes die Anreise vom 
Wohnsitz des Zivildienstpflichtigen oder in 
Ermangelung eines solchen vom Aufenthalt, 
sofern aber diese im Ausland gelegen sind, 
von der Staatsgrenze zur Einrichtung 
(Dienstverrich tungsstelle), 

2. bei Beendigung des Zivildienstes die Rück­
reise auf der in Z 1 genannten Strecke, 

3. die bei Antritt und Beendigung einer Dienst­
fr.eistellung nach § 23 a notwendige Hin­
und Rückreise auf der in Z 1 g,enannten 
Strecke, 

4.. die Hin- und Rückreise einmal im Monat 
während des ordentlichen Zivildienstes auf 
der in Z 1. genannten Strecke, ausgenommen 
im Monat der Beendigung des Zivildienstes; 
ein solcher Anspruch besteht jedoch nicht, 
wenn im betreff.endenMonat eine Vergütung 
nach Z 3 gewährt worden ist, 

5. bei Versetzung nach § 18 die R,eise von de~ 
bisherigen Einrichtung zur neuen Einrich­
tung, 

6. die täglichen Fahrten zwischen der Unter­
kunft (Wohnung) im Dienstort und der 
Einrichtung (Dienstverrichtungsstelle), soweit 
diese Wegstrecke mehr als zwei Kilometer 
beträgt, . 

7. die täglichen Fahrten nach § 27 Abs. 3, 
8. Reisen im Auftrag der Einrichtung. 

(2) Notwendige Fahrtkosten im Sinne des 
Abs. 1 sind jene Kosten, die bei Benützung eines 
Massenbeförderungsmittels unter Bedachtnahme 
auf die den Zivildienstpflichtigen zumutbare 
sowie den dienstlichen Erfordernissen entspre­
chende Fahrtdauer den geringsten Aufwand ver­
ursachen. § 6 der Reisegebührenvorschrift 1955 
ist sinngemäß anzuwenden. 

(3) Der Bundesminister für Inneres kann für 
die nach Abs. 1 Z 1, 2, 4, 6 und 7 gebührenden 
Vergütungen nach Anhörung der 'Zivildienstkom­
mission durch Verordnung Pauschalsätze und den 
Auszahlungstermin festlegen. Bei Festsetzung 
dieser Vergütungen ist 'auf Abs. 2 Bedacht zu 
nehmen. 

(4) Der Anspruch auf die pauschalierte Fahrt­
kostenvergütung nach Abs. 1 wird durch eine 
Dienstverhinderullig inJolge Krankheit oder eine 
Dienstfreistellung nach § 23 a nicht berührt. Ist 
der Zivildienstleistende länger als einen Monat 
vom Dienst abwesend, hat der Bundesminister 
für Inneres die nach Abs. 1 Z 6 und 7 gebühren­
den Vengütungen von dem auf den Ablauf dieser 
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36 275 der Beilagen 

Der ze i t gel t end e Fa s s u n g: 

§ 32 Abs. 1 1. Satz: 

. "Die nach den ,§§ 26 bis 30 und nach § 31 
Abs. 2 Z 1 und 2 gebührenden Beträge sind vom 
Bund zu tragen." 

§ 32 Abs. 2: 

,,(2) Für die Auszahlung des Taggeldes, des 
Quartiergeldes (soweit es die normale Nächti­
gungsgebühr nicht übersteigt) und des Kostgeldes 
ist § 7 des Heeresgebühr,engesetzes mit der Maß­
gabe anzuwenden, daß Auszahlungstermine der 
1. und der 15. jeden Monats sind." 

§ 32 Abs. 3: 

,,(3) Die Reisekostenvergütung für die im § 31 
Abs. 2 Z 3 genannten Reisen ist vom Rechts­
träger der Einrichtung auf eigene Kosten auszu­
zahlen." 

§ 34 Abs. 1: 

,,(1) Der ZivitdienstIeistJende hat Anspruch auf 
Familienunterhalt 'Uilid Mi'etzin~beihilfe. Auf den 
FamiLienunterhalt und ,die MietzJinsbeihilf,e sind 
di.e ß.estimmungJen des V. A:bschnittes des 
Heeresgebühl"engesetZies nach Maßgahe der Abs. 2 
und 3 sinnngemäß an:zUlWeniclen." 

§ 34 Abs. 2: 

,,(2) An die Stelle der in den Bestimmungen 
des V. Abschnittes des Heenesgebührengesetzes 
angefüh!1ten militä,rischen DiensMtelle, die im 
Einberufungsbefehl angegeben ist, hei dler der 
Wehrpflichtige in Diensdeistung steht hzw. bei 
der er unmittelbar vor seiner Entlassung aus 
dem Präsenz dienst Dienst geleis,tet hat, tritt hinr­
sichtlich des Familienunterhaltes und der Mi.et­
zinslbeihiLfe nach Abs. 1 die Ei.m;ichtung, d:i'e im 
Zuweis'Ungsbescheid angegeben ist, bei ,der der 
Zivildi'enstpflichtige in Dienstleistung steht bzw; 

Vorgese;hene Fa'5sung: 

Frist folgenden Monatsersten bis zum letzten des 
Monats, an dem der Zivildienstleistende den 
Dienst w~eder antritt, einzustellen." 

§ 32 Abs. 1 1. Satz: 

"Die nach den §§ 26 bis 30 und nach '§ 31 
Abs. 1 Z 1 bis 7 gebührenden Beträge sind vom 
Bund zu tragen." 

§ 32 Abs. 2: 

,,(2) Für die Auszahlung des Taggeldes, des 
Quartiergeldes (soweit es die normale Nächti­
gungsgebühr nicht übersteigt) und des Kostgeldes 
ist § 7 des Heeresgebührengesetzes mit der Maß­
gabe anzuwenden, daß Auszahlungstermin der 
1. jeden Monats ist." 

§ 32 Abs. 3: 

,,(3) Die Reisekostenvergütung für die im § 31 
Abs. 1 Z 8 g.enannten Reisen ist vom Rechts­
träger der Einrichtung auf eigene Kosten auszu­
zahlen." 

§ 32 a: 

,,'§ 32 a. (1) Das Bundesministeriu:m für Inn,eres 
kann die dem Zivildienstleistenden nach den 
§§ 26 bis 30 und nach § 31 Abs. 1 Z 1 bis 7 
gebührenden Beträge auf ein vom Zivildienstlei­
stenden unmittelbar nach Antritt des Zivildien­
stes zu eröffnendes Bezugskonto überweisen. 

(2) Die dem Zivildienstleistenden gebührenden 
Geldleistungen sind so rechtzeitig zu überweisen, 
daß ihm diese spätestens an dem im § 32 Abs. 2 
angeführten Auszahlungstermin Zl,lr Verfügung 
stehen." 

§ 34 Abs. 1: 

,,(1) Der Zivildienstleistende hat An5pruch auf 
Famüienunt,erhalt und Wohnkostenbejhilf<e. Auf 
den Famili,enunterhalt und die Wohnkostenbei­
hilfe sind die Best,immungen des V. Abschnit,tes 
un'd § 28 des Heer,eSlgebührengesetz,es nach Maß­
gabe ,der lAibs. 2 und 3 sowie des § 34 a sinn­
g.emäß anzuwenden." 

§ 34 Abs. 2: 

,,(2) An di;e Stelle ,der in den ß.esnmmungen 
des V. AbschniotJes des Hee1'lesgebÜ'hrenges,etz'es 
arugef.ührten militärischen Dienst'steUe, die im 
EinherufungSibefehl angegeben ist, bei der der 
Wehrpflichtige in Dienstleistung steht bz.w. hei 
der er unmittelJbar vor seiner Enthssung aus 
dem PräseI)lzdienst Dienst geleistet hat, tritt hin­
sichtlich des FamiLienunterhaltes und der Wohn­
kost·en:baihilfe nach Abs. 1 die Einnichtung, die 
~m Zuw,eisungsbescheid angegeben ist, bei der 
dier Zivildienstpflichtige in Dienstleistu11lg steht 
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275 der Beilagen 37 

Vorgesehene Fassung: Derzeit gelte.n.de Fassung: 

bei der er unmittelbar vor detm Ende des 
d~enstes Diemt gdeistet hat." 

Zivil- bzw. bei der ,er unmitteLbar vor dem Ende des 
Zivildiensnes Dienst ,~eleistet hat." 

§ 34 Abs. 3: 

,,(3) Der Familienunterhalt und die Miet­
zin~beihi1fe sin·d von j'ener Bezirkwerwal­
tungshehörde auszuzahlen, die über den Fami­
Irenunte1'lhalt und die Mietzinsb~ihilf'e zu ent­
scheiden hat (§ 24 Abs. 1 des Heer,esgebühren­
~esetzes). " 

§ 34 Abs. 3: 

,,(3) Der Familien'Un1:el'ha'lt und die Wohn­
kostenbeihilf,e sinrd von jener BezirksVierwal­
tul1gsbehötide auszu7Jahlen, di,e über den Fami­
lienunterhalt und die Wohnkos'tenheihilf1e zu 
entscheiden hat (§ 24 Albs. 1 des Hee1'lesgebüh­
rengesetzes). " 

§ 34 Abs. 4: 

,,(4) Sofe1'ln B,eträi~e, die ooch Albschnitt V des 
Heer,esgebührengesetzes auszuzathlen sind, nicht 
auf volLe Schilling'beträge lauten, sind die Bruch­
teile des jewei'ligen Schillingbetrages auf den 
nächsten vollen SchlilLingbetr,a,g aufZiurunden." 

§ 34 Abs. 5: 

,,(5) Der Z!ivildienstLeistende hat zu Unr,echt 
empfan'~ene :B,e7;üg'e nach Abschnrtt V des 
Heer'esgebührengiesetlZes, BGB1. Nt". 152/1956, 
de,t" aUSIZahlenden Stelle zu ,ersetzen. Die §§ 13 a 
und 13 b des Gehahsgesetlzes 1956, BGBL 
Nr. 54, sind mit der Maßga1be anzuwenden, daß 
die im § 13 a Albs. 2, 3 und 5 des Gehalts­
g,esetzes 1956 vorgesehenen Entsch,eidungen von 
der in § 24 Albs. 1 Heew,gebühreng,esetz ange­
fühnen ßi~i'rksv,el'Wahu11lg.shehörde zu nreffen 
sind." 

§ 34 a: 

,,§ 34 a. 01) Der Zivi1diensdeistende hat An­
spruch aUlf Vler.gütung ,der Kosten, die ühm dlurch 
die Benützung dereig,enen Wohnung erwachs,en, 
soweit nicht der Bund dder der Rechtsträger 
der Einrichtung ~m Sinne des § 25 Ahs·. 2 Zivil­
dienstgesetz für die Untetbring'U,ng sorgt, und 
zwar für StWID, Gas und Beheizung, ausgenom­
men die Grundgebühren. 

(2) Die Höihe der nach kbs. 1 g,eIb'Ührenden 
Vlergütung ist durch Verol'dnung des Bundes­
ministers für Inner,es nach Anhfuung der Zivil­
dienstkommiss&on feSitzusetzen. Hiebei ist auf die 
bei einem Ein~P'eJ.;sonen-Haus,halt durchschnitt­
lichauflaufenden Kosten der im Abs. 1 ange­
führten Art Hedachtzu nehmen." 

§ 34b: 

,,§ 34 b. (1) Zivadienstleistenden, .die einen 
Zivi~dienst nach § 21 Abs. 1 leisten, gebührt an 
Stelle eines FamilienunteI'haltes und einer Wohn­
kost'enheihilfe (§ 34) eine EJiltschäidi'gu.nJg. 

(2)ZiVirt:di:ensdeisteooen, dJi'e bis zum Ablauf 
des KaIenderjahres, in dem sie einen Zivild.ienst 
im Sinne des Ahs. 1 leisten, das 26. L'ebensjahtr 
noch nii:ch't err:eicht hahen, gebührt die Entschä­
di,gung in ,der Höhe von 1,6 v H des Ge-
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Der z e i t ,g el t end e Fa s s u n g:. Vorgesehene Fa'ssung: 

haltsa.nsatzes der Gehaltsstuf'e 2 der Dienst­
klasse V nach § 28 Abs. 3 des Gehaltsg,esletzes 
1956 einschl~eßlich a:llfälliiger Teuerungszulagen, 
tägl~ch, allen andenen Zi~iMi,en~deiS'tenden in 
der Höhe von 1,8 vB des ,genannten Gehalts­
ansatzes täglich. 

(3) Sof,ern der im Abs. 2 genannte Entschä'di­
gungshetrag bei 

1. unse1b6tändlig erw>erhstänigen Zivildienst­
leistenden >den ihnen während eines im 
Abs. 1 g,enanIl't'en ZiVlild'i,enstes entgangenen 
Arbeitslohn aus nichtsellb.stämdn:ger Tätig­
keit, 

2. se~bstä.nd:ig :erwerbstätigen Zivildienst-
leistenden das Ausmaß der währ.end eines 
im Albs. 1 genannten Zivildienstes ent­
'gangenen .steuerpflichtigen Einkünfte' aus 
der VOIi ilinen ausg,eühten seLbständigen 

. Tätigkeit nach Au~gleich mit Verlusten aus 
einel" solch!en Tänigkeit 

nicht erreicht, gehührt den Ziy[ldi,enstI:eistenden 
a\lJf ihren A'11Jtnag eine Entschädigung in der 
Hohe d,i,es,es VerdienstentganJges bis zur Höhe 
von 6,5 vH des Gehaltsansatz,es d'er Gehalts­
stufe 2 der Dienstklasse V nach § 28 Abs. 3 
des Geihaltsgesetzes 1956 einschließlich anfällig,er 
Teuerungszulagen, tä,glich. Zivildi,ens>tl'eistende 
hahen keinen Anspruch auf diese Bntschädigung, 
sofern s~e nach .Nbzug der dara\lJf enttalLendlen 
Lohnsteuer di,e Höhe des ihnen nach Albs. 2 
gebührenden Entschädig\lJngshetrages nicht ü:ber­
steigt. 

{4) Für die Entschädigung nach Abs. 3 gelten 
im übrigen die Bestimmungen des 2. und 3. Ab­
schnittes sowie des § 18 des Bundesg,esetzes über 
Ansprüche 3JUS ,der AbIeistung fr1eiw,illiger 
WaffenÜlbungen, BGBl. Nr. 311/1960, ~iniliglemäß 
mit der Maßgabe, daß 

1. der Annrag auf Entschädig\lJng bis späte~tens 
reinen Monat nach der Entlassung des Zivil­
diensdeist,ellJden ausdeJm Zivildienst zu 
steHen ist; 

2. für die' Be~essung der EntschäidJigung in 
den Fällen des Abs. 3 ZIder durchschnitt­
lich,e innerthalib d!er letzten' dl'\ei Monane 
(13 Wochen, 90 Tage) oder - sofem es 
vom ZiV'.i1dienrtl.eistenident in seinem Antrag 
:begehrt wird - i,nnerhaLb der Ietzten zwölf 
MOlllate (52 Wochen, 365 Ta'ge) vor der 
Antra.gs~ellung ,empfangene Arbeitslohn 
maßgeiMich ist; wil'd aber der Antrag 
wähl'end oder nach Beendigung des Zivil­
dilensues gesteHt, so ist der durchschni>tdiche 
innerhalb der letzten drei Monate (13 Wo­
chen, 90 Tagte) .oder - sofern es vom Ziv!i1-
diensdeisvenden in seinem Antrag beg,ehrt 
wird - inne·rhaVb der letzten zwölf Monate 
(52 Wochen, 365 Ta'ge) vor Antrtttt des 
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Der z e i t .g e I t e n ,d e F ,a s s u n g: Vor g e s e 'h e n e F ass u n g: 

Zivi~dienstes ,empfangene AJ:1beitsloihn maß­
geblich; 

3. an Stdle ,des in ,den §§ 7 und 10 des Bundes­
g,eseoz,es über Ansprüche aus der Albleistung 
f rd willi'~er Waffenübung,en angeführten 
Heeresg'ebuhrenamtes die zuständige Be­
ZlirksveJ:1waltungsbeihörde (Abs. 10) und 

4. an Stelle des im § 4 Ahs. 5 des in Z 3 ge­
nannten Bundesgesetzes angeführten Bun­
desministeriums für Lanuesveneidigung das 
Bundesministerium für Inneres tritt. 

(5) Die nach Albs. 2 ge:bilhr,enden Entschä,cLi­
gungshetr~ge sind ,für den ,enten Kalendler­
monat der ZivilcL~enstlei'stung innerhaLb von 
zw.ei Wochen nach dem Beginn des Zivildienstes, 
für die wleite,r,en KatenderjmonalCe jeweils am 
10. jeden KaLendermonats, spät,es,tens aher am 
Tage der Entlassung aus dem Zivildienst, aus­
zuzahlen. FäHt der Ausz'ahlungstag auf einen 
Samstag, Sonnta'g oder Feiertag, so sind die 
Entschä>diJgungsbeträge am vorherg1ehenden 
W'erklCagauszuzahlen. 

(6) Dile TeWe einer Entschädigung, die nach 
den Abs. 3 und 4 über die Entschärdigungsbe­
träge nach Ab;s'. 2 hinaus zuenkannt wurden, 
sind nach Eintnitt der Rechtskraft des Bescheides 
jeweils am 10. jeden Kalendermonats für den 
lauf,endlen . Kal,endermonat SOWl~e für' allfäHig'e 
Teile des vorang'egangenen Kah~ndermonats aus­
zuzahlen. Fällt der Auszahlungstag auf ein,en 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ,gilt Aos. 5 
letzter Satz. Endet der Zi",iLdienst vor dem 
10. eines Kalen,deJ:1monats und ist der Bescheid 
bereits in Rechtskraft erwachsen, so ist rue 
Entschädigung unverzüglich nach der Entlassung 
aus dem Ziv,illdienst ,auszuzahlen; tritt die 
Rechtskraft des Besch,eiides zu einem späteren 
Zeitpunkt ein, so ist die Entschäd~gUiD'g unver­
züglich nam Eintritt der Rechtskraft des Be­
scheides ausz,uzahJ.en . 

. (7) Das Bundesministerium fücr Inner,es hat 
~m FaLte eines Zirvildienstes nach Albs. 1 die 
Namen der ZiviLdienstleistenden, den Tag des 
Dienstantrittes und der Entlassung der Zivil­
dienstlelislCenden aus dem ZiVlildiienst unV1erzüg­
lich der zuständigen BeZlirksverwaltungsbehörde 
(Abs. 10) bekanntzugeben. 

(8) Entsteht in den FäHen des Albs. 5 oder des' 
Abs. 6 ein übergenuß, so ist § 34 Abs. 5 smn­
g,emäß an,zulW'enden .. 

(9) Die Entschrudigungen sind auf em vom 
Zivildienstleistenden ange'gebenes Konto bei 
einem Kreditinstitut im Inland. oder an eine vom 
ZiV'ildJiensdcisuenden a.Js Bezugsher,emtigter be­
stimmte P,erson zu ü:b.erweis,en. Der Zivildienst­
leistende hat die ·erforderlichen Ang,ruben späte­
st,ens bei Antritt des Zivildienstes der zuständi-
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Der z·.e i tg e I te lU,d ,e F la s s u n g: 

§ 37: 

,,§ 37. (1) Die Zivitdienstpflichtigen sind vor, 
während oder nach Leistung des Zivildienstes be­
rechtigt, bei der Zivildienstkommission ~n aUen 
mit dem Zivildienst zusammenhän.genden Belan­
gen Beschwe~de zu führen. 

Vorgeserhene f,assung: 

gen B!ezirksVier,waltungsbehörde (Albs. 10) be­
kanntzuge'ben. 

(10) Die Zuerkennug der Entschädigung ein­
schiLießIich ,der Mi'etzänsbeihilfe sowi,e deren Aus­
z<l!hlung oIbliegt ,derjenigen Bezirksv,erwaltungs­
behörde, in deren Wirkungsher,eich ~ich der 
orden~l:iche Wohnsitz des Zivüdienstleisllend.en 
be.findet." 

§ 37: 

,,§ 37. (1) Jeder Zivildienstpflichtige ist berech­
tigt, vor, wä'hrend oder nach Leistung des Zivil­
dienstes bei der Zivi1dienstkommission in allen 
mit dem Zivildienst zusammenhängenden Be­
lanlgen B,eschweIide zu fWhren {Außerordentliche 
Beschwerde). 

(2) lDie Zivi1diienstkommlsS'ion hia.t die' Be- (2) Die Zivildienstkommission hat die Be-
schwerden ~u prüfen und über ihre Erl~di.gung schwellden zu prüfen und über ihre Erledigung 
Empf,ehlungen an den Bundesminister für Inneres Empfehlungen an den Bundesminister für Inneres 
zu beschließen. Die Zivildienstkommission kann' zu beschließen. Sie kann die überprüfung von 
die ühe~prüfung von BeschweI!den nötigenfalls Beschwerden nötigenfalls an Ort und Stelle vor­
an Ort und Stelle vornehmen und von den nehmen und von den Organen der zuständigen 
Organen der zuständligen Behörden und Roechts- Behörden und Rechtsträger a.He einschlägigen 
träger alle einschlägigen Auskünfte einholen." Auskünfte einholen." 

§ 43: 

,,§ 43. 'Beim ,Bundesminister~um für Inneres 
willd eine ZivildienstkOllllJITIission eingerichtet. Sie 
hat ülber die ,Befreiun.g von der Wehrpflicht (Ab­
schnitt II) zu entscheiden, die Landeshauptmän­
ner vor Erlassung der Bescheide nach § 4 :AJbs. 1 
Ulnd 4 zu beraten, ,den Bunlde~minister für Inneres 
vor iBrlassrung idler Verordnungen nach§ 29 
A~s. 1 und § 30 Abs. 1 zu beraten sowie Be­
schwer-den na.ch § 37 zu .behandeln;" 

§ 37 a: 

,,§ 37 a. (1) Jeder Zivildienstleistende hat das 
Recht, Wünsche unld Beschwer,den beim zustän­
digen Organ vorzubringen. 

(2) Das Beschwerderecht des Zivildienstleisten­
den uinfaßt das Recht, sich über ihn betreffende 
Mängel und übelstände im Bereich des Zivil­
dienstes, ä.nsbesondere über erIittenes Unrecht 
oder Eingriffe in dienstliche Befugnis,se, schrift­
lich oder mündlich zu beschweren (Ordentliche 
Beschwerde). 

(3) Die Bundesregierung hat durch Verordnung 
im Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des 
Nallionalrates nähere Bestimmungen vor allem 
über die Einbringung, Behandlung und Erledi­
,gung von Wünschen und Beschwel1den zu er­
lassen. Hiebei ist auf die für Wehrpflichcige 
geltenden diesbezüglichen Bestimmungen und die 
Besonderheiten des Zivildienstes Bedacht zu neh­
men." 

§ 43: 

,,§ 43. (1) Die Zivildienstkommission besteht 
aus 

1. dem Zivi1dienstrat beim Bundesministerium 
für Inneres; 

2. der ZiviLdienstoberkommission beim Bun­
desministerium für Inneres. 

(2) Der ZivildienstI'!at hat 
1. über die Befreiung von der Wehrpflicht 

(Abschnitt II) zu ,entscheiden; 
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Derzeit gelten,de F~assung: Vorgesehene Fassung: 

§ 44 Abs. 1 letzter Satz: 

"Nach zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden 
Funktionsperioden als Mitglied der Kommission 
ist eine Wiederbestellung für die dlirektQnschlie­
ßende Funktionspel'iode unzulä~sig." 

§ 44 Abs. 2: 

,,(2) Scheiden Mitglieder wähl'end der Funk­
tionsperiode aus, so sind, wenn erforderlich, für 
den Rest ,der Funktionspel1iode neue Mitglieder 
zu bestellen." 

§ 46: 

,,§ 46. Die Mitglieder der Ziv,i1dienstkommis­
sion sind in Ausübung ihres Amtes an keine 
Weisungen gebunden." 

§ 47 Abs. 3 Z 2: 

"2. ein Vertreter des Bundesministeriurris für 
Inneres als Berichterstatter;" 

§ 48 Abs. 1: 

,,(1) Zu einem Beschluß .ist die Anwes,enheit 
aller ständigen SenatsmitJglieder erforderlich. 
Dem nicht ständigen Senatsmitglied kommt kein 
Stimmrecht zu." ' 

2. Bescheide na.ch§ 5 ia Abs. 2 und 3 zu er­
.lassen; 

3. Beschwerden nach § 37 zu behandeln und 
über die Erledigung Empfehlungen an den 
BU11ldesminister . für Inneres zu beschließen 
SOW'le 

4. Gutachten nach ,§ 4 Abs. 5 zu erstatten. 

(3) Die Zivildienstoberkommission hat 
1. über Berufung,en gegen BescheLde des Zivil-

dienstrates zu entscheiden; , 

2.den Bundesminister für Inneres vo~ Er­
lassung der Verordnungen nach den §§ 29 
Abs. 1, 30 Abs. 1,31 Abs. 3 und 34 a Abs. 2 
zu heraten sowie 

3.den Jahresberncht nach § 54 Abs. ,3 zu er­
statten. 

(4) (Verfassungsbestimmung) Der Zivildienst­
rat ist als Bundesbehöl'deerrichtet. Seine Mi,t­
glieder s,ind in Ausübung ihres Amtes an keine 
Weisungen gebunden." 

§ 44 Abs. 2: 

,,(2) Scheiden Mitglieder' während der Funk­
tionsperiode aus oder kann mit den be~tellten 
Mitgliedern nicht das Auslangen gefunden wer­
den, so sind, wenn erforderlich, für den Rest 
der Funktionsperiode neue Mitglieder zu bestel­
len." 

§ 46: 

,,§ 46. Die Mitglieder der Zivi1dienstoberkom­
mission sind in Ausübung ihres Amtes an keine 
Weisungen gebunden." 

§ 47 Abs. 3 Z 2: 

,,2. ein Vertreter ,des BU11ldesministeriums für 
Inneres als Berichnerstatter; der Vertreter 
des Bundesministeriums für Inneres in der 
Zivildienstobe~kommission muß rechtskun­
dig sein;" 

§ 48 Abs. 1: 

,,(1) Zu einem Beschluß ist die Anwesenheit 
des Vorsitzenden, des Berichterstatters und 
dreier weiterer smmmberechtigtier Senatsmitglie-' 
der erforderlich. Dem nicht ständigen Senatsmit­
glied kommt kein Stimmrecht zu." 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 48 Abs. 2: 

,,(2) Bin Beschluß bedarf der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Eine Stimmenthaltung 
ist unzulässig. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag." 

§ 51 Abs. 2 und 3: 

,,(2) Den übr.igen ständigen Kommissions­
mitgliedern sind Gebühren in sinngemäßer An­
wendung der Bestimmungen des Gebührenan­
spruchsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 179, über die 
Gebühren der Vertrauenspersonen in den im 
Geschwornen- und Schöffen!.istengesetz zur Bil­
dung der J ahI'eslisten berufenen Kommissionen 
zuzusprechen." -

(3) Ober die Ansprüche nach Abs. 1 und 2 hat 
der Bundesminister für Inneres zu entscheiden. 
Die Auszahlung der V,ergütung obliegt dem 
Bundesministerium für Inneres." 

§ 53: 

,,§ 53. (1) Die Zivildienstkommission hat das 
A VG 1950 anzuwenden, soweit in diesem Bun­
desgesetz nicht anderes bestimmt ist; sie ent­
scheidet il). oberster Instanz. 

(2) Ihre Bescheide unterliegen weder der Auf­
hebung noch der Abänderung im Verwaltungs­
weg." 

Vo r ge se ,h e n e Fa s s u n g: 

§ 48. Abs. 2: 

,,(2) Ein Beschluß bedarf der Mehrheit der 
abgeg·ebenen Stimmen. Eine Stimmenthaltung 
ist unzulässÜJg. Bei Stimmengleichheit gilt bei Ap­
stimmungen über den Antrag auf Befreiung von 
der Wehrpflicht, die Berufung gegen Bescheide 
des Ziv.ildienstrates, den Widerruf der Befreiung 
und ·die Empfehlung nach § 37 Abs. 2 die für 
den Antmgsteller günstig·ere EntscheidUJIlg. In 
den übrigen Fällen des§ 43 gibt die Stimme des 
Vorsitzenden den Ausschlag." 

§ 51 Abs. 2 bis 4: 

,,(2) Die übrigen ständigen Kommissionsmit­
glieder haben Anspruch auf Vergütung der 
Reise(Fahrt)auslagen, wie sie einem auf Dienst­
reise befindLichen Bundesbeamten der Gebühren­
stufe 3 nach der Reisegebührenvorschrift 1955 
zusteht. Ferner haben sie für die Teilnahme an 
einem Verhandlungs- bzw. Sitzungstag Anspruch 
auf eine .dem Zeit- und Arbeitsaufwand ent­
sprechende Sitzungsgebühr, die vom Bundesmini­
ster für Inner-es lim Einvernehmen mit dem Bun­
desminister ,für Finanzen festzusetzen ist. Dar­
über hinaus gebührt ·ihnen eine Entschädigung 
für Zeitversäumnis nach dem Gebührenan­
spruchsgesetz 1975, BGBl. Nr. 136, wie sie Ver­
trauenspersonen in den im Geschwornen- und 
Schöffen1istengesetz zur Bildung der Jahreslisten 
berufenen Kommissionen zusteht. 

(3) Dem Antragsteller gemäß § 5 Abs. 1 und 
§ 5 a Abs. 1 sowie der Vertrauensperson gemäß 
§ 6 Abs. 3 (§ 47 Abs. 4) sind Gebühren in sinn­
gemäßer _ Anwendung des Gebührenanspruchs­
gesetzes 1975, BGBl. Nr. 136, über die Gebühren 
der Vertl1auenspersonen in den im Geschwornen­
und Schöffenllistengesetz zur BLild~ng der J ahres­
listen berufenen Kommissionen mit Ausnahme 
des § 3 Abs. 1 Z 2 Gebührenanspruchsgesetz 1975 
zuzusprechen. 

(4) Ober ,die Ansprüche nach Abs. 1 bis 3 hat 
der Bundesminister für Inneres zu entscheiden. 
Die Auszahlung der Vergütung obliegt dem Bun­
desministel'lum für Inneres." 

§ 53: 

,,§ 53. (1) Die Zivildienstkommission hat das 
A VG 1950 anzuwenden, soweit in diesem Bun­
desgesetz nicht an,denes bestimmt ist. 

(2) Gegen die Bescheide des Zivildienstrates 
ist die Berufung an die Zivildienstoberkommis­
sion zulässig. Die Zivildienstoberkommissüon ent­
scheidet in oberster Instanz; ihre Bescheide 
unterliegen nicht der Aufhebung oder Abände­
rung -im Verwaltungsweg." 
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Derzeit geltende Fassung: Vorgesehene Fassung: 

§ 54: 

,,§ 54. (1) Die Bundesregierung hat für die 
Zivildienstkommission eine Geschäftsordnung zu 
erlassen, in der vor allem nähere Bestimmungen 
über die Aufgaben des Berichterstatters und des 
Vorsitzenden, über die Einlad,ungen zu den Kom­
missions sitzungen sowie üher die VO!1g.angsweise 
bei der Beratung und der Beschlußfassung zu 
treffen sind. 

(2) Die Zivildienstkommission hat jährlich bis 
zum 1. März einen Bericht üher ihre Tätigkeit 
und ihre Empfehlungen (§ 37 Abs. 2) im abge­
laufenen Jahr zu verfassen, der vom Bundesmini­
ster für Inneres zusammen mit einer Stellung­
nahme zu den Empfehlungen der Zivildienstkom­
mission dem Nationalrat vorzulegen ist." 

§ 56: 

,,§ 56. Für jeden Zivildienstpflichtigen ist bei 
einer polizeilichen Anmeldung, die nach den Be­
stimmungen des MeJ.degesetzes 1972 mittels 
Meldezettels vorzunehmen ist, ein zusätzlicher 
Meldezettel vorzulegen. Die Meldebehörde hat 
den zusätzlichen Meldezettel unverzüglich dem 
Bundesministerium für Inneres zu übermitteln." 

§ 54: 

,,§ 54. (1) Die Bundesregierung hat für den 
Zivildienstrat und für die Zivildienstoberkom­
mission je eine Geschäftsordnung zu erlassen, in 
der vor allem nähere Bestimmungen über die 
Aufgaben des Berichterst'atters und des Vorsit:' 
zenden sowie über die Einladungen zu den Kom­
missionssitzungen zu treff.en sind. 

(2) Der 'Vorsitzende des Zivildienstrates hat, 
beginnend mit dem Jahr 1979, jeweils nach zwei 
Jahren bis spätestens 15. Feber dem Vorsitzenden 
der Zivildienstoberkommission einen Bericht über 
die Tätigkeit und die Empfehlungen des Zivil­
dienstrates in den abgelaufenen zwei Kalender­
jahren zu erstatten. Die Vorsitzenden der ein­
zdnen Senate .des Zivildienstrates haben .dem 
Vorsitzenden des Zivildienstrates die dafür erfor­
derlichen Beiträge zeitgerecht zur Verfügung zu 
stellen. 

(3) Die Zivildi,enstoberkommission hat, begin­
nend mit dem Jahr 1979, jeweils nach zwei Jahren 
bis spätestens 15. März unter Bedachtnahme auf 
den Bericht des Vorsitzenden des Zivildienstrates 
gemäß Abs. 2 einen Bericht über ihre Tätigkeit 
in den abgelauf,enen zwei Kalenderjahren zu ver­
fassen. Dieser Bericht ist vom Bundesminister für 
Inneres zusammen mit einer Stellungnahme zu 
den Empfehlungen des Zivildienstratesbis späte­
stens 15, April des dem Berichtszeitraum folgen­
den Jahres dem Nationalrat vorzulegen." 

§ 56: 

,,§ 56. {I) Für Jeden Zivildienstpflichügen ist 
bei einer polizeilichen Anmddung, die nach den 
Bestimmungen des Meldegesetzes 1972 mittels 
Meldezettels vorzunehmen ist, ein zusätzlicher 
Meldezettel vorzulegen. Die Meldebehörde hat 
den zusätzlichen Meldezettel unverzüglich dem 
Bundesministerium für Inneres zu übermitteln. 

(2) Zivildiensllpflichtige, die ihren Aufenthalt 
für länger als sechs Monate in das Ausland ver­
legen, haben dies unverzüglich dem Bundesmini­
steriu'm für Inneres zu melden. Die Rückverle­
gung des Aufenthaltes in das Inland ist vom 
Zivil dienstpflichtigen binnen drei Wochen dem 
Bundesministerium für Inneres zu melden. Dies 
gilt jedoch nicht für Zivildienstpflichtige, 

1. deren dauernde Untauglichkeit für jeden 
Zivildienst festgestellt worden ist, oder 

2. die ihren ordentlichen Zivildienst vollständig 
geleistet haben und denen kein Bereitstel­
lungsschein (§ 21 a Abs. 2) ausgefolgt wor­
den ,ist." 
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Derzeit geltende Fassung: 

§ 57: 

,,§ 57. (11) Die Einnahmen a,us dem Zivildienst 
sind zweck:gebunden. Oberschüsse aus !der Zivil­
dienstgebarung sind für Zwecke der Katastro­
phenhiHe, des Umweltschutzes und ger Entwick­
lungshilfe zu verwenden. 

(2) Die Zivildienstgebarung ist im Entwurf des 
Bundesvoranschlages bei einem besonderen Titel 
"Zivildienst (Zweckgebundene Gebarung)" dar­
zustellen. 

(3) Der Bundesminister für Inneres hat dem 
Nationalrat jährlich über den Zivildienst und die 
mit ihm zusammenhängende finanzieHe Geba­
rung Bericht· zu erstatten. Dieser Bericht ist bis 
zum 1. März des folgenden Jahres zusammen mit 
dem Bericht nach § 54 Abs: 2 vorzulegen." 

§ 65: 

,,§ 65. rEin ZiviIciienstleistender, der sonst eine 
der in den §.§ 22' und 23 festgelegten Dienst­
pflichtigen ver1etzt, beg,eht eine Verwaltung.s­
übertretung und ist ,hiefür von der Bezirksver­
waltung.sbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
3 000 S, im Faille d<er Unej,rubringlichkeit mit 
Arrest bis zu zwei Wochen zu bestr,afen." 

§ 66: 

,,§ 66. lEin Zivildienstpflichtiger, der die Mel­
dung nach § 13 A:bs. 4 oder die Anmeldung nach 
§ 56 unterläßt, rbegeht eine Verwaltungsübertr,e­
tung und ist hief'ür von der Be,zirksverwaltungs­
behörde mit einer Geldstrafe bis zu 3 000 S, im 
Falle ,der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu 
zwei Wochen zu bestrafen." 

§ 74 idF der Kundmachungen BGBl. Nr. 235/ 
1977 undBGBL Nr. 599/1977: 

,,§ 74. (1) Wehrpflichtige, die in der Zeit zwi­
schen dem 1. August 1971 und :dem IIlIkrafttl"'eten 
dieses Bundesgesetzes zur Ableistung des Grund­
wehrdienstes einberufen worden ,sind, können -
unbeschadet der Bestimmungen des § 73 - nach 
Entlassung aus dem Grundwehrdienst bis zum 
31. Dezember 1975 einen Antrag auf Befreiung 
von der Wehrpflicht stellen; § 5, § 6 Ahs. 1, 2, 
3, 6 und 7 sowie § 6 Abs. 4 erster Satz s,ind an­
zuwenden .. 

(Die unterstrichenen Stelien wunden vom Ver­
fassungsgerichtshof auflgeholben.) 

(2) Wird dem Antr3lg gemäß Abs. 1 statt­
gegeben, sind' Zeiten des geleisteten ordentlichen 
PräsenZidienstes inden orden1l1ichen Zivildienst 
einzure.chnen. Vom Zivildienstpflichtigen gemäß 
.Abs. 1 ist jedoch mindestens ein ordentlicher 
Zivlildienst in der Dauer von drei Monaten zu 
leisten." 

Vorgesehene Fassung: 

§ 57~ 

,,§ 57. (l) Die Zivildiensllgebarung ist im Ent­
wurf des Bundesvoranschlages bei einem beson­
deren Titel "Zivildienst" darzustellen. ' 

(2) Der Bundesminister für Inneres hat, be­
ginnend mit dem Jahr 1979, dem Nationalrat 
jeweils nach zwei Jahren über den Zivildienst 
und die mit ihm zusammenhängende finanzielle 
Gebarung in den abgelaufenen zwei Kalender­
jahren Bericht zu erstatten. Dieser Bericht ist bis 
spätestens 15. April des dem Berichtszeitraum 
folgenden Jahres zusammen mit dem Bericht nach 
§ 54 Abs. 2 vorzulegen." 

§ 65: 

,,§ 65. Ein Zivildienstleistender, der sonst eine 
der in den §§ 22, 23 und 23 h .festgelegten Dienst­
pflichten verletzt, begeht eine Verwaltungsüber­
tretung und ist hiefür von der Bezirksverwal­
tungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 3 000 S, 
im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu 
zwei Wochen zu bestrafen." 

§ 66: 

,,§ 66. Ein Zivildiimstpflichüger, der eine Mel­
dung nach § 13 Abs. 4, § 19 a Abs. 4 oder nlach 
§ 56 unterläßt, begeht eine Verwaltungsühertre­
tung und' ist ·hiefür von der BezirksV'erwaltungs­
behörde mit einer Geldstr3lfe bis zu 3000 S, im 
Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu 
zwei Wochen zu bestrafen." 
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Derzeit geltende Fassung: Vorgesehene Fassung: 

§ 76: 

,,§ 76. Die Bundesregierung hat innerhalb von 
vier J.ahren nach Inknfttreten dieses Bundes­
g'eset'zes dem Natiönalrat - unbeschadet der 
Bestimmung des § 54 Abs. 2 - einen zusammen­
fassenden Bericht über ,die !bei der Vollziehung 
dies'es Bundesgesetzes gemachten Erfahrungen 
vOl1Zuiegen und diesem Bericht allenfalls Vor­
schliige betreffend eine Änderung dieses Bundes­
gesetzes !beizufügen." 

§ 77 Abs. 1: 

,,(1) Mit der Vdllziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

1. hinslichtli.ch des§ 1, des § 10 Abs. 2, der 
§§ 44, 45, 47, des§ 52 Abs. 2, des § 54 
Abs. 1 und des § 76 die Bundesregierung, 

2. hinsichtlich des § 5, des § 6 Abs. 5 letzter 
Satz und des § 73 Abs. 2 der Bundesminister 
für Landesverteidigung, 

3. h]nsichtlich des § 38 Abs. 3 der Bundesminli­
ster für Inneres ,im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für soziale Verwaltung, 

4. hinsichtlich der §§ 24, 41, 42, 58, 59 und 71 
der Bundesminlister für Justiz, 

5. hinsichtlich der §§ 33 und 35 der Bundes­
minister für soziale Verwaltung im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Inne­
res, 

6. hinsi.chtLich des§ 55 Abs. 2 der Bundes­
minister für soziale Verwaltung oder für 
Verkehr, je nach Art der Einrichtung, 

7. hinsichtEch des § 51 Abs. 1 letzter Satz und 
§ 57 Abs. 1 und 2 der Bundesminister für 
Inneres im Einvernehmen m1it dem Bundes­
minister für Finanzen. 

8. hinsichtlich des § 72 entweder die Bundesre­
gierung oder der Bundesmi,nister für Finan­
zen oder der Bundesminister für Justiz im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen, je nachdem, ,auf welche Gebühr 
oder iA1bga'be sich diese Bestimmung bezieht, 
und 

9. hinsi.chdich der übrugen Bestimmungen der 
. Bundesminister für Inneres." 

§ 77 Abs. 1: 

,,(1) Mit d~r Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist hinsichtlich 

1. des Art. I, der §§ 1, 10 Abs. 2, 37 a Albs. 3, 
44, 45, 47, 52 Abs. 2 und 54 Abs. 1 die 
Bundesr,egierung, 

2. der§§ 5, 5 a Abs. 4 und 5, 6 Abs. 5 und 
73 Abs. 2 der Bundesmini,ster für Landes­
verteidigung, 

3. des § 5 Abs. 5 ,der Bundesminister für 
Landesv,erteidügung im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Inneres, 

4. des § 38 Abs. 3 der Bundesminister für 
Inneres 1m Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für soziale Verwaltung, 

5. der§§ 24, 41,42, 58, 59 und 71 der Bundes­
minister für J.ustiz, 

6. der §§ 33 und 35 der Bundesminister für 
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Inneres, 

7. des § 55 Abs. 2 der Bundesminister für 
soziale Verwaltung oder für Verkehr, je 
nach Art ,der ßinr.ichtung, 

8. der §§ 51 Abs. 1 letzter Satz und Abs. 2 
2. Satz und 5~ Abs. 1 und 2 der Bundes­
minlister für Inneres im Einverne,hmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen, 

9. des § 72 entweder die Bundesregierung oder 
der Bundesminister für Finanzen oder der 
Bundesminister für Justiz im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Finanzen, 
je nachdem, auf welche Gebühr oder Abgabe 
sich diese Bestimmung bezieht, und 

10. der übrigen Bestimmungen der Bundesmini­
ster für Inneres 

betraut." 
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